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Vorwort.

Die Königsberger Zeitung hat seitder Bekannt-

machungder Censur-Circularverfügungvom 24. Dezbr.

v. J. Ununterbrochenin leitenden Artikeln die vaterlän-

dischenZuständein freimüthigerWeise besprochen, und

dadurch den faktischen Beweis geliefert, daß die ek-

mähnteEiche-Verfügungein wichtigesMoment für

die freiere Entwickelungder periodischenPresse ist, und

daß ,,Mangel an Stoff und an Kenntniß-«nur ein leerer

Vorwand ist, welcher den Mangel an aufrichtigem und

ernstem Willen, diesesvZugeständnißköniglicherFrei-

sinnigkeitzweckmäßigzu benutzen, Verdecken soll.«Die

»JnlcindischenZustände-«— mit welcher Ueberschrift

diese leitenden Artikel bezeichnetsind — haben nicht

allein in unserer Provinz , sondern auch in den übrigen

Provinzen unseres Vaterlandes und in ganz Deutsch-
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land Anerkennungund BeifallxbeinllenDenjenigenge-

funden, welche eine freimüthigeBesprechungder Zeit-

fragen liebenk und es ist Von Vielen Seiten her der

Wunsch ausgesprochen,daß diese Aufscktzegesammelt

und so in noch weiteren Kreisen Verbreitet werden möch-

ten. Diesem Wunsche zu entsprechen,haben wir eine

geordnete Zusammenstellungdieser Aufsätzeveranstaltet-

und übergebenhiemit dein Publikumdas erste Heft
derselben.

Die Perleger.
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»Wie ist doch die Zeitung so interessantl«« Diese Worte

sollten uns stets an einen Uebelstandmahnen, der einer allgemeinenp bli-

ti schen Bildung der Bewohner unseresVaterlandes und namentlichun-

sererProvinz sichbis jetztnoch in den Weg stellt. »Was ist der Zweck
der periodischenspresse, und in welchem Grade wird der-

feslbe bis jetzt erreicht?. Eine gründlicheBetrachtung dieser Fra-

gen wurde gewiß von nahmhastem Nutzen-sein, und zur Beförderung
dieserBetrachtung und der daraus folgenden Erwägungder Mittel, um

den sich vorsindendenUebelständennach Kräften«entgegen zu wirken,
wünscht der Verfasser durch vorliegenden Aufsatz fein gut gemeintes,
wenn auch geringes, Scherflein beizutragen. —

Wir sind seit lange gewöhnt,unsern Hunger nach politischenNeuig-
keiten durch Berichte über franz. und engl. Kammerdebatten zu stillen,
und was die Zuständedes ei gneni Vathi W, uns aus Akti-

kekn auswärtig« ZYW eine gewöhnlichmangelhafreVerehrung
zu holen.«Kantiman den Redakteuren der preuß.Blätter diesenunwürdi-

gen Zustand zu Last legen? Man würde damit ein großesUnrechtbegehen.
Theils fühltensie sichbisher durch die Eensur zu sehr beengt,deren leitende-

Prinzipien nur durch höchstallgemeine Verordnungen bestimmt sind,
theils war der griißteTheil ihres Lesepublikumsin den Verhältnissen
Frankreichs und Englands weit besserbewandert, als in den va-

terländischen. Man kämmerte sichum letzterewenig, da man zu einer

freien Erörterng keinen Spielraum hatte. Das großePublikum ließdie

Sachen gehen, wie sie eben gingen, suchte in den Zeitungen Nichts als

einen erträglichenZeitvertreib für die schläfrigenVerdauungsmomente
nach Dir Mahlzeit, und fand sich durch die zuweilen recht pikanten Re-

den fMUzsund engl. Deputirten genügendamtisirt. Aber wie gesagt,
dieser Zustand ist einer aufgeklärtenNation unwiirdig. Und wenn in

Frankreich Und""Englandselbst der gemeine Arbeiter aus den Zeitungen
einige Belehrung schäpr währendfreilich oft selbst den Litteraten das

Ausland eine tecta incognito ist, so muß man diesen Zustand noch
viel Trühmlicherfinden als den unsrigen, wo zwar Jedermann von Paris

1
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und London zu sprechenweiß, als ob er selbst dort gewesenware, wo

aber selbst der Gebildete über die Interessen des Vaterlandes oft
in völliger Unwissenheit sich befindet, und in trauriger Theil-

nahmlosigkeit, unbekümmertum diese heiligen Interessen fortlebt,
oder höchstensin nutzlosenyunergiebigemWinkelpolitisirenseinen Gefühlen

freienLaus läßt. Die politischenTagesbliitterhaben den wichtigenZweck-

dns große Publikum über die vaterländischenInteressen,»»
den Stand der

asgemeinen Verhältnisseund die ganze Richtung des- Zeitgeistesin einer

möglichgründlichen,aber hauptsächlichallgemein saßlichenWeise zu unter-

richten und aufzuklären Aber-sie sollen zugleichdie Stimme des Volkes
repräsenkikemwenigstensdes gebildetenTheiles der Nation; und wie könn-

ten sie auch andere..dem Leser von der herrschendenRichtung der Zeit
einstiaresBild entwerfeni Sie sollen densRegierungen einwjchtiges

Hilfsmittel sein, über die Zustände,-«Bediirsntsseund Wünsche aller

Stände und,,al»lek.Gegendensich zusbelehrenz sie sollen es den Regenten
ersparen, wie Harun al Raschid verkleidet die Straßen ihrer Städte zu

durchfchleichen,unt die freien Unterredungenihrer Unterthanen zu’belau-

schen. Diese Pflicht ist eine ernste-, wahrhaft heilige, und selbstdurch
die Entrichtung landständischerVerfassungennichts wenig-e als entbehr-

lich gwgchtz. Und der Zeitpunkt scheint endlichgekommen zu sein, in

Mich-m die Tagesbliitter wenigstens einen merklichen Fortschritt, eine

bedeutende Annäherungan dieses Ideal erreichen könnten. «

,

Die neuesteInstruktionandie Oberpxäsidiender preuß. Provinz-en

hat der Tagespresseeinen freien Spielraum verheißen,so fern sie sichin den

Schrankeneiner wohlgemeintenund ernsten Diskussionhalten werde. Zwar

sind die Hoffnungen, welche man nach den Worten dieser Instruktion

hätte fassen können, durch mancherlei fast gleichzeitigeEreignissenicht

wenig besch ränjkt worden; allein der angedeuteteWeg ernster, gemäßigter

Besprechungist«doch offenbar noch-viet zu wenig versucht, als daßman

sagen könnte, auch er sei uns versperrt. -Mng immerhin die Prävens

ums-Theorie in Censurverhältnissenden Meisten time-wünschterscheinen,
immer bleibt es erklärlich,daß die Regierungen gegen Angriffeder Sa-

tyre und des beißendenWitzes Von dieser traurigen Waffe Gebrauch
machen. Erträgt man ja selbst-im gewöhnlichenPrivatleben kaum eine

beißendeRüge, wo man eine ernste, wohlmeinendeAndeutung gern ver-

zeihenwürde; kann man sich über eine ähnlichemenschlicheVerletzbarkeit

bei Regierungen wundern, die über ihrem Ansehn mit viel eifersiichti-
-
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gerer Sorgfalt zu wacheirhcibenals Mioatpersonene Versuchenwir ålso»
den-uns offen gelassenenWeg, und murren wir nicht immerdarüber,
daß ein anderer uns verschlossenist! Die iiffentlicheMeinung hat
unleugbat seit der ThronbesteigungSr. Maj. unseres jetzt regierendenIs-
nigs einen merklichenUmschwunggenommen; Man strebt vorwärts-;
man erhebt sich endlich aus jenem ZustandeschläfrigerApathie,-derlda’s
nationale Leben in unserm Vaterlande dem Auslande gegenübersolange
m einer nicht eben erfreulichenStellung gehalten hat.v Wir sangenenb-
lich an, uns um die politischenInstitutionen E unseres Vaterlandessz
nigstens mit einigem Eifer zu bekümmernzaber als junge-An6nget1de-
uehmen.wlr uns dabei noch ziemlich schücerljastLWir besprecthIaKee-
dings die Zustande-unseresVaterlandeshäusigesund rnit größeremIn-
teresse als sonst, »dieNation kommt allmäligzu einem-WaarenVe-

wußtseinihrer Wünsche und« Hoffnungen, und dies Bewußtseinfängt
besonders an sichin Kreise zu Verbreiten,-denenesbishersehr fern blieb:
allein nochsind wir weit von der Einsichtund Klarheit entfernt,mit deretwa

die engl.Nation die Vorzüge und ·McingelihrerInstitutionenzu würdigen
weiße wenigstens ist diese klare Einsichtbeiuns no immer auf einen sehr
kleinen Kreis beschränkt.DaFiWeWYFDWWeiuelebbafe
tere Theilnahmeate««ssekffüchenInteressenneuerdings rege geworden ist,
wagt Niemand mehr zu leugnen; allein-an die Stelle der früherenegoisti-
schenTheilnahmlosigkeit,des Vetsunkenseinsin rein materielle-Interessenist
auch jetzt nichts Besseres getreten als einunfruchtbaresBesser-erbenin

einzelnen Koteriem Es sind in neuester'sZeitTWünsche-laut-«Igeivo«eden,
dem Volke in unsern politischenInstitutionen Feine größere-Mitwirkung

"eingkerc’iumtzu sehenz man hat«-dagegenbehauptet, dasVolF sei dazu
nicht«reif. Und wahrlich; man scheint mit dieserBehauptungvollkom-

men-Recht gehabt zu haben; wenigstensist das Benehmender Meisten
unter Unsern Liberalen bis fest ein schlagenderBeweis für dieseBe-

hauptung gewesen. Früheisthaten wir Nichts und schwiegendazu; jetzt
schwatzen wir freilichviel, handeln aber fasteben so wenig als-Ifka-
herj UntergutenFreunden bei einer-TasseKafsee oder einemGlde Wein

wissenwir oft recht gescheidteAnsichtenzu Tage zu fsrdemz allein in

weiteren Kreisen werden nur seltenvereinzeltesSriniinengehört.Will man

etwa durch ein solchesVerhaltenden BeweistblitischerReife führ-mik-
T- «. Es ist wahrhaft trauring daß«wir,kiinszüsammenhtingendeund

ausführlichenNachrichteüber preuß is che Zustandezu erhalten,die Leip-
IT
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zigeooderAugsburgerZeitung oder-jedes andere answsiirtige bedeuten-

dere Blatt in die Händenehmen können,nur nicht unsere einheimischen.

Unsere Provinz ist stolzdarauf, an Freisinnigkeitund politischerAuf-

klärung hinter keiner andern«zmückzustehen,und wir besitzenMänner

genug in unserer Mitte, die durch wissenschaftlicheBildung und, poli-

tische Einsicht befähigtsind, über die wichtigstenFragen der Zeit bffent-

lich keingeimißigtesvaber gründlichesUrtheil abzugeben, Männer genug,

deren unabhängigeStellung ihnen Muße zu einer derartigen Beschäfti-

gung gewährt: weshalbVersaunren sie es, in unsern provinziellenBlät-

tern ihre Stimme laut werden zu lassen, und uns dadurch von jenen

leeren. Vermuthungen Eber Ministerial-Verändernngenu. dgl. zu be-

freien-s-;d«iespunfekepolitischenBlätter-,um ihre Spalten zu« füllen- bis

jetzt den- Tonangebern unter den deutschen Zeitungen getreulich nach-

beten mußten? Könnenunsere Redakteure ohne intelligente Mitarbeiter

ihren Wirthe-weinen gediegenem und belehrendernJnhalt geben? Oder

halten jene Männer es nicht der Mühewerth, in Blättern, die über die

Grenzen unserer Provinz wenig »der-breitet sind, ihre Ansichten mitzu-

thejlensj Man gebe-denselbennur« einen andern Inhalt, und sie werden

auch bald ein größerezsckiesepublikumsindenl Tät-schenwiruns nicht

längerzwitSephistereimi daß Alles sich auch ohne unser Zuthnn zum

i Besten wendenwerde.
«

SolcheReden sind Nichte als verdeckte Beschä-

nigeing deibekanntendentschenPhlegmas, eitle Entschuldigungunserer
übertriebenenNeigungen behaglicher Ruhe. Eine europäischeNation

kann nichtnach Art-der Chiuser auf-einer einmal erreichten Stufe

stehen bleibend sie Muß Fortschreiten- Oder sie macht unbewußteinen

Nückschritst.sizNamentlich kannunser Vaterland inur durch stetes Vor-

angehen ander Spitze-deutscher«Jntelligenzund Bildung den Platz
unter den entopiiischenGroßmächtenbehaupten, auf den Friedrichdes

Einzigen Feldhexrns und Regentengeniees gestellt hat, und.den seine

Quadratmeilem nnd Einwohner-sahtihm zu sichern nicht vermögen.

Aber anchs die umsichtigsteRegierung kann eine Nation ohne thiitigeMit-

wirkung derselbenkanns-weiter fortbilden. Ohne den freiwilligenAuf-

schwnregaus der Mitte des Volkes würde unser Vaterland die glorreiche
nach dem ungläcklichenKriege nicht erlebt haben. Wirte

alsoJeder zur- Forthildnng der Nation nach Kräften getreulich
» mit !-, Und ein-Hanptmittel für alle Bestrebungenin dieser Richtung

sind die öffentlichenBlätter. ,

-

,

-
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Wae widen M ITck3MthIumereienKonstitutienenTWas
die ·ganze«,«viel-sredendeLiberalitiit,die jetztgewissennäßefiINsinn«griffen
Tone sgehdrtH Die geprieseneenglischesVerfassnng

f

ist das Ergedniß
einer allmäligenFortbildungtund Entwickelungdurch niehre Jahr-
hundertez und· wie wenig-sein Veirsspsichineinen Histzcichenuereegeugs
von« der absoluten"Monarchie«zur-RepräsentastivverfassungZUH««ss·FIVM
weiß-«sehen wir deutlichnn unsern Nachbarnsjenseits des Rheins«-,-Jdie

nach·eilen ihren-Konstitutiensekpekimenkensich doch-weheeitieiibehak
lichensjder ganzen Nation erfreulichenZustand Zukonstituirenwissen.«?llso
auf die nächste-n erreichbaren Zweckelaßt uns fest das Auge«rich-
ten; für sdass F ernedee SmiigeneinstunsereEnkel- sorgen!—«Suchen3-rv"ireili-
märigsunsere vaterländischenInstitutionen fortzubildemdes Interessenn

ihnen stkks zU VekstckkkssseU«V-’M"Wszanation ein irnmerkklnreres

Bewußtsein ihrer Vorzüge und Mängel h·er·oötFuei-fxii:««D-aßsich zu

diesemwichtigen Berufe? geeigneteMänner bei uns Wälan werden,
ist keine Fragez- allein eben feuikzweifekhkkfkist es«,-daßwie Deutschen
einer steten Anregung dediirfen,-wenn Evi- nicht-instraurigeLetHargie
ver-sinkenwollen-.-: Es ist uns ietzt-ausdrücklichfreigestellt27ijnterillndische
Zuständescanning-g ebek www-M

· ’

«

leistete-Iei-
tungen diese Freiheit wwwntttzenl DieStimmurfJsz-I
vinzs Preuss-MAR- daßssie bei solchen Bestrebungennur gewinneni
können, Und daßman-die zahlreichenAbschriften"-au6Kettchen-Zeitungen
dann gern entbehren wird. Freilichkann ein solches«-Strebet:t«nn«rkdei
thätigerUnterstützungaller Gebildeten einen günstigenAdsgnngnehriienz
allein man dürfte schon den Versuch wagen, od«dicke-Unterstktzungfsich
nicht von selbst finden wllrde, wenn-nur derenistegutsWille erst-Ege-
hrrig menifestiet weise. sMge naiven-sichdie KsnkgsbesigeeZenos-g
die Vertreter-in des Mittelpunktes unsererProdinz,««"hi3ri1t«mikngutera
Beispielevorangehen. Mit Recht ist dieselbe denswenigsenTpreußBlät-
tern-beigezählt,weiche bis jetzt das erwähnteneue Censuredikteiniger-
maßen zu benutzen versucht habenzs allein nochsehli vier, daß dieselbe
eine stete und wahrhafte Vertreterin der allgemeinenStimnmngTEsiösiger
Provinz genannt werden kdnnte. Frankreich und EnglandMMU blutige
und gefährlicheExperimentein der Lehre von der Senatsbaukunstan-

gestellt, es scheint die Bestimmung«Dentschlandezu sein, Lhiedurchlbe-

lehrt, auf friedlich-em, org anischem WegeallmäligDasjenige zu er-

reichen, was anderswo mit jahrelangenUmwälzungenund Strömen von
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Bist vergebenserstrebtist« zMögeauchhierinPreußen,«-wie-irr-allen Um-

waudelungendeutschenDenkensund Strebens, die J nitiative ergreifen.

Mögeunsere Provinz, wie sie im Jahre 1813 mit rühmlichemEts

ferzdenübrigenPropinzen zuerst das BeispielpatriotischenAufschwunges
geh, auch in der iesigen filebergangsperiodezuerstbeginnen,seine verstärkte

allgensieineTheilnahme an öffentlichenInteressen an den- Tag zu legeni

Mäge sich-endlichauch unter uns Deutschenein foentlichesLeben bilden!

,·-».z«-z1;tzd«-nochmals,sei es gesagt,«der dequemsteund fichersievWeg
zurdiesetnAZiele ist »ein stetes, zausführlichesumd, so weit es die-W

gefksteuSchranken erlauben, sreisinniges Besprechen unserer Zustände,

Wisinsche Befiirchtungen-inss-den—vaterländischenBlättern.s Bald

würden dieselbendoppelt verbreitet sein und also auch-einen verdop-
pelteaninfiußzgus-das«Publikumausüben,wenn die Redakteure in

solchenBestrebungen nur»«zvon»-Einigen»derpietenMcinnerunterstützt
wurden, diedazu sind.-s—-Mö’gedie geehrte Reduktion unserer

ZeitungsolcheMänner aufsUchMzmögeman ihr hierin freundlichent-

geeenkpmmwJedenfallsWürde-insolchesStreben mehr zur Förde-

rungsgqecgutenSzachebeitragen als diegeeyijhnlichemfast bis zum Ekel

betriebenenzliberalenNaisonnementsz jedenfallswürdeseexxeimnunwider-

leglichenBenzejgzzahgebwdas es«uxxgmitunserm Streben nach gesetz-

ligzemwzübeplegtemFortschrittist« UYDdaß wi» nicht in. schnell

yerfliegendeinRauscheeineRichtung eingeschlagenhabemkdie uns später
bei kälterenUeberlegungvielleichtselbst stusigz macht-« Eine unwider-

legliche«,«Dokumentationeines allgenzeineuxfestenWillens vermag viel.

Mögen-dieseZeilen, niedergeschriebenohne alle Rücksichtauf Eleganz,

fasellistohneRücksichtauf systematischeOrdnung, wenigstens dazu
beitragen,fähigernPersoneneine Sache an’s Herz zu legen,-fürdie dek

VerfassertNichtjszzu thun vermag,als seine guten Wünschezu äußern.
Wenn stediesenZweck»erreichen, so haben wir gewiß bald in unserer

Zeitung einOrgamdaß der allgemeinenRichtung unsererProvinz vijllig
angemessenzistzund nur wenn solcheOrgane rechtzahlreichxvorhandensind,
wenn die .in den verschiedenenProvinzen herrschendenAnsichtenausführlich
besprochenund. gegen-einanderausgerauscht werden: nur dann läßt sich

jein allgemeines Interesseund eine erfreuliche Fortbildung für
unsere vaterländischen Zustände und Jnstitutionenhofsen.

(KönigsbergerZeitung 1842 No. 41.)
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,,Di-Verhäitnisse,weichendies Presse wissest-MSHin-iß.Staate

»untercieg·t,wirkt höchst"riachihdsligs««aufGeist«und Herz des

»Volkes« Den Woriäts des VeiötdnütjgVonf IST Okt. 1819 entge-

;;gen, hat die Censur eins-"Nikhtllnsheijommen",
«

die besondersbichin

-,i,geht,jesde freikntüskhigje,
s sansisfndigschalt-neisan gränds

»sichmocivikkeEiswakjnungder innernVskhzxtnissezdeesSkaeikesängsstnch
»Hu ifbetivacheitsodör Bis-Weijzu berhüten««

«

«

"

7
"

Jst Eies-eKkngvsiunfejeessLandtagsnunmehr dnech diesem-arg
instruktion bom Lili- DeFJIDuI. ·ötledigt,"«o«der·ble1·bt"dömVERMES-

fseunde hoch Maycheg wünschesisthsf
«

DCUZ wesefiklichenJst--

halte nakkybiekskNesMinmekjakvkkagWÅnichenicht,Its eine Wiens-

holungl des zweiten Abtkkels der Verordhtssis7s"«boiii--18.Ost-«- 19159

uns-des MksttwArtikekz dErECknsurinstruktidnNr WieneöMsteiskäli

konfskevz««vonT1834. —· Wean trdktz dieser J. 1819 uns 1834

ertheilt-mVorschrkifkenfisfCenfur jene von KäferensStäittiengömdekke

Richtung nahm-,wenn fis krogkdekfreisinnianBestinnnnkigenwie-»di-
Jnstrukttois sich-ausdrückkj,—«HMWWÆENKHPMSEL
kzgehkinshabkwnkvkzIHHIMEFTT

-

dft schon zu Mißdeütixvginsag-Mii-

-»Dir-FREESEouvernementsVeranlassunggegeben-J fd kånifküiäjssp-

fde«"t·vo!vkaum dep-Beförsniß"-Hei-wehren,daß die" WTe d«eth-o;lung
jenes Gesetzezu kei:ten«2«etfreülick)e«r«efiResultate führ-M werde, citä

Gefechselbst. Gleichzeitigcktjikdew Bekai1nkwerdenEier Jrsstkukksoti
von-«245Dezxssskfdkgkessdnstkbvtdes Hossmhnnund EnknpeschenVer-

kngs-, nnd"b«acdHäkasnfdieBeschragkmhmeder untekisxchssssrchevlwnk
«

fuk eisihieneninEs,,Pi-snunk«ündspbeszGegenwdkkswider die Schrifkt
der-TM Berliner»Gekstlickyenüber die christlicheSdnntcigsfeiker.««Bei" so
bewändtm Umstkkiitietiksnfren tbkr HitejsanguifkifchmHoff-Magen--der

preuß. Tngesbrzitterkein-Zwingtin-item- iiifr hegeiikjedochander-, um

deren willen die nächstehendmwohlgemeintenAndeütungetfhier eisen-

DikEeåfuksetzt,«"«ii)iåjedesBevormundmigs,MißtraÆgegen die

Fähigkeitoder«sen Wen-«Wfliender Bevkikmnndekåikwas-ne Der

Zwang, den fsieNöthwmdigwitsich führ«k,«wird void den Pflägebefoh
lewn (Schriftsteliesn·junöLesern)mit um« so größeremMkßbehagön
empfunden, je mehr selbigean Geistesxeifeihrem Vormunde gleichsteheit, -
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nnd je geringer der Schutz ists, den ihnen das Gesetzgegen willkürliche

Behandlung gewährt.·— Wird demnachernstlich eine Milderungdieses
Verhältnissesdenbsichtigt,soll durch eine freimäthigePublititcit »die

Theilnahme an vaterländischenlJnteressenerweckt, dasNationalgefiihl
erhöhtwetden,« so kann solchesnur durch eine geeignetere Wahl der

Censoren und durch ein«-—-der schriststellerischenFreiheit größereGa-

rantie bietendes Gesetz gegen Censurwillkiir erreicht werden. In

ersterer Beziehungweite schon viel gewonnen, wenn die Geistesübew
wachung aus den Händender Administrativbeamtenin die anderer, z.B.«

richterlichesBeamten, iibergingerWWährendjene oft besondern, nicht

publicirten Jnstructionen Folge zu leistenhaben, würden diesedie beste-
henden Censurgesetzeals alleinige Norm ihres Handelns anerkennen.

Die Vortheile eines solchenWechselsliegen unsern Lesernnahe. Es sei
aber gestattet noch weiter zu gehn. l«Der«P«reuß.Beamtenstand«(es
sind dies die Worte Uns-ersVokjährism sLCMDkASEY«

— an Bildung
und Charakter vielleicht der ausgezeichnetste—v ist wie durch eine
Schranke vom Volke getrennt, entbehrt großentheilsder gegenseitig·be-

lebenden Wechselwirkung rnit dem letztern und bildet daher mit seinen
Ansichtenund Jdeen gewissermaßeneinen Staat im-Stante.« —- Dies-

Per«schiede1.kxh»xi«tder AnsichtenIdeen ist es aber grade, was den

Beamten zümVermittler zwischenSchriftsteller und Volk am wenig-
sten geeignetmachendürfte. Wäre es daher nicht vielleichtbrssetzselbst-
ständige,nichtbeamtete Männer —- sei es durch die einzelnen Gemeinden
oder durch die Provinzialsttinde —

zu Censoten erwählenzu lassene
Sollte der Staat, der den Gemeinden schon so viel Autonomieohne
Nachtheikgewährthat, ihnen nicht auch die Ueberwachungder Geistes-
produkte anvertrauen können? — Bliebe der Regierung doch die Be-

stätigungder Wahl und nöthigenfallsder Antrag auf Amtsentsetzung
durch Urtel und Recht. Durch das Vertrauender Mitbürgerwürde
das Eensoramt zu einer Ehrenstelleerhoben und wie jetzt gemieden —

mit Eifer erstrebt werden.
· ,

.

Was den zweiten Nachtheil, — den geringenSchutz der Schrift-
steller —- betrisst, so leuchtet ein, daß der Censotnicht blos für das

Verstatten, sondern auch fiik das Verbieten verantwortlich sein

muß. Zu dem Ende wäre —- wie das materielle, so auch das gei-

stige Eigenthum unter den Schutz des Richters zu stellen. Wäh-
rend jetzt dem — durch die Laune der Aengstlichteitdes literarischen
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Votmundes Beeinträchme MU- SitthBSschwsvHOzustehe, deren Antwort

auf administrativem Wege erfolgt, würde die Bemessungkichkekxichpk

Entscheidungjedenfallsder schriftstellerischenFreiheit eine bei weitem grö-

ßere Garantie gewähren Aufs-new Weise würde ein Censor,.der seika
Gewalt mißbraucht,der verdienten Rüge und der endlich-nEntfernung
von dem Ehrenamtenicht entgehn-« .1 — -

—

Alle diese Einrichtungen .-.—.-;.nndaußerdemdieinSüddeutschland
schon längst gestattete 'Censursreiheit-«aller Schriftensiiber 20 Bo-

gen — könnten-füglichohne die geringsteBeeinträchtigungder Bun-

desbeschliisseVom Jahr 1819 ins Leben treten. .

Im Vorwärtsgehenwächst.der,Muth,, und -so nehmen«-wir uns

endlich noch-die Freiheit zu.frage·n,ob jene Bundesbeschliisseunter den

gegenwärtigen-Verhältnissennoch;durchaus;znsthigseien. - Jn dem er-

sten §. derselbenwird Preßfreiheit als die bundesgernäßeGrund-

lage der deutschen Preßgeselzgebung»festgehalten-unddie Censuk nur als

ein durch ZeitumständegerechtfertigterAusnahmezustand dargestellt.
Sollten die damaligen Motive noch fortdauern? Wäre es nicht an der

Zeit, statt der provisorischenBevormundung«durch-;Censurein Straf-
gesetzfür begangenePreßvergeheneg»Werka ;nemkischdas Acr-

gemeine Landrecht»-,MJ--EWETHMwie dks GSsCMMeit jnallm

ihren UND-Interessenvor seindseligenzsundböswilligenAngriffen-,zu

sichern«nicht hinreichen sollte? Eins wäre hiebeifreilichnoch zu
bedenken! wie die Vorschriften über Censur-, sind auch alle Strafgesetze
für Preßvergeheneiner ssovielfachenDeutung»unterworfen-,··-daß»esder

Publicist schwerlichvorauswissen kann, was er sstrafloeschreiben dars,
was nicht. ,Soll daher derSchriftstellernicht aus der censorischen
Willkür in die richterliches gerathen, somüssen wir in seinem Jn-
eeresse noch eine Bedingunaxhinzufügen,ohne welchejede Preßfreiheit
illusorischbleibt, — wir meinen das Geschwotnengericht. —-

Jst die öffentlicheBesprechunginlcindischerZustände in solcher
Wtkss sicher gestellt, dann erst wird es sich bewähren,daß — das

fWie Wort der beste und treuestek Rathgeber der Für-

sten ist. — .

- MöniasbetgetZeitungweg, No. 48.)
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- »Es «2:·· Lippen-Fisches Idärrnalsiäiknnsd iCserrfiir.—-

i’»-E"-?’Es-ist1nichtsszwieugnen-;"«dnß-»peit«-T«dem«vielbesprochenenCensur-

Reskriptfdreiwbiss"vier preuß.«ZeimngensseinmxbemerkenswerthmAuf-

schwunngenomcnesshaBenå
«

Sind'abe"r’-drei-bisbiet einigermaßenbefrie-

digendeBlätter-IN das Bedürfniß-der gnuzensMonnrchieausreichend?
Diese Frage wird wol Niemand bejahewmiigenä"Wie-kommt es na-

mentlich;dasjerrdesdierwichtigsteSmdt unserer Vaterlande-, die Haupt-
nnd Mesidenzstnsteriin noch immer-durch ihre Blätter keineso leb-

hafte Theilnahme-An den mehr nnd Mehr- zu trugen-reinemBewußtsein
kommenden inlcindischenInteressen bei-Ender- «als use-n es von ihrer Bil-

dung erwarteniskönnieBism- BeciiitworusngkdikserFrage-womi- wir einen

die prenßJTagesprössxsbetreffendenAufsatzder-Statius Festung näher

betrachten; wir wollennntärsuchenweichenVerhältnissen-eszuzuschreiben
sei-, daß michs-jetztnoch nicht-)anesgkinßerenpeeußstncirei dem alten

Schlendrian enksngkww;-·"stiB3llen Eins bemühenanzugeben, was

auchTohneseiriwllignnsseaiseiteiesdnwesPreßgeselzgeschehenk ö«n n t e, den-

erivähntenUebeistrindabznsteneQI «. .

«

. us

ITNMI MilliktächlddekwMUYJUMß·,eile sBlätcer -,’i«nlc«i-ndische
Usfände Hemde fjjspdksklnsålbeifSsiMfBesprijfeist-Ums Unsch-v
Zeikung3 aber man traun mer Recht oerlangenjTdaßsit- vorschnede
Hure AMnsivcirtäbersvorkrngenssisästnichrzswie es noch"so·häufig-
gefchieht«,tyfndie"i»c)iii)«kixszensiJnteiefsenkkniid ÆTigieiWStfllichweigenüber-

gehen; Die BilligkeitdieserEerderungFbeginnsvkeerkaaitszeirung
bereits einigermaßensnnznenkerniöncksSei-vix wer "«einigerZeit besprach
sie «"-dieWirÄainfeiksdes inkinijischenIPresse"in«einem«Anfsatze,idem

eine Fortsesnngtfolgen sollte;
.

Jener ersteAusfah, freilichwol nur

eine Einleitnngkjswark in einerArt nisgsfaßtydie«auch«ins dem Wäg-

genden eine effenekanseinanderfrtznugEdernochiherrschendenUebelstsinde
erwarten ließ."««JnM«78."d"e"r Sfantszeitnng ist nun-sein Aufsatz-
übersse Bessers-sunginxniirischerAngeiegeniyeitmgeknickt-welcheraller-

dings- die vonsnns erwähnteMangelhaftigkeirunseres-«Jonrnalismus,
freiiichin anderer .?1rt,s"nnerkennt".·T Beimchten wir diefek Aufsatznäher!
»Wir haben niemals die BesorgnisseiiberHandhabung der Eenfurge-

theilt,«,l)elßtes dort! fMein Wunders TrDenn wer würde wol für die

Ideen, welche die Staatszeitung ihren Lesernmitzutheilenpflegt, irgend

weicheBehinderungvon der Censur gefürchtethaben! »Mein eben so

wenig," heißtes weiter, »habenwir die sanguinischenHoffnungen thei-
len können, weicheman sich von-«der grdsßerenWirksamkeit der Presse
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ins-BezuganfiinneeekäkngelethenhinDYMMWachehan Unsere
jun-indischenZeitungen würden -wol, wenns sie aufrichtig wägen-seistohne
Ausnahmegestehenmüssen,daßssie sichüber-ihreeigenmsejftangenunm
dersnkilderen Censur größereVorstellungen gerne-echtbaden- Wisse bis-s

her ZU sit-füllenins-Stande gewesen-Kniee«..«Vms«nllem;-Iwass«tnktüber ins

ländischeGegenständein jenen Blättemsgelesenxi"hnt5s.qnsssbis-«jestiw
Weniges befriedigtz.

-

nnd dirs- Pnblikunmtrehentzt .- sevaieliuns clsekanmi
in ähnlicherWeiser-H-- Wie-«-vollensswirkliih gWTMfeickjtig zu Werke

gehen.: Daß witkAnempsxhlungrmildecGwndsäserbei Ausübung-der

Censur unsere Journatistik plötzlich-denhöchstenGrad’««deeVollkommen-

heit erreichen«würde,haben wir nie erwartetJTsDnßfssierüsernllxttoedMe

milderen"·Grundsätze..wirktirlj»zne-Möbnnggekommen;sk'nd,»-einen nizestks

tichen Fortschritt-Wachs WEÆWLW reib-standen EFZist
z.- B. ein-entschiedenerFortschritt,»daß fessddethdesstiensndseeer Zei-

tung täglichihr Blatt mit einem leitenden Artikel über WeidischesZu-

stände eröffnethat, wenige Fälle ausgenommen-»die nuch theilt-Ieise
durch Censtm Verhältnissecheworgeeuxsenman-das - Daß- -unseee Aussätze

den Verfasser ifenef Artikels Idee Staatssiituugånlchcrdefriedigtchabenx

glauben wir-gern; oddasPrelninz . Linschäiltzließesich

schon eher bestreitean stfelbe derRedaktion Don-»W.s«-«2,

statt langesMckHe über den Jsthnjus ivon SuezjnndsEriwierungewnus
der Jugendzeit Napoleonsaus der Staatszeiimtgscebzndrncken,—-O«riginsa l-

Ætikel über inliindische Zustände liefern-—so--gnr-siie’dieselbeiss·sbed

schaffenHemmt Niemand wird-behaupten wvüen,rxdäßr:diefesArtisel«-sirh

nichtvollendeter denken ließenzxMr selbst-Binsendris- dieselbenlddnsJahr zu

Jahr eine gaößeke’Viollendangs.-esreichenesse-den- .Man. Witwe tot-seen-

gegen uns! « »Die- Geschichtedesannrnalisenus ist upchssjjjng,s«rsiegt-die
KStnatszeitnngyGewiß seh-jung bei une, denn-ver."ist4;ersiisdnrchtdas
erwähnteCensur-Circnlat aus :dein todtenähnlichenSchlafeerweckt widr-

den, in welchem eines über-strengeCaasnrihn frühw ercåsIaä Jnserem
lieben Vaterlande wird Alles dediächtigunddhne .Uebereilung«entwi·ckelt.
GeschrevisiomUnisormirung,neues Preßgesetz,Mündlichkeitnnd Oeffent-

lichkskhALTE-Zgeht seit Jckhren seinen weiseüberlegteanege1-:manwird

wol gestehen-müssen,daß imsekeperiodischePresse im- Vekgleichzu die-

fem gewöhnlichenEntwickelungsgangewitsihkeneigenen Fortschritten-
die erst seit wenigen«Monatenmöglichsind, fnichtgerade allzutksge zu-

rückgebliebenist. Wie schon gesagt, die Entwickelungunseree Journa-

— —-



Grunde fremdes Interesse: die Politik.
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lidmud ist noch mangelhaftz»abereinerseits ist dies eine-notwendige
Folge der kurzen Zeit seines Lebend,andererseits.liegen die Gründe die-

ser Mangeihaftigkeitcin ganz andern Umständen,als die Staatszeitnng
M glaub-enmachen will.«—-—:»Talentund allgemeine Bildung genügen

für-die Beurrlpilnng von Staatssachen noch-keineswegee,wenn nicht

wenigstenseine praktische-Ansichtvon den Geschäftendamit verbunden

ist. Die-fa- Befähigtenwürden fast. einzig in der Klasseder öffentlichen
Beamten zu suchensein.»Aber-»von diesen werdenjdie ausge-
zeichneteren zu solcher Thiitigkeit schw.exr"lich«Ber.uf-und
Muße findeni««s-Dies soll nach JdertStaatszeitnngein großerHaupt-
grund der jetzigen Mangelhaftigkeit unseres Journalismus fein. Und

gewiß-ist es sehr zu bedauert-, daß-unsere Beamten,ivon deren zugleich
wissenschaftlicherund-praktischerBildung sichdie«gediegenstenLeistungen
erwarten ließen,zur Fortbildung-unseres Journalismue fu wenig mit-

wirken. Allein sinden sieswirklichxxkeinenBeruf, keine Muße zu solcher
ThätigteitstAllerdings sind sie mit Geschäftengenügendversehen-alleinvon

Zeit zu Zeit einen interessantenAufsatz zu liefern, würde wol fast jedem
nrchximmer möglichNeidern-—-Und dessewa «-— Sollten unsere Beamten
die politische Bildung des Volkesddet den Einfluß des Jour-
nalismue auf. dieselbe flir· io unwichtig halten, daß sieeeinen Beruf
fühltenkzuweilenzudiesemZweckediesFeder'zu-ergreifen?Niemand wird das

glauben. Allein die Beamten fürchten, daßeine freisinnigeBesprechung-
inltindifcher AngeiegenheitenG»unt- eine andere könnten die«Meißennicht
liefern,ohneihren GesinnungenZwang anzuthun —- ihnen in ihren dienst-

lichenVerhältnissenUnannehmlichkeitenzuziehenwürde —- nunmehr-stich-
keiten der ernstestenArt. Ob dieseFurcht wol völlignnbegriindetist? Wir

überlassensdie Beantwortung dieser Frage der Staatszeitnngz Jeder’,.:der
einigermaßenmit Beamten bekannt ist, weiß, daß diese Ansicht, gleich-
viel ob begründetoder unbegründet,allgemein unter ihnen herrscht. —

-

Die Staatezeitung behauptet ferner: »Es sit überhaupt ein

großer ththUm, wenn man
- die Fragen der inneren Verwaltung-

die Arbeiten, durch welche die Staats-Maschine sich bewegt oder

sich erneuert , an sich für das Publikum interessanthält. Jn England
und Frankreichknüpft sich an solcheGegenständemeistens ein ihnen im

Nicht durch das eigene, son-
dern durch das politischeInteresse wird eine Frage im Stande sein, die

Aufmerksamkeitdes Publikums zu fesseln,eine Zeit lang Mode zu wer-
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den nnd alte Zungen und Federn in Bewegung zu feren: mir einem

Worte sich zuk--·Tagesfragezu erheben. Von allem diesen sindet sich
nun bei uns keine Anwendung. Seiten gelingt es bei uns einer Sache,
sich zur Tagessrage zu machen. Tritt aber keine Frage so entschieden
in den Vordergrund, so ist nicht abzusehen, wie die großeMasse der

Zeitungslefer Geschmackan unseren inliindischenAngelegenheitengewinnen

solle.« Diese Ansicht zeigt offenbar von einer entschiedenenVersen-

nung des deutschen Nationalcharakters. Allerdings wird bei

uns keine Frage in der Art wie in Frankreich Mode- und T a ges-

frage werden, um über einen Monat vergessen?zu sein. Mit ruhiger-;
besonnenerPrüfung behandelt die deutsche Nation ihre politischenGe-

genständezdas Interesse an denselben, zwar nicht mächtigaufslackerndwie
bei den Franzosen-Wächst Dafür fortwährendan Gediegenheitund In-

nigkeitz und ob auch vielleichtdurch äußereVerhältnisseauf Augen-
blicke scheinbar"zuriickgedriingt,glüht die kräftigeTheilnahmestir«solche

Fragenlforh bis dieselbenendlich ihre Lösunggefundenhaben. Wir

wollen keine Modefragen und keinen tumultuarischen, ausf leere Osten-
tation berechnetenEnthusiasmus des Publikums für dieselbenzaber wir

wollen eine ernste, gediegeneund durchbricht- Thsismbme an allen wich-

tigen VerhältnissenMiso-se deutschen Baterlandesl bund eine spkche

way-haft deutsche Gesinnungniird jedes gute Blatt sicherlichmehr und

mehr bei seinem Lesepublikumzur Herrschaft gelangen sehen. Allerdings
,,kann kein preuß.Journalist,« wie die Staatszeitung richtig bemerkt,

»mit seinem Gänsekielsich ruhig ein Ministerportefeuilleabpfliicken3«
allein so kühnist der Ehrgeiz des preuß. Journalisten auch nicht. Ihr
Streben ist ganz einfach dahin gerichtet, theils die dffentlicheMeinung zu

vertreten, theils die politischeBildung ihrer Mitbiirger, die Theilnahme
derselben an vaterländischenJnteressen befördernzu helfen; und dieses
Streben wird sicher vom Publikum dankbar anerkannt werden.

»UnserJournalismus wird kaum jemals aus seinerNatürlichkeitund

Einfachheitheraustreten können-«heißtes gegen das Ende des besprochenen
Artikels. »Wir glaubendies im Obigen erwiesenzu haben und wieder-

holen es, damit man nicht der Censur verwerfe, was ein Ergebnißdek

Nothwendigkeitist.« Auch wir glauben im Obigenerwiesenzu haben,
was von der Beweiskraft dieses Aufsetzen der Staatszeitung zu halten

sei. Was den zweiten, wichtigerenTheil unserer Aufgabe, den Nach-

weis derjenigenUmstände,welchewir für die wahren Beranlassungen

I
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des unvollkommnen ZustandezUnser-esIournalismns haltet-, nnd die

Entwickelung der dagegen dienlichenMittel betrifft, so werden wir diesen
in einem späteren-Artikelbehandeln.

-

—

« . (KönigsbergetZeitung No. IZJ

«
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»

3.« Büchern-erbote. s

Froh-der freisinnigenCensur, die jetzt bei uns zur Anwendung
gekommen-ist, giebt unsere Regierung den Grundsatz noch nicht auf,
Bücher, in denen sie eine feindseligeRichtung wahrzunehmenglaubt,
durch Nichts anderes zu widerlegen; ais durch — Ver-bote. Natür-

lich«mag eine solcheMaßregel sein, obgaber auch angemessen? Schrift-
steller haben Nehmen-niemals eine Revolution bewirktstind unser Va-

MIFMVIsts-Dankbar Tüchtigkeitdes Volks und » der Weisheit der

Regenten —- in«—einerLage,in- der Aehnltches wol am wenigstenzu de-

fürchten.steht-isÆerdingd werden in einer so großenund so komplizir-
ten Staatamaschint sich einzelne schadhasteStellen vorfinden, allein wo

die Regierungssich kräftig fühlt, kann die Aufdeckungetwaiger Uebel-

stände ruhig--gestaetet.".l«verden..So haben-auch diese Blätter bereits auf
Manches hingewiesen,was wir für mangelhaft oder einer ferneren Ent-

wickelungbedürftigcdieltmszsxsiehaben dies mit um so größererFreiheit
gethan, als dieUeberzeugungvorwiegen«konnte, durch solchefreisinnige
Besprechungendie Anhänglichkeitder Biirger san Vaterland und Regen-
ten gerade zu stärken; sie haben es siir unnöthig gehalten, stets dabei

der Vorzügezu- erwähnen,·welche Preußens Verwaltung vor derjenigen
anderer Länder hat, da dieseVorzüge so Vollkommen in sdas Bewußt-
sein des Volkes übergegangensind, daß ein stetes Erinnern an dieselben
entbehrlich erscheint. Sollten diese Wahrheiten nicht auch. zugleichjedes

Bücher-verbotals überfliißigerscheinenlassen? UnsereNation ist zu ver-

ständigund·aufgeklärt,um selbst durch systematischseindseligeSchriften
zunutzlosemTadeln und Mäkeln·,Zu unbegründeterUnzusriedenheitsich
verleiten-zu lassen. Es ist auch endlich Zeit, wie die Weisheit der deut-

schenRegierungen im Allgemeinen, so auch die Mäßigung, den gedie-
genen,v patriotischenSinn der deutschen Presse anzuerkennen- Die

Zeiten der weltschmerzelndenUnzufriedenheitsind vorüber. Wenn- man

sichnicht selbstdem Vorwurfe der Ungerechtigkeitaussetzen will, muß

man gestehen,daß die deutschenSchriftstellervon einer blinden und ver-

steckten Feindseligkeit gegen alles Bestehendefrei sind. Wozu also
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Biicherverbotet Giedt es bei uns etwas ein sv.gefädrlicheeParteigetriede
als in Frankreich-und Englands-—-

«-

.

»

» —-

Die deutschenVölker hegenein Vertrauen zu ihrenFürsten«das durch -

Nichtshat gestörtwerden können;sollten sie nicht befugtsem- ein ähnliches

Vertrauen gegen sich auch bei ihren Fürstenzu erwarten? Ein-Vertrauen,
das immer nur durch Mißtrauenerwidert wird, mußendlichersticktwerden«

Und muß nicht jedes Bücher-verbotale ein Beweis des Mißtrauensentweder

in die Urtheilsfähigkeit oder-in die gute Gesinnung des-Volkes
angesehenund- von- diesem als unverdiente Kränkung schmerzlichempfun-
den werden«-«- Will man dieses nicht zugestehen,so.giebt neun der Miß-

deutung Raum, das verbot-ne Buch müsseBeschuldigungenenthalten

haben,«welche man sichan anderemkWege zu widerlegen nicht ge-

traue. Andere Fälle sind nicht Möglkchz entweder das verbotene Buch
enthielt Falsches, und man traut dem Volke nicht Verstand oder gu-

ten Willen zu dies einzusehen,oder das verbotene Buch enthielt Wah-

res, und man traut dem Volke zuviel Verstand zu, um sich durch
eine Scheinwiderlegung täuschenzu lassen.-—- Man bedenke zugleich
die Menge von Jnkonsequenzen und Ungerechtigkeitenim Gefolge solcher
Verbote-s Ein bei uns VerboteeusäBetcheiFOktkUOeäeereicherlaubt;
kann das den BMWWIW" Vaterlandes zWSckMFßkSIerscheian
Ein Buch, dass-die Censut passirt hat, wird gedruckt, und, ehe die Auf-
lage zur Hälfte vergriffen istx«.verboten.s»Der unschuldigeVerleger ist
also erheblichemSchaden ausgesetzt; an wen hält er sichs An den Cen-

sor, der das Jmprimatur ertheiltas Wievft aber wird essich finden,

daß dieser außer Stande ist; den Schaden zu decken! Sicheelichztrcigt
dieseEinrichtung nicht wenig dazu dei, den, Eensoren eine Aengstlichkeitanf-

zudringen, die sonst vielleichtnichtzinihrem-Charakter,gewiß-aber nicht
im Geiste der neue-n«Censur.-Ver-fügung liegt. k- Wie ist

namentlich das Verbot eines ganzen Verlag-es zu rechtfertigen-l Das

Beispiel liegt klar zu Tage." HoJmann Und Kampe’sVerlag-isls ver-

boten; Gugkony derinzsneuesterZeit gewiß nicht«feindlichgegenzsprexk
ßen aufgetreten ist, muß unter diesem:Verbote, dem auch sein bei uns

vielgelesenerTelegraphunterliegt, unschuldigmitleiden. —

Am Verzeihlichstenwärdees noch immer erscheinen-;einzeer Bücher,

welchedie Waffe des Witzes gegen Regierungsmaßregelnwendenzund da-

bei für dass ganze Void geschrieben-sindznunterdräckewSolcheVerbote

lassenuan wenigstensdie Freiheit«die dort defpottetenUebelständeanderswo
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in ernster Besprechungzu behandeln. "Wie aber soll man sich die

Maßregeln gegen die Deutschen Jahrbücher erklären? Alle Zei-
tungen erzählen,daß dieselben von Bundeswegenunterdrückt werden sol-
len; dabei hätteunser Vaterland doch auch eine gewichtigeStimme ab-
zugeben. Die DeutschenJahrbüchersind ernst gehalten. Sie sind ein

wissenschaftlichesJournal- PessenLektiire selbst einem großenTheile des

gewöhnlichengebildetenPublikums zu schwierigsein dürftez sollte man

nicht wenigstenszu dem höchstgebildetenTheile-derNation das Vertrauen

hegen, sichdurch schiefeDarstellungen, wenn man glaubt, daßdie Deut-

schenJahrbücherdergleichen·geliefert,nicht täuschenzu lassen?——" Hoffen
wir, daß der erfreulichen Censurmilderungauch bald die Aufhebungeiner

Maßregelfolgen wird, welche dem Volke ebensoempsindlich als der Re-

gierung nachtheilig ist. — —

«

Göttin-beten Zeitung No. 77.)

4. Die Tagespresse.
Wir haben bereits in M 73. d. Z. dargethan, wie unhaltbar

die Gründe sind, durch welchedie Staatszeittmg zu beweisensucht, daß
die im Allgemeinennoch geringe Benutzung der Stufen-Verordnung

Hm 24. Dez; von Seiten der preußischenTagespresseganz natürlich
sei, und daß noch sobaldnicht eine freimüthigeBesprechungder Män-

dischen Angelegenheitenin den Tagesbieittekn erwartet werden dürfe.
Aus dem großenEifer, welchen die Staatszeitung auf den Nachweis
Verwendet , daß einer freieren Bewegung der periodischenPresse unüber-

tvindlicheSchwierigkeiten im Wege stehen, argwöhnenwir, daß der

Zweck dieserArtikel kein anderer ist, als auf solche Weise die inltindb

schensTagesbliltter Von einer ausgedehnteren Benutzung der gegenwärti-

gen günstigenCensurverhiiltnisseabzuhalten. Dies ist der Grund, warum

wir noch einmal auf diesenGegenstandzurückkommen,jedochzum letzten
Male; alle etwa noch folgenden Artikel derStaatszeitung dieserArt

werden wir nicht mehr durch Worte,
«

sondern nur durch die That
widerlegen.

,

Die Staatszeitung giebtfür ihre, oben erwähnte,wol mehr ais

auffallende Behauptung folgendedreiHauptgründean: l) Da bei uns

der Kampf der Parteien sehlt,«so muß es an Stoff mangeln, der sich
zur Besptechunain den Zeitungen eignet. 2) Es fehlt bei uns an Per-
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sonea, welche Zeimngsartiket iiesebnkkbnnenzssind-ens- djg »v«,kzggswkise

hierzu geeignethtaatsbeamten nicht Zeit dazu haben,· anderen sDer-.-
sonms es. aber-an·Kenntnifsenund auch an Lust fehlt, weif sie bei uns

keine Aussicht haben, als bloßeZeitungsschreibereineglänzendeLaufbahu
sich II«-Ik5ffnms—3) Es :s1«ndbei unsnicht genügend-—gründlichesich-i-

stischeNachrichtenverbreitet, und nur solchebefähigenekstzur Vollstän-

digeu BeantwortungpolitischenFragens überdießsliebe es der Deutsche
mehrksxsiehdie nöthigen Belehrungenaus Bücherr-als aus Zeitungen
zu holen. -- «- 7 - «

«.

Ganz gewißist es nicht in der Natur der Sache begründet,wenn

es - unseren inländischenZeitungen jemals an Stoff mangeln—sollt"e.
15 Millionen EimvohnereinessSraatD auf s- Längengradeund mehr
als 3 Bisisengwde VERMES-«-"Müssms5usnmterbrochenVorgänge unter

sich erleben, die einer Mittheilungebensowerth«finde-als wenn ein fran-

zösischerAssisenhoskoder eine englischeJury ein auffallendeeTErkennmiß

erlassen,und doch pflegt ileeterekselbst in der preußischenStaatszeitung
zurFüllung der Spalten zutdienew Die Verhältnisseunseres Staates

legen einer großen Menge von Personen ais- Stadtberordneten, Kreis-

tagsmitgiiedernsu. s. w. die moralische Verwirrt-L sich, mit-den

Vorgängen im Staate genau erke-eint zU smachenzfük Alls diesesind und

bleiben dahe- gutä-tktlisndischeZeitungeneine Sache von namhafterBe-

deutung und Wichtigkeit. Aber wenn wir auchidiese ernstewürdige
Ansichtvon der-"Tagespr«esseunbeachtet lassenund-Solchen Uns beige-
sellen wollten, die lediglicheinen Gegenstand zur Unterhaltungdarin

erblicken,so würden wir dennoch behauptenmüssen, es kbnne auch dazu
nichten Stoff fehlen; unt-jedenfalls würde es eine sehr würdigteAuf-
gabe sein, selbst durch!das Mittel der bloßenUnterhaltungdas Interesse
an vaterländischenZuständenund -Ereignissen,dadurch-aber den Patria-
tisknussznbeleben;- .

t« -’ «-
"

·

.«

’

-

»Seht auffallend-·i«st-«die fernere Behauptung jenessÆiiseiskkder

Staatsgeng daßnur Beamte geeignet sein sollen,gute Zeitungsartikel
zu liefern. Es verbreitetsfreilichsden höchstenGinnz«über·dieTagespressej
wenn die-höchstenStaatsmännee;-Minniek ic. ihresAnsichteirinssgewissen
Blättern zu vertheidigenpflegen-Eswo indessen,wie bei uns-«keine politisch
geschiedeneParteiensieh gegeanerstehen,-wo-. alsokeine bestimmte Lin-'

ficht verfechten-·-sradernnut irae Beste ermittelt und bekannt gemach-s
werden soll, da ist in der· That nicht abzusehen;warum nichthxdie

2
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Stimme jedes Gebildeten alle Beachtung verdiente. Die hier nis-

ehigen Eigenschaftenund Fähigkeitennur für die Beamten in Anspruch
nehmen, heißt die wirklich vorhandenenVerhältnisseverkennen. Unsere
Beamte sind wahrlich tüchtige,unterrichtete Männer, jeder Patriothält
mit Freuden dieseUeberzseugungfestz wenn indessen darauf häufigein

großerWerth gelegt wird,, daß bei uns Alles einen mehr stufenweifen,

schulgerechtenGang geht, als z.»B- in Frankreich, wo Personen plötzlich
die höchstenStellen einnehmen, ohne je eine untergeordnete bekleidet zu

haben, so muß zunächstdaraus aufmerksam gemacht werden, daßauch
bei uns der alte schulgerechteBeamtenweg mehr sund mehr verlassenund

nur in den niedern Sphären festgehalten wird. Daß ··Of,fiziere,wenn

nicht plötzlich,so doch äußerstrasch zu den höchstendiplomatischenPo-

sten, zu Ober-Präsidien,Civil--Ministerienie» gelangen,weiß Jeder-
mann; daß sogar Auslanders sogleich in die höchstenAernter gerücktsind,

ist nicht minder bekannte Thatsachss Der Umstand, daßin einem Nach-
barlande ein auf seltene Weise begabterKopf-ein gründlicherGeschichts-
forscherund eleganter ·Geschichtschreiber,der dabei ausgezeichnete Redner-
gaben besiht, auch Minister werden konnte, wenn er gleich mehre Jahre
hauptsächlichnur Mitarbeiter an Zeitschriften gewesen war, ist in der

«

That nicht so auffallend, als man es öftersdarstellt.- Er wurd- es ja

nicht als Zeitungsschreiber, sondern trotz des tZeitungschreibenQebenso
wie unser Buns en nicht wegen seiner theologischenStudien, sondern
trotz des Kandidaten der Theologie,unserenhöchstendiplomatische-aPosten
erhalten hat. (

«

Wir ersehen daraus, daß bei uns in den wichtigsten Posten

nicht mehr ängstlichdanach geforschtwird, wie Jemand zu seinerTüch-
tigkeit und zu den Kenntnissengekommen ist, und ob er wirklichvolle drei

Jahre die Universitätbesuchthat, u. s. w» sondern daß S. Maj. der

König sich mit der Ueberzeugung von der vorhandenen ndthigen Bildung
genügentliißnMüssen wir dies aber bei den hiichstenPosten einräumen,

dann ist doch sicherlichkein Grund vorhanden, warum nur Beamte

brauchbare Zeitungsartikel zu liefern im Stande sein sollen. Jhr ge-

wbhnlicherWirkungskreisbefähigtsie dazu in der Regel keineswegsUnd

oben-im fehlt ihnen dazu die nöthigeMuße. »Die Beamten vieler Ber-

waltungszlviige,z. B. einer FinanzsAbtheilungoder Provinzial-Steuer-
Direktion sind in ihrer amtlichen Thiitigkeitfast ganz und gar auf die

Beitreibungvon Pachten und Steuern beschränkt,so daß ihnen ihr

.

·
« .

.

, ».«.HIDOH-.-

k s



— 19«.--

Amt auf keine Weise eine höhereEinsicht insdas Staates-ten gestattet-,
als jedem andern Staatsbiirger. Es kann daherunmöglichangenommen

werdet-, nur erstere wären im Stande, Zeitungenmit interessantenNach-
richten und Belehrungenzu versehen. Was --solcheMännerindiesex
Beziehung leisten, entnehmen sie wahrlich nicht »aus ihren Akten-«sondern
wirken sie als Männer von staatsmännischeroder allgemeinerBildung;
Nun machenaber sehr viel mehr-Jünglinge ihren Cursusauf Univer-
sitäten, als späterAnstellungen im Staatsdienst sindenz es haben diese
also für allgemeine Fragen, welche das Wohl des-Staats betreffen;:-die
nemlichen Eigenschaftenwie jene, und sie sind zu deren Beantwortung
nicht minder kompetent. Unterwerfen wir ferner die bestehendenVers
hältnisseunserer Verwaltungsbehördenund die»Art ihrer Besetzungeiner

Untersuchungsso sinden wir, daß die Anzahl der durch staatswirthschaft-
liche Studien gebildetenMitglieder immer kleiner, die der Jurist-wahre
immer größerwird, und daß es gerade diese sind, die sichhervorzuthun
und eine rascheKarrierezu machenpflegen. Jbre Eigenschaftals Ju-

risten, d. h. als Gesetzanwender,befähigtsie hierzu nicht, ihr Hervorthun
muß also darin, daß sie gute Köpfe»sind,-.undin ihrer allgemeinenBil-

dung seinen Grund haben, -·- beides-"E1ngchaflm; die-keineswegsnur

bei dem Beamten angetroffen werden. Haben wir doch einen reinen

Juristen, MitglieddesJustizministeriums,plötzlichFinanzministerwer-

den seheu. Jst aber durch alles diesesthatstichlichanerkannt,daß-man

auf vorhergegangenestaatsmännischeStudien für unsereCivilverwaitung
keinen besonders hohen Werth mehr legt, sonderndaßes nur noch Talent
und allgemeine Bildung sind, die bei Beschng der wichtigstenPosten
berücksichtigtwerden, so ist nicht.abzusehen, weswegen dieseEigenschaften
für einen Zeitungskorrespondentennicht genügen sollen. Uebernehmen
aber wirklich Staatsdiener die Lieserungvon Zeitungsartikeln,sso thun
sie es nicht als solche, sondern als Staatsbürger,denn es wäre doch
noch schlimmer als die hättesteCensur, wenn die Zeitungenwrzugsweise
in die HändederBeamten kämen, indem diese bald nur nach dem

Willen ihres Obern würden schreibendürfen. Fiir die Zeitung und

das Publikum muß und wird es gleichviel sein, obein Beamter oder

ein praktischerArireinige politischeFragen erörtert.
«

Kenntnisse jeder Art sind eine Zierde, und alles Wissenverdient

und sindet Anerkennung, namentlich unter uns Deutschen. Ja wir

müssendeswegensogar der Staatszeitung einräumen,daß der Deutsche
28
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es nicht-scheut,«seh·r"gerne Belehrung in Büchern und nicht wein in

Zeitschriftenzu suchen, indessenevird beider immer mehr anwachsenden
Literatur esnach gerade-fürbeschäftigteMänner unmöglich, stets dicke

Werke:-durchzulesenz"deshalbist in neuesterZeit die kürzere Broschüre

vors-solcherBedeutung--gewordenz«aber auch diese fangen an sich-sehr
zuhäußenrundes bleibt nicht-Sstibrig-,---alsdurch Zeitungen über Tageså

begebeiiheitenund Tageefragensichin Kenntnißzu erhalten. Und gerade

nnsire vielbeschäskigtenZBeaintenLksindkselten-im Stande ganze Bücher

durchzulesern Es beruht "«au«ch··wirklich nicht auf einer Neigung des

Deutschen zu dicken Bücheenjkwennser nach-ihnen-greift, sondern auf

dem-EUmstande, daß die VerfassersolcherBücher sichnicht dazu hergeben
wollten«-GenHauptinhalt"-derselbendurch Broschürenoder gar durch Zei-

tungsartikel zu ver-öffentlichem——-- In aussallendem Widersprickjsinit

dieser. stir« die Deutschen-EintAnspruch v-gmommenen Wissenschaftlichkeit
stehtsdies fernere Behauptung der Staatszeitung:,,ohne"inländischeSta-

tistik ist keine sinländischePressemöglich-Ound-« daß z. B. ohne stati-

stischesNachrichtm«dieFrage über Nützlichkeitoder Schädlichkeitder Pa-

trimonialgerichtenicht zu deuctheilen«-sfei.-Das hieße doch allzusehr am

MaterietnnsesthnltmisNein im Gegentheil,nur das Reich der Ideen

enthäitwärmet-Irr fürswichtigesSrnaetifragen,die Form muß sichsdann

findenlasst
-

Als der hochseligeKiinig dekretirtec »rein 10. November

1«810 ab giebt es nur noch freie Leute«-,wurden nicht erst statistischeNach-
forschungengehaltenysdekgleichenKleinigkeiten finden sich später, wenn

nur die Richtigkeit und iNützlichkeitdes-Hauptgrundsatze8»erst feststeht.
Eben so"miisfen wir- dieAnsichr zurückweisen,daß«nur solcheMänner

Zeitungsartibelschreibenkönnen,"dieeine praktischeAnsicht von den Ge-

schäftenhaben. sDiese praktischeHandhabung verdientalle Anerkennung,

fleist »aber-dochimersnursdas Handwerk, und wird da zu einer Ar-

beitsdes Sysiphos, wo nicht auf richtigeTheorie fieh Alles gründetund

stüdtp XVIII-Rücksichtsauf—die bestehendenVerhältnissezu raisonnirety
ist freilich-nur das Werk mäßigerKöpfe und kann nie zu Resultaten
führen, aber dieZahl soll demnächstnur dem Geiste dienen, nicht ihm

GENG-IsoerschreibenxkT«f-" s
-

«

T - -
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5. Dis its-etcßiichesJensrnalnstin «

Es ist-schon wiederholenrlichnnerkanntzkdaßauch kjetztdfepreuß.
Tagespkessenoch vichtdurchgängigdenjenigenGrad ponättichtigreitund-

Gediegenheiterreichthat-s dek- wgn selbst smjtkWritcksichtisungdek- zu

ihrersnllmäljgenEntwickelungerforderlichen-Zeltvon ihr-hätteethwten

können. Diese betrübende Erscheinungist von vieler Wichtigkeitzz.die

Gründe derselbenanfzuiuchm und«WckdienljchexMitteldagegen Vorzu-

schlagenwird stets ein iGegmstandmnserer«—sorgftiltigsienBemühungen
bleiben« "· « :· , s« .«-"·.I.i«);:.- ,

sp.
.

-

, Mannimmt leider noch sehr oft diegräßexknzdentschenzBlätter
zum Muster- allein-es ist tböricht,nach WEBER-knieenper-Ber.gangen.-
Zeit-und Gegenwart auch für die Zukttn frdieJVichtztkngenund.Bestre-
bangen »der»Tagesproiiepfpnnenkzex ankzinneIonenatiftin»welchedie

wichtigenFragen der Zeit in ihren verschiedensngngGUka Uhr-;-
tertz ist eben erst- im. Entstehenbegriffenzdie Stellung derselbenzwar
bisher eine unwürdige,diese;»Stellnngz«wirdundvmußsichallmäligtotal

verändern,demgemäßmuß sichEber-unsereperiodischePressejetztauch
ein ganz anderes Ziel steckenals bisher. -Zeitungen»;«ohnebestimmte
Tendenz werden imVerlanfa derznijchikenngiekgrdßemjiwbedentendheithinabsinkenngG"WU« t etwa Ver UÆ,,follte,;die.-ng-
kükxkchmprktchprrte des Zeitgeisteswieder zu unterdrücken Wie fälsch-
tenknicht,daß man einen solchenVersuch machenlvirdz und wir zwei-
feln auch sehr, ob ein solcherjetzt noch Erfolg habenwürde. Blätter-,
denen man bei jedem Worte diekleinlicheFurcht ansieht, in irgend
einem höherenKreise zu- mißfallenund dann durch ein.;speziellesVerbot

einige Abonnenten zu verlieren, können dem heutigen Bedürfnisseder
deutschenNation nicht mehr««genügenzsder Kunstgrissisiendlichabgenutzh
alltäglicheengherzigeAnsichenin gewissescheinbarfreisinnigeRedensarten

zu hjilien und so eine gefahr- und werthloseLiberalität zu etheucheln.
Die Charakterlosigkeitwird sich nicht lange mehr hinter den wohlklingem
den Namen ,,Mtißigung«und »Unparteilichkeit«verbergenkönnen:selbst
ein- fchiines Motto über den Spalten wird bald nicht mehr im Stande

sei-n,diese-Charakterlosigkeit-zuk,verdecken..Jed?Zeitlan FVPIchOauf die

Achtungdes Publikums Anspruchmacht,mußietzteinebestimmte Rich-
tung mit Konsequenzund Klarheit verfolgen: dabei ist allerdingsauch

Unparteilichkeitein nothwendigesErforderniß,denn deutscheRedlichkeit
wird sichstets von den Kunstgriffennnd Entstellungenmancher scanni-
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sischenBlätter mit Unwilleii abwenden. "Di"e Sprache der Zeitungensei
gemäßigt,ernst und würdigz'dieseEigenschaftenwerden uns entschädigem
wenn auch jener »Nimm liest-ite« fehlen sollte,«den wir an der

Augsburger Allgemeinen Zeitung haben rühmen hören«"Nur

für die Feullletons 'der größerenJournale möchtederselbeein wesentliches
Erfordernißsein. —

,
« .

’

Journalistenund Verleger haben die Zeitungen bisher meistens
als bloßeErwerbs·-Sp«ekulat"io«’nen'dehandelt,und dirs Publikum

hat ihnen den-gemäß«den-verdienten Grad von Achtung gezolltz man

wird wol endlich«zu"derErkenntnißkommen, in der periodis chenPr essie
einwirksamech unersetzlichesBesZrderungsrnittel de«rVolksbil-

dung und politischenEntwickelungzu sehen. So wird das ganze

VerhälyaißderTagespressezum Publikum ein anderes werden, als es bisher
war, aber auch ein anderes, als es z. B. in Frankreichinh- Denn dort sinddie
meisten Journale Sklaveii gewisserfparlanientarischerFaktionen, jeden
Vorgang-müssensie zuni Nutzen derselbenausbeuten,"und wenn That-
sachen ihren Parteiansichtenzu schlagendentgegentreten, wird oft der

Wahrheit die schreiendsieGewalt angethanis Von dem Allen ist bei uns

keine Spur z- in dieser Hinsichtkann-salso-«unserejetzt emporstrebende
Tagespressefreier sein als die französische.Allein sie wird auch eine

ganz andere werden,als "sie’«solange war-; denn bis zur neuestenCensure
Verfügung dienten unsere Zeitungennur dazu, das Publikum in dem

Wahne zu erhalten, wir hätten eine politische Presse-, während

wir in der That nur wohlgeschulreAnzeiger hatten die bei jedem Ereig-
nisse herkömmlicheBetrachtungen anstellten und von einander ab-

drucktem —
·

Für die Thiitigkeit der Zeitungenist in Deutschland ein unge- -

heures Feld- offen. Denn wenn wir auch den übrigenNationen an

gelehrter Bildung theilweiseüberlegensind, so stehen wir an poli-
tis cher nochunendlich weit hinter ihnen zurück. Kaum giebt es irgend ,

eine wichtisepolitischeRichtung, über welcheunser großes Publikum
hinlänglichaufgeklärtwäre. Hier bar also die Tagespresseeine für jetzt
noch unerschöpflicheMenge von Stoffz jaman kann kaum hoffen, daß
diejenigenKräfte, welchesich derselben bereits zugewendet haben, aus-

reichen werden, diesen Stoff in seiner ganzen Reichhaltigkeitzu bewäl-

tigen. Oder glaubt man etwa-; daß ein kurzer Zeitungsartikelüber

irgend ein wichtiges Thema, wie Mündlichkeitund Oeffentlichkeitdes
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Gerichtsverfahrensu. dgl-, hinreichende-Belehrung-geben könne? Bald

werden sich neue Gesichtspunktevorsinden, aus denen man diesewichti-
gen Gegenständeeiner neuen Prüfung wird unterwerfen müssen, und

diesewiederholteBesprechungwird um so nöthigerseiu,.je weniger man

behaupten kann, daß außer den Zeitungen noch andere Beförderungs-
mittel der politischenAufklärungbis jetzt in Wirksamkeit gesetztwerden.

Je größeraber dieses Feld für eine heilsame ThätigkeitssderTages-
presseist, destoklarer ist auch die Unmöglichkeit,mit den ihr bisher ge-

widmeten-KräftendieseskFeldin- allen seinen mannigfaltigen Richtungen
gründlichzu-durchgehen;’"-Dies- scheint uns einer der Haupt-
gründe derbisherigen Mangelhasftigkeit unserer Jour-·
nalistik." Bei uns-dieser«ioumalistifche-«Thätigkeitweder Lockungen
für den Ehrgeiz noch Hoffnungen Aufsmaterielle Bortheilee und obgleich
wir-diesen Umstand nichtseben für ein Uebel"haleen,fis-hat ecsdoch die

natikilicheFolge, daß bei uns nur wenige Männer einer-solchen Thä-

tigkeit sichausschließlichwidmete-können Hoffenwir von der-nthiitigen
Patriotismuz Mehr-ehA was sich uons den«AnstrengungewEinzelner
kaum erwartenstleißtHs

« «

. .

«

. -. :
.

I- cMan wird-gestehen mussen,-damem-listische-Thiirig-
eeit bis jetzt noschxxnickinGeäWonsMutherfordert,den erst—wenige von

denken-innesolchenThätigkeitBefähigtenbewiesen haben. Unleugbar
ist es auch, daßes mit-viel größerenSchwierigkeitenverbunden ist, sich
mit der Verfassung und Verwaltung unseres Vaterland-pas bekannt.zu
machen’als mit der franzssischenoder englischen-. AuthentischeNachk
richten über dergleichenfließenuns sehr spärlichzw, die Zfsentiichen

Lehranstalten sind bis jetzt noch gar nicht rhr'i.tig:, den

Sinn für derartige- Stsudien bei der Jugend zu erwecken;

desto wünschenswerrhererscheint es, daß Jeder, der mit gründlichen,
wohldurchdachtenAnsichtenüber unsere Institutionen die ndthige allge-

« meine Bildung verbindet-,zur-«Förderungder vaterländischenTagespresse
thöitigmitwirke Mag eine solcheungewohnteThätigkeitauch Anfangs

beschwerlichsein, allmäligwird- fich die Schwierigkeitmindern, das eigene

Interesse mehr und mehr beleben-; und nur so- können unsere Zeitungen
XeinenhöherenGrad von Vollkommenheiterreichen. --Æerdingswar es

natürlich, daß bis ietzt das Studium unferesvVerfassungs-.und Ver-

waltungs-Organismus-nur wenig Theilnahmefandz unsere ständischen

Institutionen fristeten kaum ein kämmerlichesDasein bis zu den dan-



« -

I

—24 —-

kenswerthen Maßregeln,durch- welcheunser Monarch euch hierin einer

zeitgemäßenEntwickelung freierenzSpierrnunezgab. So konnte es- bis-

her wol-Niemanden!pries-wuchernder ist«-eine künftigeständische
Wirksamkeitsich durch gründlichepolitischeStudien vorzubereiten-«Aber

kein anhlspruch paßt besser für. unser Vaterland als vjenesberühtnte

» Vso r wii r »H- eines ächt deutschen Helden." Vorwärts. müssen
wir- in jeders Hinsicht-sund so- hoffen wir, auch-noch-die-Zeit zu

erleben, wo. unsere ständischenDeputirtenanxgrijndlicherpraktischerVor-

bildung jeder andern Nation wenigstens gleichstehen werden-; zz Das

Interesse für derartige Studien wird von Jahr zunghr.lebhaster,und

mit der EmwickelungunsererständisschienV erfass un g wird die Ent-

wickelung unserer Presse Hand in Hand gehen,- denn beide bedingen
sich- ’gegenseitig1,Hund«die eine vzieht die andereszalsnothwendigejFplge
nach sich. Dahin wirke-Jeder in »seiner-nREFUND-nach sehend-Kräf-
ten! Niemand steileHERR Unter-einen Scheffel; in unsern-Tagen
wird Um .wp1 nicht«-mehrszn behauptenwagen,, daß zu,kviel-Lichxden

Augen-·der«-Völkerkschadenkönne! Wer eine belehrend-eAufklärung-über
vaterländischeZustände zu geben vermag, der· theile sie mit! Banns-ret-
den- sich bald begabtereTalente unter der Menge-«r3er--jnzgxej«cherRich-
tung Wirkendemihetassz-:deUW sdiesexWie- UM "Wntfsstm Kern,
wies sichsein zahlreich-rKreise-von tüchtigenMitakheitembilden,diene

·«

einzelnen Richtungen Ersprießlichesleisten-.ngnn Litvirdunsere Presse
Jeine wxahreRepriisvntnntinzdkr äffentlichensze inung feij
dann wird sie einen mächtigennnd heiksamenEinflußauf die-Entwicke-

lung- vaterländischerInstitutionen ausüben,und auch«wir werden sagen
können-Die Presse ist eine Macht! . -

-
.

»

-«Mancherwird vielleicht dieseHoffnungen als sillusvkischkbelächekw
wir beneiden ihn nicht«um- seine kleinmiithigenZweifel, dennesxsind
Zweifelnn der Tüchtigkeit unserer Nation. Das ist einsentare
tetes Volk und keiner Freiheit würdig,daß alle Entwickelungund Fort- -

bildung Von der Milde und Einsicht seiner Regierung hofft-, um selbst
in träger Ruhe verharren zu können. Wir hegen die feste Zuversicht
zu der-Kraft nnd-«Lebensfrischeunserer Nation, daß sie selbsttheitjgund

sbeharrlichfortstrebe,und zu der Weisheit unserer Regierung, daß sie
solcheBestrebungwuunterstützenund richtig zu· leiten wiss-«

—-

«

«

«

CKönigsbergerZeitung 1842. No. 92.)
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; 6. -D.i-e—sp-rsesns-e'i-s.chsekCensun
Die Vor Kurzem in dieserZeitung gegebeneNachricht Von der

Bildungeines-selbständigenQber-Censur-Kolleginme mußte Jeden
mit freudigerHoffnung erfüllen,welcher an der Entwickelungunserer

Presse-Anthe.il«nimmt.Jede Maßregel ist von der höchstenWichtig-
keit, welche durch Anordnung wohleingerichteterund namentlich selb-

ständig er Behördendie Mangel unserer unbestimmten, der willkürlich-

sttn Deutung-RaumgehendenPreßgesetze-

zrx neettralisirenverspricht.Wir

sind stets bereit, die Milderung der Censur,. welchez. B. diesen Blättern

zu Theil geworden ist,. mit freudigem Danke anzuerkennenzwir nehmen -

aber auch- keinen Anstand die jetzigeungleichmäßige Handhabung der-

selben—- Ungleichmäßig--.in;sprfetnsienicht in allen Provinzen gleichhuman

ist --» füe einen Uebelitandanetkläsewspwelchereinen allgemeinen Fort-
schritt der g anzen preuß«PressekdurchansManch-macht Außer der

Rheinischen Zeitung und- den -;Stettiner BdrsemNachrichten wissen
wir kaum eine größereZeitung zrt nennen, welchebereits durch die That
bewiesenhätte-daßsiessvon der Nathwendigkeiteiner totalen Reformation
in unserm-Iomnalismns» durchdrungen .sei.-, Man kann nicht anneh-
men, daß -z-.BedaS B er lisnesx Bedäxfniåeiner kräftigeren

Geistes-Nahrung·i"jßii-EJMÆZJMSNWird WO! auch gestthew daß in· der

N;sip«»z,.gikeikee«-genugvorhandenZseinmüssen,den dortigen Journalie-
mus an dem«AufschwungeTheil;nehmen zu lassen, den er in einigen
anderen Städten der Menarchiezn nehmen beginnt: und-nun til-erzeuge
man sich durrh einige Blicke «in·die Berliner .Blätter,..daß von einem

Fortschritte bei ihnen kaum- die leisestenSpuren sichbis jetzt finden lassen!
— Manchem-sehen angedeutet»das mancherlei Rücksichtenes verhindern-

fiir Berlin eine gleicheCensrlrpExieichterungeintreten zu lassen«wie für

andere Städtez«,dieseRücksichten.,liegen·klarzu Tage. . Jst es aber zweck-

mäßig, in vielen Theilen der Monarchie (denn nicht bloßdie Berliner
Blätter hättenhier genannt werden können)die Tagespressein einer Un-

bedeutendheitzurückzuhalten,auf welche man in anderen Gegenden der-

selbenMonarchie wie auf eine glücklichüberstandeneKindheite-Periode
zurückblickttSelbst die frühereUnterdrückungder ganzen Preuß«

Presse konnte sden erwarteten Erfolg nicht haben, da das Publikum sich

durch freiere auswärtige Blätter entschcldigte3wie viel zwecklosermuß

eine strengeBevormundungin einzelnen Provinzen erscheinen!Zweifelt
man denn, daßdie empor-sterbendenBlätter nicht bald den Weg Mich
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denienigenStädten finden werden, deren eigeneZeitungen in alter Un-

bedeutendheitfort vegetireM
—

)

-

«

Dieser Zustand ist zu widernatllrlich,als daßer von langer Dauer

sein könnte. Man wird entweder durch eine «gleichmiißigs"freisinnigeCen-
sur einer allgemeinenEmanzipation der Presse allmähligRaum geben
müssen—- "oder man wird bald den Versuch für nothwendig erachten,
einzelne freisinnige Stimmen zu unterdrücken und überall die-preuß.
Presse in ihren früherenKindheitszustand zurückzudrängen.Diese Be-

sorgnißist kein böswilligerZweifel an der Aufrichtigkeitund sdem guten
Willen unserer Regierung. Eine ungleichmäßigeHandhabung der Censur
ist widernatlirlichund auf dieDauer unausführbarz sie muß entweder

einer allgemeinen Freisinnigkeitweichen,die allen vernünftigenIdeen
liberall freien Spielraum gönnt, oder sie verwandelt sichallmähligwie-

der in jene verblendete Einseitigkeit, welche feeisinnige Ideen im Volke

auszurotten hofft, wenn sie«dieHWSDSPUssTzwiUgDsichauf althekksmw
liche, halboffizielleRedensarten zubeschriinkemdie Jeder belächelt.

Das Auster-Gesetz vom 18. Okt. 1819 gestntteteausdrücklich
eine ,,ernsthafte uud bescheideneUnterng der Wahrheit-«und dochist
es überall anerkannt, daß sehr balddie preuß;Censur eine hieoon ganz

abweichendeRichtung nahm. Die neue Censur-Berfügung«istNichts
als eine Anffrkischungsjener schon1819ausgesprochenen Grundsätze;
welche Bürgschafthaben wir, daß sie sichnicht mit der Zeit«ebenso un-

wirksamzeigen wirdt Unsere jetzigenMuster-Behördenbist-senauch nicht
den ·leisestenSchein von Selbständigkeit; jede in höherenKreisen
augenblicklichherrschendeAnsichtist bis jetzt noch im Standes auf-die
Censur einen unabweislichenEinflußzu- iibenz wer bürgtuns dafür,daß

- man nicht allmäligwieder dieselbenVersuchemachen wird, die Wirksamkeit
der Presse zu lähmenwie frühereAllerdings gewährtuns-die im ganzen
Volke lebende Ueberzeugungvon der Nothwendigkeiteiner weniger be-

schränktenPresse völligeSicherheit,daß solcheVersuchekeinen dauern-

den Erfolg haben können; aber wir fürchten,daß sie-vielleichtdennoch
zuweilen angestellt werden möchten,wir fürchten,daß gerade dadurch der

Presse eine erwünschteernste Meißigungerschwert werden könnte, wir

fürchten,daß allgemeinesMißbehagendie traurige Folge solcherVersuche
werden würde. —- Die Censorensind, wie gesagt, jeder Einwirkung der

oberen Behördenschutzlospreisgegeben,sie können nach Belieben ernannt

und abgesebhnach Belieben an Jnstruttionen gebundenwerdens dieser
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Zustand ist ein völlig rechtloser. So lange er dauert, kann man

nicht behauptet-, daß die Presse durch Gefeeegeschützt-wir-d, sie erfreut
sichsjetzt nur einer Du ldung, die jeden Augenblickeingeschränktoder

völligzurückgenommenwerden kann. Man beschuldigeuns nicht, den

freisinnigenGeist der neuen Muster-Verfügungzu verkennen; wir haben

ihn stets mit dem lebhaftestenDankeanerkannt. Wir hofften, er werde

den Zeitungenund dem Publikum eine erfreuliche Anregung zum Fort-

schritte geben, und dieseHoffnung ist auch theilweisein Erfüllungge-

gangenz allein es wäre kurzsichtig, über der erfreulichenGegenwart die

Gefahrender Zukunft aus den Augen zu verlieren. Gerade daß—trotz
des Tarsen-Gesetzes von 1819 die Presse völlig unterdrückt und eine

erneuerte«Censur-Verfügungnöthig werden konnte, beweist uns; daß
auch diese-allein uns vor-«mißlichenisdnsliktennichtdauernd zu sichern
vermag.

«

«
«

«

»Diese Sicherheit kann nur durcheine veränderte Stellung
der Censurbehördengegeben werden. DasCensoramtmuß,damit die

Ausübungdesselbenweder für die Pressedrückend,noch für den Censor lästig
werden kann, durchaus nach den Grundsätzendes Richteramtes behandelt
werdens «-«DerCensorsollte einzig-aufst«--GeM--Wwiesensseinz und

wi- sse-den Nicht-»Murren-Verfügungen auf das materielle Mech-
nicht von Weåetingsein können, so sei auch der Censor nie durchsge-

heime-Instruktionengebunden. — Wie fiir alle andern Frager-, so-müßte
auch für die - Angelegenheitender Presse ein förmlicherrichterliches-
Jnstanzen-Zug angeordnet sein. Man sichere die Censoren vor willkür-

licher Absetzung, und gestatteeine solche nur nach dorgiingigerilntek
ssuchung und nach erfolgter-i Urtheileeines selb ständigen Ober-Censur-
Kollegiums-; dann könnten auch«sdieErnsorenselbständigsein. Die Ein-

wirkung auf dieselbensollte ·den«höherenBehördennur durch förmlichen
Prozeß und rechtskräftigesUrtheil möglich sein, und eben so müßten
die Klagen der Schriftsteller nur durch Prozeß und Urtheil auf Grund

der gesetzlichenBestimmungen und nicht durch einfacheVerfügungenent-

schiedenwerden. Man mache den Censor zu einer unabhängigenersten
Jnstanzz man stelle den Grundsatzauf, daß einem Verlegu, dessenren-

sirtes Buch später durch Erkenntnißeiner höherenCensur-Jnstanzun-

terdrückt Wird- Nichtder C ens o r, sondern die Staatskasse Schaden-
ersatz leisten muß, und befreie dadurchdie Censorenvon einer Besorg-
Riß, die sie leicht zu übertriebenerStrenge verleiten könntei —- Die



-..-28.-.

zweite Instanz in Preßsachenüber-trageman entweder geradezu den Oder-

Landesgerichten,oder sman bildexin denselben-besondereDeputationenda-

für. Denn, daß diese zweite Instanz seht-die Oberpriisidienbilden,läßt
sich mit Anerkennung des Censorates s als Richterarnt nicht vereinigen,
und kann einer willkürlichenEinwirkungauf die Censur großenSpiel-
raum geben. Man entgegne nicht, dieFreisinnigkeit unserer höheren

Behördenbürge dafür, daßsie von der ihnen vernehmen-Macht keinen

übeln Gebrauch machenswerdenz wir müssendann wieder auf die Be-

hauptung zurückkommen,daß ein Zustand völlig rechtlos ist,-welcher ir-

gend einer nüslichenThätigkeitkeinen anderen Schutz gewährt, als

den guten Willen Derjenigenxswelcheihr zu schadenvermögen.—,- Die

dritte Instanz-endlich sei ein Völlig-nnabhc"ingigesOber-Censur-Kolle-
giuni, welches darüber zu wachen hat, daß die Presse:überall einer

gleichen Freiheit genieße.-Ein solcher Zustandsichert die Schriftsteller

möglichst-gegenwillkjsxkichthschsönkWtwdiesoft mir instemporciren
Verhältnissenihre .-Veranlassung.haben- dann aus Gewohnheitbeibehalten
Und gswshnlicherst zu spät als ten-zweckmäßigerkanms-1perdenzwer »

giebt dem Staate auch , WestezzBilrgschaft gegensPreßunfugund

Preßfrechheit.Denn einerseits lverden-diejvon.chshekmBehördeneinge-

setzten-Censorenwol selten geneigtsein, auch bei voller-Unabhängigkeit
einem solchen Unfeigr zfreiessSpiel szn lassen; andererseits ist-stets die

Möglichkeitgelassen, seinen pflichtrergessenenCensor durch-Prozeßund

Erkenntnißdes OhersCensquollegiums abzusetzen »
Eimer solchen Zu-

stand herbeizuführewwürden auch weder langwierige GesekammissspnM
noch besondere-,-sostspieligeEinrichtungen-erforderlichsein«..So lange
aber die Censoren willkürlich abgesetzt-.werden,so lange die Censur
durch bloße Jnstruktionen modifizirt und beherrscht werden kann,
bleibt ihr die -Macht, auch einer-.geseslichen,szeitgemäßenEntwickelung
der Presse ganz gegen den Sinn der AllerhöchstenVerfügungenhindernd

entgegenzutreten «

- I

Das längst ersehnte, neue Preßgesetzwird vielleichtnoch lange

auf sich wartenlassen, und es ist wenigstens zweifelhaft,ed es der Cen-

sur ein Ende machen und uns Preßsreiheit bringen wirdzs es er-

scheint daher als eine Pflicht jedes guten Blattes,, das Publikum auf
die. erwähntenUmständevon Zeit zu Zeit aufmerksamzu mach-Its Die

angedeutetenVeränderungenscheinenuns so durchaus nothwendig und

zugleichso leichtausführbar, daß man bei Zeiten daran denken.muß,
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nöthigenfallsdurch Bittschriften tin-dieProvinzialsteinde,sobald diesezu-

sammenzwkm,s.sfilrdiesen Zweck zu wirken, und die dringenden Wünsche

aller EinsichtigenhiichstenOrtes durchdie gesetzlichdazu bestimmtenOr-

gane kräftig-vertretenzu lassen-«
»

—
-- -

-" - chaigederger Zeitung 1842. No. ss.)

il. StändifchePerfassnng.

Wenn man einem durchIdlAZöitMgenverbreitetenxGerüchteGlau-

ben schenkenkann, so wird unsere umsichtigeRegierung uns nächstens

wieder einen deutlichen Beweis geben, wie sehr es ihr mit idek mit-km

Entwickelungunserer politischen Institutionen Ernst sei.«Many sagt

nemlich, daß der Ausschuß-tdzersLandstände von drei Pro-

vinzen unseres Vaterlandes nächstens zu wichtigen Bera-

thimgen Versammelt werde-n wwsizOsseitbar ist die Bildung
von ständischmAusschw- Ms is gemeinsamerBerathung die Sonder-

JnreressmdeilsderschiedenenProvinzenstiegen-einander abwcigen,·die ab-

weichendenAnsichtengegenseitiganstauschen-«sollen,eine höchstbeachtungs-
"

wertheEntwickelungunserer ständischenVerfassung.
«

Bei einem Staate wie-Preußen,desseneinzelne Provinzen aus so
VerschiedenartigenElementen erwachsen und zu so verschiedenen Zeiten

mit «der"·Mo’narchievereinigt sind; scheint die EinrichtungderPan-inzwi-

ständeganz besonderssden Uebelstand mit sich zu führen, daß diese

Stände, als Organe der «3ffentlicheaneinung,eben wegen der na-

türlichenVerschiedenheitder Peovirizenleicht zu sehr vonv einander

divergiren könnten. Unser Vaterlnndsist in seiner jetzigenGestalt russen-
bar noch zu jung-, um bereits in allen seinen Theilen zu«einem einigen,

gleichartigenader wenigstensvölligdeganischgegliederten Ganzen ver-

wachsenhzu«sein. - Jmmeekndch werden sich in einzelnenProvinzen Spu-
ren ihrer früherenVerhältnisse-nndihrer erst·«kürzlichexfdlgtenVereini-

gung -«mit der Monnrchienachweiserklasse-MYIU fdfem aber Pro-

vinzialstände diese-Soweng derseinzelnenGlieder geradezu beför-

dern scheinen, in sofern sie dies«VerschnielzitngTderbesondernInteressen



30

möglicherweiseerschwerenkönnen,läßtes sichnicht leugnen, daß sie im

Vergleiche mit allgemeinen, das ganze Land vertretenden

Stauden leicht einigen nachtheiligenEinwirkungenRaum verstatteiu
Es sei denn, daß man von dem Gesichtswnkteiausginggeine derartige
Sonderungsei eben nach dem Grundsatze:divide et impeka den ab-

soluten Negierungen erwünscht.Diesem Uebelstandekann nun eben durch
die eingeführtenständischen Auss chiis s e aufs Wirksamsteentgegen-

gearbeitetwerdenz nnd wir haben daher vollen Grund, das in’s Leben treten

solcherAusschüssemit lebhafter Freude zu begrüßen.Zugleichist die Hoff-
nung geäußert,daßdie VerhandlungendieserAusschüsseebenso wie die der

Provinzialstiindedurch die Zeitungenveröffentlichtwerden würden,und

gewiß ist eine solcheVeröffentlichungdurchaus erforderlich, um das Jn-
teresse der Nation andern neuen Institute rege zu erhalten. Eben so
ist auch die Hoffnung geäußert,daß nicht-blos die Verhandlungen dieser
Ausschüssein gewohnter Weise publizirt, sondern auch die Namen der

jedesmaligen Redner genannt werden sollen- Und auch Dies scheint uns

ein durchaus wünschenswerthes,außerordentlichförderlichesBelebungs-
mittel der allgemeinen Theilnahmean diesen Verhandlungen zu sein.

Noch liegen uns die Zeiten gar nicht so fem« in denen man

häufigAnsichtenäußern:h.s"it.tG-,;1pekche«die Zweckdienlichkeitder-Provin-
zialständeüberhaupt stark«in Zweifel zogen. Man behauptete, die Ge-

genständeihrer Verhandlungenseien-zu geringfügig,dieseVerhandlungen
selbst von der öffentlichenMeinung durchausnicht beachtetkzmdTon-«
trolirt, und von höchstunbedeutenden-c Einflusse-«auf dieHandlungen der

Regierung. Nicht selten hörteman die Provinzialständefür eine Ein-

richtung erklären,welche, ohne dem Lande irgend erheblichen-Nutzenzu

leisten, ihm nur unnützeKostenverursachaDie Zeiten, in denen solche
,

Ansichtenhäufig ausgesprochenwurden, sind, fGott sei Dankt vorüber.

Das Interesse an den- landstiindischenVerhandlungen fängt offenbar an,

sich zu regen; allein nichtsdestowenigerbleibt noch sehr viel zu thun,
um ihm die wünschenswertheLebhaftigkeitund Allgemeinheit- zu geben.
Noch immer hört man klagen-,-daß die ständischenDebatten einen vzu

geringen Einflußhätten,und hieraus will man denn erklären,weshalb
die Aufmerksamkeit der Nation noch in keinem höhernGrade auf sie
gerichtetsei.

«

Und gewißkommt häufiggenug der Fall vor, daß die

von den LandstiindenvorgetragenenBitten höherenOrts nicht geneh-
migt werden. Allein will. man ,st'chhierüberwundern? Eher hätte
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man nochzur Verwunderung Grund, wenn man bemerkt, daß die

Provinzialstcinde fast nie eine einmal zurückgewiesene
Bitte zum zweiten Male vorgetragen haben, ob auch die

allgemeineStimme die Erfüllungderselben fortdauernd als wünschens-

wekth behauptet hätte. Eine durch die Stände bevorwortete Bitte ist
am Ende doch nichts weiter als ein Beweis eines für den Augenblick
in einer Provinz allgemein verbreiteten Wunsches. Ein solcherWunsch
kann aber sehr vorübergehendsein; deshalb ist Nichts erklärlicher,als

daß ihm oft auch keine Folge geleistetwird. Wenn aber durch alle-

Provinzialstiindeder Monarchie oder durch die sämmtlichenAusschusse
derselbe Vorschlag wiederholentlich und gründlich motivirt

vorgetragenwürde, so wäre das ein unwiderleglicherBeweis eines all-

gemein und tief gefühlten Bedürfnissesz und ein solcherBeweis

würdegewißbedeutenden Eindruck-wachemWilberforce wiederholteim

engl. Parlamente 19 Jahre hindurch seinen Antrag aus Emanzipation
»

der Sklaven; jedesmal wurde die Majorität gegen ihn schwächer,und

endlich errang er den herrlichstenSieg. Diese edle Beharrlichkeitwollen

wir uns zum Muster nehmen.
Auch aus diesemGesichtspunktewürde-die namentliche Ausfüh-

rung der einzelnen Redner in den AusfchUßVSkhAUdlUngenvon erhebli-
chem Vpktheirseim »Die Wählerder ständischenDeputirtenkönnen jetzt
ans den Berichten über die Landtagsverhandlungenzwar ersehen,inwie-

fern dieseVerhandlungen im Allgemeinen ihren Wünschenentsprechen;
ob aber gerade der Deputirte, den sie gewählt,die von ihnen gewünschte

Richtung versolge,,kd'nnensie nie mit Sicherheit beurtheicen. Das ein-

zige Mittel hiezn bleiben ihnen Schlüsse von dem Privatcharakter ihres
v

Vertreters aus seine öffentlichenBestrebungen, und solcheSchlüssesind
offenbar sehr trügerischerArt. So kann es geschehen,daß Personen
wiederholentlichzu Mitgliedern der Landstiinde gewählt werden, denen

vielleicht bei genauerer Jnspizirung ihrer ständischenWirksamkeitdiese
Ehre nicht zum zweiten Male wäre zu Theil geworden. Andrerseits
würde es gewiß auch für die Mitglieder der Stände und namentlich der

ständischMsAusschüsseein erheblicherAntrieb sein, wenn«sie wußten,daß
ihre Bemühungenspeziellvon ihren Wählern, ja sogar von der ganzen
Nation anerkannt würdet-. Man mischtedas vielleichtEitelkeit nennenz

allein der Wunsch, Bestrebungenzum Nutzen des Vaterlandes auch
dem Vaterlande bekannt gemacht und von ihm anerkannt zu sehen, ist
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gewiß,.-wennüberhauptEitelkeit, so doch eine Eitelkeit der verzeihlichsten
Art. Namentlich «zu einer konsequenten Thätigkeitirr- einer libe-

ralen Richtung, die gewißoft mit mancherlei Beschwerdenverknüpft
ist, werden die Mitglieder der Stände und besondersder Ausschässe,-die

doch offenbar dauerndere Arbeiten zn übernehmenhaben ale die übrigen
v

Deputirten,sich meistens wol nur durch die belohnendesAnerkennungdes

Publikums hinlänglichangeregt fühlen-—- Außeedemist es klar, daß
das Publikum im Allgemeinen die Verhandlungender siändischenAus-

.schüssemit größeremInteresse verfolgen wird, wenn ihm-die Naan
der Redner genannt werden. Denn da es mit«den Personenderselben
großentheilseinigermaßenbekannt ist , so würde fich unter solchenVor-«-

gussetzungendas persönlicheInteresse mit dein allgemeinen für-die be-c

sprochene Sachevereinigen, und die allgemeine Theilnahmedadurch zu
einer Stärke anwachsen, die von den erfreulichstenFolgere sein«YiniißfeFI-

cKönigsbergerZeitung 1842. No. 45.)

2.

Jn der Wachsamkeitdes öffentlichenGewissensliegt der Grund,
weshalb mit stöndischerVerfassung mehr ROchkssichechIUderbundenist
als mir der —-

Bärecawe·rfctsswstg»YDiesem Bedürfnissegeneigtsein-e

Ständeversammlungmit blos berathendetzbegntachtenderAutorität voll-

kommen, wenn ihr alle Gesetzesentwärse
"

ohne Ausnahme todt-gelegt
werden, welchenicht blos eine vornher-gehendeAbhilfe bezwecken.·Aber

auch die unbeschränktestePreßfreiheitsknnnanund fiir’ssichallein kein

Surrogat dafür gewähren,so lange das Volk von den meistenGesetzen
nicht eher etwas erfährt, als bis sie fertig sind, und ohne Jnkonsequenz
nicht mehr beseitigtwerden können. Mit der freiem Pressehaben wir also
wenig oder nichts gewonnen. —Oer Artikel in M 45. d.- —Z.-vermißt
in unsern provinzialstiindischenVersammlungendie Wirbersorce’s,aber mit

Unrecht. Der Hemmschuh unserer Provinzialstände aller Pro-
vinzen liegt «inden gesetzlichen Grenzen ihrer Thiitigteit»
Das Gesetzvom l. Julil1823 wegen Anordnung der Provinzizlstetnde
fiir das KönigreichPreußenverordnet namentlich: §«49. Bitten und Be-

schwerdender Stände können nur aus dembesondernInteresse Ver Pto-
vinz und der mit ihr verbundenen einzelnenLandestheilehervorgehen.§. 50.
Alle bei dem Landtageeingehenden,so wie die von demselbenkausgehem
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den AnträgemüssenschriftlichKingegebmWetdmz sind die letzteren ein- «

mai zukückgewiesemso dürfen sie nur alsdann, wenn wirklich neue

Verancassungen oder neue Gründe eintreten, und immer nur

erst bei künftigerBerufung des Landtageserneuert werden. §. II. Die

Stände stehen als berarhende Versammlung eben so wenig mit den

Ständen anderer Provinzen als mit den Kommunen ihrer Provinz in
«

Verbindungz es sinden daher keine Mittheilungenunter ihnen statt.
Der §. 107. Theil l. Titel 7. sagt: »Wer etwas thut order

sich gefallen läßt, was ihm nachtheiligist, oder zur Einschränkungsei-
ner Rechtegereicht; der hat die Vermuthung wider sich, daß bei einer

solchen Handlung oder Duldung die Meinung einer vorhergehenden
Verpflichtung zum Grunde liege.« Nach diesem Gesetze würde das

Hanniiverscheneue Staategrundgeseii in Kurzem zum Recht erwachsen,
und die alten Befugnisseder Stände des KonsgreichePreußen wären

ietzt, nachdern seit 150 Jahren in ihre Verletzungstillschweigendeinge-
willigt worden, von Rechtswegen nicht mehr vorhanden.

Essai-silberner Zeitung 1842. No. 47.)

3.

Ueber einen in M 45. dieser Zeitung gelieferten Aufsatzist in

M 47. ein Artikel gegebenworden , dessenwohlmeinendeAbsichtzwar

nicht zu verkennen ist, der aber beweist, daß der darin besprocheneAuf-
satz nicht ganz in dem Sinne aufgefaßtist, wie Verfasser desselbenwohl

gewünschthätte. Jn dein betreffendenArtikel wird gesagt, selbst eine

vbllig befreite Presse könne nur dann von ersprießlicherWirksamkeitsein,
wenn die Gesetzentwürfeschon zu ihrer Kunde kämen, ehe sie noch der-

artig festgestelltwären, daß eine Abänderungmit Schwierigkeitenund

Jnkonsequenzenverknüpftseinmüsse. Darin liegt nun ohne Frage viel

Wahresz allein wir haben keinen Grund iiber ein solchesallzuspiitesBe-

kanntwerden der Gesetzentwiirfezu klagen. Man denke nur an die pro-

jektirten Reformen in den Preßgesetzeni Gleich,nach der Thron-
besteigungSr. Maj. wurde im ganzen Lande darüber gesprochen;—- und-

nochist kein detaillirteePreßgesetzerschienen.Wir werden wol gestehenmüs-

sen,daßdenTagesbltitternwahrhaftigZeit genug gelassenist, ihre Ansichten
darüberzu äußern.Nicht andersjst es mir der langebesprochenenVerände-

3
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rung iißder Uniformirung des Heeres,die zwar sür diesenAugendlickausge-

setzt, aber dochnochnicht unwiderruflich ans-gegebenist ; eben so mit der beab-

sichtigtenAusdehnungsderMündlichkeit und Oeffentlichkeit im

Mozeßoerfahren und andern wichtigenGegenständenmehr. Jn dem

besprochenenAussage war die 19jöihrigeBeharrlichkeitWilbersorce’sals

Muster empfohlen; der Einsender des (obigew)Artikels macht hiegegen

einige Einwendungen, weil er in dieser Empfehlung den stillschweigen-
den Vorwurf zufinden glaubt, daß ins unsern ständischensVOksaMW
lungen kein Wilberforreanzutreffen sei. Er täumt stillschweigendein,

daß fast nie durch unsere Provinzialstiinde derselbe Vorschlag wiederholt
worden sei; nur erklärt er sich diesenUmstand allein aus den gesehlichen

Bestimmungen über die Provinzialstiinde,und eitirt namentlich drei Os.
ans dem-Gesetze Vom l. Juli 1823. Jm §. 49. heißtes allerdings:
»Bitten und Beschwerdender Stande können nur ans dem besondern

Interesse der Provinzen hekvorgelzemasAdein wir sprachenin dem er-

wähntenAufsatzesnamentlichvon der zu erwartenden Wirksamkeit ver-

einter ständischerAusschüssez und daß auf diese ihrem ganzen

Wesen nach der zitirte §. keine Anwendungfinden könne, scheint wol

einleuchtend. Wir machen hiebei mit Vergnlsrgen die Leser auf einen

in den Stettiner Bdrsennachrichten der Ostsee-enthaltenenAufsatz über

die Revision der preuß.Gesetzbücher«aufmerksam, in welchemnach einer

gedrängtenhistorischenUebersichtnamentlich darauf hingedeutet wird, wie

die durch das Gesetz vorn s. Juni 1823 verfprocheneständischeMit-

wirkung bei Gesetzentwiirfen, welcheVeränderungenin Personen- und

Eigenthumsrechtenund in den Steuern zum Gegenstandehaben, auch

aus Begutachtung der revidirten Gesetzbücherwerde ausgedehnt werden,
wie aber dieseständischeMitwirkung hiebeisich eben nur durch die Aus-

schiissedenken lasse. Daß aber- Berathungen über derlei Entwürfe vom

höchstenBelange sein können,und also namentlich siir die Thätigkeitder

standischenAueschüsseein sehrwichtigesFer sich hoffen reißt,wird man

wol nicht bestreitenkönnen.
"

Schlagendekscheint allerdings der §.s50. des Geseree vom I. Juli

1823 zu sein; er lautet: »Alle bei dem Landtage eingehenden,so wie

die vdn demselbenausgehenden-Anträgemüssenschriftlicheingegchenwer-

dens sinddie letzteren einmal zurückgewiesen,so dürfen sie nur als-

dann- Wenn wirklich neue Veranlassungenoder neue Gründe eintreten,
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und immer nur erst bei künftigerBerufung des Landtag-sekneuekk um-

deq,« Allein auch hiedurchist ja ausdrücklichnicht die Wiederholung
jeder vom Landtage vorgetragenen Bitte unmöglichgemacht, sondeku
Uuk die Wiederholungeines vom Landtage selbst ausgegangenenund

einmal zurückgewiesenenAntrages auf den Fall neuer Veranlassung-n
oder neuer Gründe auf einem künftigen Landtage beschränkt.

Namentlichscheint also die wiederholte Bevorwortung einer dem Land-

tage von andern Bürgern wiederholentlich eingereichtenPetition durch-
aus nicht verhindert zu sein« Auch dürfte es im andern Falleoft gar

nicht unmiiglich sein, neue Veranlassungenoder neue Gründe für einen

zurückgewiesenenAntrag aufzustellen. Der §. öl» welchesbesagt, daß

zwischen den Stauden und den Kommunen der Provinzen keine Mit-

theilung stattfinden dürfe, scheint uns aber auf das von uns ausmng

Thema fast gar keinen Einfluß-zu haben, da die sie-indischenVerhand-
lungen im Allgemeinen bereits durch die Zeitungenpublizirtwerden, und

die Von uns gehoffteMittheilungderNamen der jedesmaligen Redner

den Kommunen sogar eine Kontrolle ihrer speciellenVertreter möglich
machen würde«

, . ,,.-,-.»«·--: ,

Möge der Verfasseribhtkkalkssakäesdiese Eripsederungnicht
qlsBeweis einer Hinneigung zum Feder-kriegeansehen! wir· glauben,
daß eine politischeZeitung, wenn sie allgemeine Achtunggewinnenwill,
nur eine bestimmte politische Richtung vertreten darf, nämlichdiein

ihrer Provinzherrschende,wenn auchmit kleinen Nllanairirnge,«n,lYes-
halb sind wir weit entfernt, mit,audem KorrespondemmpfkIch-Musket-
ger Zeitungheftige Kontroverfensbeginnenzuwollen Wir sind auch
ganzdamit einverstanden,daßsziuden gesetzlichenBestimmungenlüber
die ständischeWirksamkeitgroßeBeschränkungenfiIir die Thätigteieöek
einzelnenDeputwtensentkjgltmMMZ glauben.das auch bereits all-Zic-

kannt zu haben,indem wir sagten, daß eine konsequenteThätigkeitin

einerRichtung gewißloft mit mancherlei Beschwerdenverknuuftfei-
Ueberhauptsindwir neeit entfernt,unsern jetzigenpolitischenlgtkstalld
für»die-h8·chstm3glichste’Entwickelungsstufezu balteuessvtspeln
wir suchendas Heil nur in vernünftiger Fortbildung gufkder
Basis des Bestehenden Aber wir sindoeeueberzeugung.«daewd
wir uns auch durch Schranken beengtfühlet-,fdie wir vorder Hand
nicht ganz fortzuräumenvermögen,ein oölligesAufgebenjederIII-äng-
keit und ein Beschränkenauf thatenlose Klagen durchaus zu ver-werfen

3 J
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sei; und wir wünschendie Ansicht allgemein zu verbreiten, daß durch

verdoppelte Energie und KonsequenzVon unserer Seite die etwanigen

mißlichenEinwirkungensolcher Schranken möglichstparalysirt werden

müssen.
)

lKönigsbergerZeitung 1842. No. 51.)
·

Ill. Kommt-nat-Angelegenheiten.

l. Kommunal-Angelegenheit.

Vier und dreißigJahre sind verflossen,seitdem KönigsbergeEin-

wohner an Friedrich Wilhelm Ill. die Bitte um gesetzlicheVertretung

der Bürgerschaftrichteten. Die gelviihrende Antwort des Königs aus

ihre VorstellungVorn 15. Juli 1808 bezeichnetausdrücklich»Förde-
rang der bürgerlichen Selbstiindigkeit und Belebung des

erloschen-en sGe-meinsi«nnes« als den Zweck des in kurzem zu er-.

wartenden Kommunalgesetzes. Wenn die Städteordnungvon 1808

diesen Zwecknicht in dem «Grade,·wie es sicherlichin den damaligen Ab-

sichtendes Königs lag, erfüllt hat, so dürfte dieses weniger durch die

Schuld der städtischenVertreter als durch den zwischender Kommunak

und der Staatsverfassung bestehendenprinzipiellenWiderspruchverur-

sacht worden sein. Das Fortbestehender bureaukratischenEinrichtung
des Staates, das Streben nach möglichsterCentralisation der Verwal-

tung, der beharrlichfestgehalteneGrundsatz der Bevormundung —-

alles dieses mußte nothwendig einen lähmendenEinflußauf die, »Ur

durch-—Selbstthätigkeitder Bürger herbeizuführendeEntwickelung des

städtischenGemeindewesensausüben.
"

"

Alsdie Städteordnung bei uns eingeführtwurde, konnte es nicht
Vermieden werden, daß zum großenTheil die bisherigenMitgliedesM
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Magistrats, weil man die Ausgaben der Pensionirungscheute,wiederer-

wähckwurden, Diese von der- Stadt besoldetensogenannten »G sieht-
ten« Mitglieder, aus früherenZeiten an eigenmächtigeAmtsfiihrung
und unbedingte Folgeleistungseitens der Bürger gewöhnt-,waren nicht
im Stande, die hohe Jdee des Gesetzgeber-zzu- fassen, sahen in jedem
Zweifel an ihre Unfehlbarkeiteine persönlicheVerletzung-, und strebten
die Würde ihres früherenBeamtenthums dadurch aufrecht zu erhalten,
daß sie jeder nicht von ihnen ausgehenden Neue-singentschiedenentge-

gentraten. Die unbesoldeten Mitglieder des Mag-istrats, die des

Geschäftsgangesminderkundig, ihnen nicht das Gegengewichtzu halten
vermochten, sahen sich-oftmals genöthigtdas« Feld ganz zu räumen.

Die hieraus nothwendig eilt-stehendenHemmnisseder-bürgerlichenSelbst-
thätigkeitgaben zvs Mehrsachm Konflikt-UzwischenMagistrat und Stadt-

verordnetenversammiungund diese wiederum zu, BeschwerdenPaar-ras-

fung, welche bei den vorgesetztenBehördenum so wenigersBexiicksich-
tigung fanden, jemehr diese selbst dem bureaukratisrhenGeschäftsgange
zugeneigtwaren.

-

Dies natürlichenFolgen dieser Mißverhältnisseblieben nicht aus;

der feeudige Eifer, die allgemeine Theilnahme-, die- .sieh-;-bei-Einführung
der Städteordnung kund-gab- eskalkstez die besserenund fähigerenBür-

ger zog-n sich, der erfolglosenAnstrengungenmüde-, allmäligzurück,
nnd die Kontrolle der- städeischenVerwaltung kam so- in die Hände
derer, die solchem-Geschäfteam wenigstengewachsenwaren. Zu diesen
in der Sache selbst begründetenUebelständentraten als- neue Störung
die äußerenEreignisseder Jahre 1812 bis 15 hinzu; Die allgemeine

Sache des bedrängten Vaterlandes nahm Geist und Herz jedes Bür-

gers zu sehr in Anspruch, als- daß die Theilnahme für beschränkter-eLo-

kalinteressensich bethätigenkonnte-. Ders Magisteat, der früherenAuf-
sicht des Staats bis auf die etwanigen Nechnungsertrakteenthoben,
fchaltete jetzt-, da die den Bürgern übergebeneKontrolle höchstmangel-
haft ausgeführtwurde, Unabhängigerdenn je mit den«städtischenEin--

fünften. Erst nach beendetem Kriegegewahrte man den Abgrund- an

dessenRand die Angelegenheitendec Stadt gelangt warm. Die Ein-

nahmen,die bis dahin zur Bestreitung der Gemeindebedätfnissevollstän-

dig zureichten,erwiesen sichnunmehr zur Deckungder erforderlichenAus-

gaben unzulänglich,die Kämmereigiiterwaren verschuldet,nnd schon im
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Jahre 1821 hatte das Defizit des Stadthaushaltes — ( den Kriegs-
schuldenbedarfungerechnet)—- die enorme Höhe von 120,000 Ihn-,
erreicht.

-

·

"

Von jener Zeit ab beginnt, zunächstherbeigeführtdurch den Be-

sorgnißerregendensinanziellenZustand, eine neuere besserePeriodeun-

seres bürgerlichenLebens. Die gesunkeneTheilnahme an den öffentlichen

Angelegenheitenfing sich wieder zu heben an; viele der Zukückgetretenen

unterzogen sichaufs neue dem Kampfe mit den büreaukratischenHemm-
nissen;"die bisherigenMagistratsmitglieder wurden allmälig durch Mein-

ner ersetzt, die das Bedürfniß der Zeit besser erkannt hatten, und so
gelang es endlich dem gemeinsamenStreben der Stadrverordnetenver-

samtnlung und des Magistrats, nicht nur die Finanzverhiiltnisseder

Stadt zu«ordnen, sondern auch die übrigenKommunalangelegenheiten
einem erfreulicher-enZiele entgegen zu führen- .

llein so bereitwillig wir sind, diese günstigeWendung der Dinge
anzuerkennen, so gerne wir dem guten Willen wie der beharrlichenThä-
tigkeit unserer Vertreter Gerechtigkeitwiderfahren lassen, können wir es

.

doch-unt des gemeinen Besten willen nicht verschweigen,daß der Zweck,
den der Gesetzgeberbei Verleihung der Städteordnnngder Augen hatte:
,,Be·ledung dee Gemeinsinnee und Heranbildung der Bür-

ger zur Selbständigkeit-« nochkeineswegs in dem Grade erreicht
ist, wie es der Vaterlandsfreund zu erwarten berechtigtsan dürfte. Den

Beweis hiefiir wird Tuns wol Jeder erlassen, der weiß, daß selbst in

größerenStädten, in denen man doch eine allgemeinere Bildungvorz

aussetzen darf, es der Androhung von Strafen bedurfte, urn die Bür-

ger zur Theilnahme an den Wahlen zu nöthigen.

·Manches ist geschehen,Vieles aber bleibt noch zu thun

übrig. Nur dann erst diirften sich die Früchte der Stådreordnnngin

ihrem ganzen Umfange offenbaren, wenn (wie wir solches in England
sehen) die Einwirkungder Staatsbehörden sich lediglich auf die Sorge
für Aufrechthitllnngder bestehendenGesetzebeschränkte- wenn all-

gckmeinere Interessen der Stadt als die bloßeVerwaltung ihres Ver-

Mdgens in den tadtverordnetenversammlnngienzur Sprache kämen-

wenn endlich den Verhandlungenderselben Oeffentlichkeit gewährt
würde, ohne welchenoch niemals Gemeinsinn erzielt worden.

"

»Wer den Zweck will, muß die Mittel wollen, wer Wahr-
heit —

Oeffentlichkeit.«
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Andere Städte unserer--Mem-echte sind bereits mit gutem Beispiecvor-

angegangen; sicherlichwerden Königsdergs freisinnigegzektketeknicht

länger zögern, auch ihrerseits aus Oesfentlichkeit ihrer Ves-

sammlusngen anzutragen ·

«

(K«o«nig«sbergerZeitung 1842. No. 54.)

2. Kriegsschulden der Stadt Königsberg

Noch immer hat unsere Stadt an den Nachwehen der trauriger-
Jahre 1806 und 7 zu leidenz und dieseNachwehensind umso- schmerz-

licher, da Handel und Wohlstand bei uns seit jener Zeit nicht in. dem

Maße gewachsensind, als in den Städten anderer Provinzen. —-

Jm Jahre END-hemmen dis- Schulden der Stadt Königsberg

noch 1,s600,949 Thlr., und ob auch seit der Zeit gespigdiese Summ-
um Einiges-ermäßigtist, immer bleibt der Zustand unseres- Stadt-

. haushaltes im Vergleichezu andern Städten ein höchstunerfreulicher.

Haben wir diesen traurige-i Zustand selbst verschtildet?«« Jst etwa die

Verwaltung unserer städtischevFinanzen für 1denxszveckdecSchutt-en-
tilgung nicht thiitig genug gewesegg
Jahre 1808 betrle MerkachUTD Noch 1-9262069 Thlksyzsic ist also
Von da abois zum Jahre 1840 um 325,120 Thit. vermindert wor-

den -— eine Summe, die noch beträchtlicher-erscheint,wenn man be-

denkt, daßwährendjenes Zeitraumesdie Kräfte der Stadt durch ein

schrecklichesBrandunglück,welchesden Verlust«mehrer-Millionenverur-

sachte und durch die patriotischenAnstrengungen der Befreiungskriege
ungern-ein geschmälertwaren. Nur ein ungerechtes, befangenes, Urtheil
kann also-der Stadt den Vorwurf machen, nicht energisch genugauf

Verbesserung ihrer finanziellen Verhältnissehingewirkt zu haben. —-

Es ist in neuester Zeit -vielfiiltig von den Ansprüchender Kommunen

an den Staat die Redegewesem namentlich sind in unserer Provinz
merkwürdigeBeispiele davon vorgekommen-; allein nirgend ist das größere
Publikum in dem Grade zmit diesen Vorgängen bekannt gemacht.wor-
den, den das hohe Interesse des Gegenstandes.focdert.»-Läpastistman

bei uns Von Ansichtenzurückgekommen,welche dieJMssen des Han-
dels sund der Agxieultur streng von einander sondern, wol gar. einan-
der feindlichgegenüberstellenwollten« Solche Ansichten können in

Staaten mit so tief-wurzelndem Parteigetriebewie England »sichzinst-

i-
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weilige Geltung verschaffen, und auch eine solche wol nur in Krisen,
die auf tief liegende Krankheiten des ganzen öffentlichenZustandes
deuten: in« unserem Vaterlande fühlt Jeder, daß ein lebhaf-
tes Gedeihendes Ackerbaues auch die Handelssttidtebereichert,und daß

umgekehrt der Flor der letzteren auch auf den Zustand des ersteren
die segensreichstenWirkungen ausüben muß. Deßhalb wird jeder
irgend erhebliche Beitrag zur Kenntniß der sinanziellenVerhältnisse
unserer Stadt wenigstens fiir die ganze Provinz Preußen von Jn-
teressesein.

ZweiTage nach der unglücklichenSchlacht Von Friedland rückten

die Franzosen in die Stadt Königsberg, deren Besitz ein unbedeu-

tendes Gefecht ihnen kaum hatte streitig machen können. Und von

dieser Zeit datirt sich der traurige Verfall unseres Stadthaushaltes, der

sogar eine temporäreEinstellungder Zinsenzahlung an die Gläubigerder

Stadt zur Folge gehabt hat« Am 22. Juni erließDaru, General-

Jntendant der französischenArmee, ein Schreiben an die Kriegs- und

Domainen-Kammer, worin 20 Millionen Francs als ,,contkibutian
do lett-illa de Koenigshekg er äo la province« Von der

Stadt verlangt wurden. Diese auszutreiben war unmöglich. Den

7. Juli wurde die Kontribution aus 12 Millionen herabgesetzt-,von de-

nen 8. baar bezahlt, die übrigen 4 in Waaren abgetragenwerden

sollten; dabei hielt Daru sich lediglichan die Stadt, ohne seine eigene
Erklärungiiberdie Natur dieser Kontribution irgend zu berücksichtigen
Dieß kann uns auch nicht befremden, da der franz. General-Jntendant
nur darauf sah, wie er die ausgeschriebeneSumme am leichtestenbei-

treiben könnte, und der zahlreicheHandelsstandder Stadt es viel be-

quemer erscheinen ließ, diese allein zur Zahlung anzuhalten, als sichum

feine Vertheilung aus die ganze Provinzzu bekümmern. Die Vertreter

der Stadt wendeten sich an den Kaiser Napoleon, und dieser entschied
dahin, daß die baar zu zahlenden8 Millionen auf die ganze Provinz
zu übertragenseien, über die in Waaren auszutreibenden4 Millionen

ließ er sich-nicht aus. Es war auch gar nicht Sache der franz. Ve-

hiirden, die Vertheilungder Kriegslasten unter die preuß.Kommunen

zu besorgen,»diesemochten dieselben später unter sich und mit Ihrem
Stanke ausmachen; die franz. Staatskassesah nur dahin, daß ihr das

Geld« "mbglichstschnell gezahlt würde. Es kann hier keine spezielleAn-

gabe der einzelnen Lasten und Leistungender Stadt Königsbergbeab-
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sichtigtwerden, — der Gesemmtbetragdes für unsere Seadtrasse und on

einzelnenBürger in den Kriegsjahren 1806 und 7 erwachsenenVerlu-

stes ist von der königlichpreußischenRegierungaus die ungeheure Summe

von 3,833,767 Thlr. anerkannt. Halten wir uns aber allein an

die Kontribution von 12 Millionen Franks, von denen die baaren
8 Millionen auf die Provinz vertheilt, die 4 Millionen in Waaren aber

ausschließlichvon der Stadt Kisnigsberg entrichtet werden mußten.

Nachdem auf die baare Summe schon bedeutende Abschlagszahlungen
geleistet waren, vereinigten sich die Vertreter der Stadt und der übrigen
Provinz dahin, daß von dem Reste erstere etwa 2s7, letztere 5J7 zu

tragen hatte. Dieser Maßstab war nach dem Soll-Ertrage der Ein-

kommensteuer ermittelt worden. ·So war die Summe von 8 Millionen

von vorn herein als Provinzialschuld allgemein anerkannt worden;
als daher am 7. September 1811 das Edikt über die Finanzen erschien,

welches die Uebernahme der Kriegsschuldder Provinz Preußen auf

Staatsfonds aussprach, wurde der Antheil an diesen8 Millionen, der

noch als Stadtsrhuld auf dem Haushalte von Königsberglastete, na-

türlich mit übernommen. Die 4 Millionen in Waaren ließ
man aber völlig unberücksichtigts· Wie außerordentlichbeschwer- —

cich diese Waakeunefekune der Stadt gewordenseinkmunwird Jeder reicht
begreifen, der von der Willkür der damaligen franz. Jntendantur-
Beamten einigeBegriffe hat. Die Stadt lieferte Waaren, welchemit

786,364 Thlr. bezahlt waren, dieselbenwurden von Daru nur im

Betrage von 659,'770 Thlr. in Anschlag gebracht; 412,810 Thlr.
mußten späterinochbaar oder in Wechseln von der Stadt nachgezahlt

»wer-den. Außerdemhatte man, um für die ganze Kontribution von

12 Millionen Franks Aufschub zu erlangen- den franz. Beamten

57,653 Thlr. als Donnrer-Gelder zahlen müssen; auch hievon
wurden nur 38,435 Thie. als Provinzialschuld[sür die Stadt und die

übrige Provinz gemeinschaftlich]angerechnet, 19,218 Thlr. sielen der

Stadt allein zur Last· So hat die Stadt statt 4 Millionen Francs
oder cis-ca 1,081,081 Thie. die Summe von 1,226,892 Thln als

spezielle Leistungaußer ihrem Antheile an der als gemeinsamaner-

kannten Provinzialschuldübernehmenmüssen.
Es fragt sich nun, ob man nach Grundsätzender Billigkeitdie

Anerkennung dieser bisher der Stadt allein zur Last fallenden Summe
von 1,226,892 Thie. als Provinzialkontributionverweigern durfte.
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Die Stadt, hat zur gemeinsamen Provinzial-Kontribution nach Ver-

hältniß der Kräfte und· wol auch noch—über dasselbe hinaus beigesteuektz
welchenGrund kann man anführen, ihr noch eine so bedeutende beson-
dere Last auszubürdenZDie Sache ist schon in frühererZeit im königl.

Staatsrathe zur Sprache gekommenz die Gründe, welche derselbeder

Erfüllungunserer Wünsche entgegengesetzthat, müssenfür uns vom

höchstenInteresse sein. »Die Kontribution von 4 Millionen Franck«

welche die Franzosen der Stadt Königsbergauflegten, war schon ihrem

Ursprungenach ganz vers chieden von der Provinzialschuld.—- Man

war schon beim Ursprunge dieser Schuld der Meinung, daß jene

zur Kategorie ber Narr-tru- Requisitionen gehörigenLeistungen
nach den wegen der Provinzial-Kontiibutionen angenommenen Grund-

sätzen nicht behandelt und eben so wenig erstattet werden könnten,

als die Naturnl-Requisitionen in den übrigen vom Feinde besetztenPro-

vinzen.« Diese Ansicht scheint auf einem Schreiben des franz. Inten-
danten do stammt zu beruhen, worin derselbesagt: »Im eitle de

Königberg est imposöe en untre ä une ovtltkibatjon de

quatrg million en via-, åkspI, tabacs et nutkes make-hau-

dises; mais il pakait juste, qu’ellc la suppokte saub, pul-
que les campagaes edles petits villes ont aussi de tout-gis-

de lenk cdtä all-c requisitioas en nature, et ont ist-E- expo-
söe aux foukagements.« Man wird ele stagniert wol kaum

für eine erheblicheAutorität bei Entscheidungder Ansprüchepreuß.Kom-

munen gegen,den Staat gelten lassseni seine und die mit ihm überein-

stimmende Ansicht des Staatsrathes würde allerdings unbestreitbaresein,
wenn die erwähnten4 Millionen France der Stadt wirklichals Na-

turalregnisitionenzum Unterhalte der franz. Armee, wie die Requisitionen
und Foumgements in der übrigenProvinz abgefordertwären, und wenn

die Stadt im Uebrigen mit NaturaleRequisitionen ver-

schont worden wäre. Allein dieselbehatte ganz gesondert von

jener Summe wie jeder andere Theil der Provinz Naturell-Requie»
sitionen aufzubringen, und .zwar im Werthe von 599,256 Thie. »und -

nun sollte sie außer ihrem verhältnißmiißigenAntheile an der Provin-
zialschuld, außer jenen 599,256 Thlr. in Natural-Lieferungen«nvch
1-226,892 This-. als spezielleLast zu tragen haben? LetztereSumme

war, wie wir bereits oben gesehmhaben, ein integrierenderTheil der

Kontriebution von20 Millionen Finan welche später auf 12 Millionen

l
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ermäßigtwurde, und urspkängllckdWI- schvnerwähnt- als contributinn

rie la ville de Königshekg et do la provinco von Daku

gefordert irae-z man gestattete die Abtragung dieser4 Millionen France
in Waaren nur deshalb, weil man die Unmöglichkeiteinsah, auf an-

derem Wege die volle Summe von 12 Millionen anzutreiben Den

Ersatz jener für Natural-Requisitionen verausgabten 599,256 Thlr. hat
die Stadt niemals verlangtz allein die 4 Millionen France können ·als

in jene Kategorie gehörig unmöglichanerkannt werden« und die

Uebernahmeder Provinzial-Kriegsschuld auf Staatsfonde ist in dem

schon angeführtenFinanz-Edikte·vom7. September 1811 ausdrücklich

ausgesprochen
Die Ansichtüber die Lage derStadt Kdnigsberg währendder

Kriegeperiode-welchekm Staatsmthe vdrherrschte, verstarrte noch die

Abneigung, jeneÄ4Millionen France als Provinzialschutdanzuerkennen

»Die Stadt Königsberg«,sagte man, »war nur kurzeZeit okknpirtge-

wesen. Die sämmtlichenLeistungen dieserkurzen Periode waren voll-

kommen liquidationsfiihig Wenn die Bedürfnisseder Armee durch Un-

ternehmer herbeigeschafstwerden, erhalten die Einwohnerauf der andern

Seite Gelegenheit, die Produkte zu näherenPreisen zu Verkauf-H bei

quuaktiekungscastm müssenandererseitsauch die großenLieferungenin

Anschlag gebracht"werden,welche den Verkehr beleben und wodurch
Mancher seinen Wohlstand begründete.«So wollte man der Stadt
nur die Zeit der wirklichen Besetzungdurch die Franzosen anrechnen;
man vergaß die großenOpfer, welchesie im unglücklichenKriege schon
vor dieser Okkupation dem Vaterlande gebracht hatte. Fast die ganze
Winterbetteidung unserer Armee fär den Winter 180·i-7 war von der

Stadt Königsdergherbeigeschafftzdem General Benningsenwar eine

Anleihe von 100,000·Thlr;«"bewilligtworden,welche, wenn auch später
von Rußlandabgetragen, doch einen starken Beweis von der Bereitwil-

ligkeit der Stadt hätte geben sollen, die Sache des Vaterlandes mit

Aufopferung«zuunterstützen,so lange es die eigenen Kräfte nur irgend

erlaubtenHatte doch selbst während der franz; Otkupation die

Stadt M PWUSYStaatskasse einen baaren Vorschußnon 41;281 Thlr.
zuzuwendengewußt. Die Dauer der Zeit kann hiebeiauchgar nicht
wesentlichzur Entscheidungbeitragen, sondern nur die summarischeGröße
M Opfer, welchedie Stadtkasseund die einzelnenBürger,gleichvieiob
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wrihrend einer vierzigtöigigenoder einer mehrmonatlichenPeriode des

unglücklichenKrieges haben bringen müssen.

Schon einmal ist die ungeheure Summe von 3,833,767 Thit.
als amtlich anerkannter Gesammtbetragder von Königsbergund seinen

Bürgern währendder Kriegszeit getragenen Lasten angeführt. »Die

Größe derselbenhättewol schonallein ausreichen sollen, die Ansprüche
der Stadt auf Uebernahmeihrer Kriegsschulddurch Staatssonds als

gerecht und wohlbegründeterscheinen zu lassenz König FriedrichWil-

helm HI. hatte aber noch durch eigene gnädigeAuslassungendieseHoff-
nung bestärktund als berücksichtigungswiirdiganerkannt. Schon wüh-
rend des unglücklichenKrieges hatte der König gegen die Vertreter Kö-
nigsbergs mündlichsich geäußert: »die Stadt habe sich mit Würde

gegen den Feind benommen. Sie könne allen andern grokenStridten

zum Muster dienen und habe Sr. Majestelt ganze Zufriedenheit. Es

seien die Bewohner derselben brave, patriotische Bürger,
denen Se. Majestüt dieses nie Vergessen würden.« Allein viel

bestimmter sind in einer AllerhöchstenKabinets-Ordre an einen bereits

verstorbenen Bürger unserer Stadt die Ansprüchederselbenan den Staat

als gerechtanerkannt: »Ich habe auf Jhre Eingabe vom 14. dieses
Monats dem Staatskanzler Fürsten von Hardenbergden Auftrag ek-

theict, dahin zu wirken, daß das der Stadt Königsberg und her

Provinz im Jahre 1811 ertheilte Versprechender Verwandlung ihrer
speziellen Kriegsschuld in eine allgemeine Staatsschuld bald-

möglichstin Erfüllunggehe.« — Hier werden also nicht allein die An-

sprücheunsererStadt anerkannt, sondern sogar ausdrücklicherklärt, daß

diese Anerkennung bereits in dem erwähntenEdikte vom Jahre 1811

erfolgt, und der Stadt ein bindendesVersprechengegebensei. Was für
Gründe können in einem absoluten Staate wie Preußengegen dieseauthen-
tischeInterpretation jenes Finanz-Ediktes geltend gemacht werden? —-

Was nun die Ansicht betrifft, daß durch die großen Lieferungen
für die franz. Armee viele Personen bereichert seien, so läßt sich diese
allerdings nicht völlig verwersenzes fragt sich nur, wer diese Personen
waren undob aus der Bereicherungderselbenfür unsere Stadt irgend

"

ein Vortheil erwachsen ist? Die Mehrzahl jener Personen waren franz.
.Lieferanten: die wenigen Preußen,die an dem Gewinn Theil zu Nehmen
wußten,verließengrößtentheilsspäterKönigsberg,um sich der durchdie

Kriegsschuldhervorgerufenen hohen stiidtischenBesteuerung zu entziehet-.
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So ist alsodiesergeringeErsatz —- der Stadt durchaus nicht zu Gute
·

gekommen; im Gegentheilwurde eine Menge jener ,,patriotischen Bür-

ger«,welchegroßeSummen in Stadtobligationenangelegt und dadurch
baake Vorschässegemacht hatten, späterin die traurige Nothwendigkeit
versetzt, dieseObligationen, deren Verzinsung eine Zeit lang eingestellt
werdenmußte, mit dem größtenSchaden an Wucherer und Binsen-

Spekulcmten zu veräußern. Eben so wenig Vortheil hatten diejenigen,
welche an die großenLieferanten kleinere Natural-Lieferungenleistetenz
denn dieselbenwurden ihnen zwar nominell höherals gewöhnlich,aber

in Schuldscheinenbezahlt, welche späterebenfalls nur miterheblichem

Schaden in baares Geld umgesetzt werden konnten.

Ein langer Friede hat ietzt allerdings die traurigen Nachwirkungen
jener Kriege den Augen des oberstächlichMBeobachtereverdecktz unsere
Provinz und auch unsere Stadt hat seitdem wie an geistiger Regsam-

keit, so an materiellem Wohlstandegewonnen, und dieseunleugbare That-

sache scheint in den Augen Vieler jede Klage iiber allzuschwereLasten,
die den Kommunen aufliegen, und til-er zu geringe Unterstützungvon

Seiten des Staates zu widerlegen. Aber ee handelt sich nicht darum,
ob überhaupt der Zustand unserersStedtsundsder Provinz (denn
beides xäßksichnicht ganz trennen) im Vergleichegegen die Kriegsjahke

sich verbessert, sondern ob er sich, so weit nicht politischeVerhältnisse
hinderten, in dem Maße verbesserthat, wie in andern Provinzen,
in dern Maße, wie es die treue, aufopferndeAnhänglichkeitder Alt-

Preußenan Vaterland und Negentenhaus verdient hat.

Gegenwärtigliegt dieseAngelegenheitdem kdnigu Staaterathe vor

und wir dürfenwol, bei der Rechtmäßigkeitdes von der Stadt Königs-

berg gemachtenAnspruchee, einer günstigenEntscheidungdesselbenent-
«

gegensehem—

«

-

chnigsberger Zeitung 1842. No. 82. u. 83.)

Z. Oeffentlichkeit der Stadtverordneten-Verhandlungen.
Die Verfassungunseres Vaterlandes soll auf einer breiten sicheren

Grundlage in die Höhe gebaut werden, auf einer Basis, die in dem

ganzen Volke und nicht in einzelnen Klassendesselbenruht. DieseAU-

sicht ist neuerdings häufig ausgesprochen, und kein einsichtsvollerPa-
trioc wird sie verwerer. Natürlichist ee auch, daßman mit Errich-
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tung des Fundamentes begonnen hat, und zum weiteren Ausbau des

ganzen lVerfassungswerkesbis zu seinem höchstenGipfe! hin erst all-

mälig fortschreitet. So erhielten zuerst die einzelnen Kommunen

selbständigeVerfassung, dann faßte man Provinzen zusammen und

bildete unsere jetzigenProvinzialstände,und schon ist neuerdings durch
die Verheißung gemeinschaftlichberathender Ausschüsseaus allen Pto-
vinzen ein wesentlicherSchritt gethan zueinerVertretung der Mo-
narchie als eines einigen, untreunbaren Ganzen, ein wesentlicher
Schritt zur Vollendungdes nieset-, seit dem unglücklich-n—Keiege.be-
gonnenen VerfassungsweckeQ Wit, die dem breiten Fundantente des

großenStaatsverbnwdesbedeutendnäherstehen old dem, Gipfel desselben,
wir alle haben nur zwei Wege vor uns, um die Entwickelungunserer
Verfassung nach bestenKräften fdrdern zu helfen. Zuerstmiisfenwir

dahin streben, die uns bereits gest-denenInstitutionen in einer Aet zu

benagen und in so lebendigeWirksenckeit zu setzen,daß sie einetüchtige
Basis fiie weitereFortschritte dilden.« Regeutenxsnuen den Völkern

wol Rechte und«Freiheitenverleihen,allein der lebendige-Sinn die this-
tige Theilnahme an Benutzung: dieser Feinheiten muß aus dem Volke

selbst hervorgehen,und kann durch den Gesetzgeber-höchstensIeisegeför-
dert werden. Dieserthinng theirnehmendeSinn ist es allein-»der den

Volksrechten wahren Werth verleiht, der sie aus- einer todten, auf das

Papier beschränktenPhrase zu einer lebendigenthrheit umwandelt,
die an jedem Bürger einen kräftigen Vertheidiger hat«XAußerdem kön-

nen wir noch durch ernstes, beharrliches Russprechenunserer bescheidenen
Wünschewesentlichzur Ausbildungunserer Verfassungmitwirken Denn

eine vorsichtigeRegierung giebt sich nicht«gewagten Verfassungserperi-
menten hin, welche Ruhe und Sicherheitganzer "L"itnder so klejcht re-

schüttetm Sie hütet sich, ein flüchtigentworfenes Verfassungsgebäude
auszuführen,welches vielleicht schon morgen als unzulilnglich sich er-

weisen würde. Sie nimmt mit dem Bestehendennur diejenigenVersin-

derungen vor, welchesie im Bunde mit der öffentlichenMeinungals

unabweislich erkannt hat. Dazu ist aber erforderlich, daßsdie öffentliche

.Meinung sichernst und beharrlichausspricht.
- Herr von Bülow »i)erklärt es fiir die BestimmungPreußknst

»der Welt ein Beispiel zu geben, wie eine Monarchie geformt sein

«’««)Preußen, seine Verfassung, seine Verwaltung- fein Vethiiltnif
zu Deutschland von BülowsCummerow. Berlin 1842



müsse, um im vollen Besitze der Macht, — die ganze Kraft der Na-

tion in sich zu vereinen, und doch dem Volke alle Freiheit zu gewähren,
deren es zu feinem Wohle bedars.« Man könnte vielleicht statt dessen
sagen, daß unser Vaterland die ihm gebührendeStellung aus die Dauer

nur behaupten kann, wenn es vollständige Mündigkeit der Na-

tion im Innern mit energischer Kraft der Regierung nach

Außen hin verbindet. XDas Streben der Völker, für mündigerklärt zu

werden, ist das charakteristischeMerkmal unsere-eZeit überhaupt, und

die jetzt vorherrsthendeRichtung der preuß.Nation. Es giebt aber kei-

nen. zweckmäßigerenWeg in dieserRichtung, als ums ichtige Benuz-
sung der bereits-verliehenen Freiheiten.

«

. Eines der dankenewerthesienGeschenke,mit denen unser vereroigtet
Mem-Ich sein treu-- Volk beglückt-—hat« ist unsinnig die Städte-

ordnung. Dies einzige Geschenk würde hinreichen- seinen Namen
und den seines edeln Ministers Stein jedem Preußen unvergeßlithzu

machen. Durch die Städteordnungist ein mächtigerHebelgegeben,all-

mälig eine lebhafterepolitischeRegsamkeit,veine innigere Theilnahmean

öffentlichenJntmssen bei der ganzen Nation hervor-zurufen Sie könnte

das the daran gewöhnen,sitt-ernsthaft- unbnründuchwie sffeutnchm
Verhältnissenzu beschäftigenz·das WUNSTWRM für Korn-annu-

Angelegenheiten würde eine trefflicheVorschule bilden für eine rege

Thätigkeit in Angelegenheitendes ganzen Vaterlandes. Es wäre

eitle Selbsttäuschung,wenn man behaupten wollte, die Städteordnung
habe derartige Wirkungen bereits in erheblichem-«Maße geäußert; es

wäre aber kleinlicheMuthlosigkeit, wenn man darum jede derartigeHoff-
nung für die Zukunft ausgeben wollte. Die bis ith herrschendeTheil-
nahmlosigkeit an Raimund-Angelegenheiten ist ein zu ernster
uebelstand, ais daß nicht eifrig nach Abhilfe gesucht werden müßt-.
Auf jeden Wunsch nach .freierem Spielranme in höheren Kreisen
kann man uns bis jetzt noch mit der Andeutung antworten, zuerstdoch
diejenigen Freiheiten thiitig zu benutzen, die man in niederen Sphären
uns bereits verliehen hat. So ost wir eine Fortbildung unserer

stsändischenEinrichtungen beanspruchen, kann man uns-die Behaup-
tung entgegensetzem daß wir an unseren Kommeinest-Angelegenheiten
noch nicht die Theilnahmeund Regsamkeitbewiesenhaben, welche zu

einer heilsamenEntwickelungder Verfassungerforderlich ist. Das wirk-

samste Mittel hiegegenist aber Oeffentlichkeit der Sinon-er-
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ordneten-Verhandlungen. Oeffentlichkeit ist jetzt das große

Schlagwort, das Vereinigungszeichenaller ·einsichtsvollenFreunde des

Fortschrittes. Um Oeffentlichkeit der ständischenDebatten bat der letzte

preußischeLandtag, für Oeffentlichkeitdes Gerichtsverfahrenshat unser

würdigerJustizministersich ausgesprochen,und dadurchden lebhaftesten
Dank aller Vaterlandsfreunde sicherworbenz Oeffentlichkeitder Stadt-

Vewkdnew-Verhandlungenist von Stettin bereits beantragt, und selbst
in Berlin foll schondavon die Rede gewesen sein. Wollen die Bür-

ger unserer Stadt hintetdirgend einer anderen Kommune

der Monarchie zurückbleiben? Man entgegne nicht, Idaßdie

meisten Verhandlungen über stckdtischsAngelegenheitenkein allgemeines

Interesse hätten, daß sie zu einfach und ungeschmücktseien, um das

Publikum einzuziehen Der Anblick,geachteteMitbiirger in öffentlichem

Interesse Alles leistenzu sehen, was ihr Wirkungskreis erlaubt, wird

für den Einsichtigenimmer interessant seinz die Möglichkeit,sichüber

manche städtischeVerhältnissenäher zu beketh Würde gewißViele er-

freuenz die Theilnahme an den ehrenwerthenMännern, welchemit Auf-
opferung ihrer Bequemlichkeitdem allgemeinen Besten dienen, würde

beim Publikum auch das Interesse an den verhandelten Gegenständen
heben. Diese allgemeine Theilnahme würde aber auch für die Stadt-

verordneten ein mächtigerSporn zu erhöhtemEifer sein.
«

Eben so wenig wird der Versuch, eine solche Oeffentlichkeitein-

zuführen,durch den Einwand als unpassenddargestellt,daß dieselbe erst
bei der Regierungbeantragt werden müsse,und von ihr verworfen wer-

den kdnne. UnsereRegierung ist zu einsichtsvoll,einallgemein gefühltes
und geäußertesBedürfnißunbefriedigt zu lassen; darauf aber kommt

es an, daß dasselbeallgemein geäußertwerde. Welche Stadt sollte sich
wol eher berufen fühlen, hierin, so wie Stettin, mit gutem Beispiele
voranzugehen, als die uns erig e? Schon beginnt dieselbe, sich den

Ruhm einer thcitigen Vorkiimpferin auf der Bahn gesesmiißigenFort-
schrittes zu erwerben; unsere Stadtverordneten werden gewißnie ver-

gessen,was sie dem Rufe ihrer Kommune schuldig sind. — Uebrigens
liegt es ganz in ihrem unbeschränktenfreien Willen, wenigstens einen

Schritt auf der angedeuteten Bahn vorwärts -zu thun. Es dürfte nur

mit der Aufforderung zu Stadtverordneten-Versammlungender jedes-—

maligc Gegenstand der Verhandlungen durch die Zeitun-

gen bekannt gemacht werden. Schon hiedurchwürde das Publi-
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sum in den Stand gelebt- sich Eine AllgemeineUebel-siehtüber die Be-

schäftigungder Stadtverordneten und über die Behandlung der Kommunal-

Angelegenheitenzu verschaffen, und auch hiedurchwürde das Interesse
km deusecbeneinigermaßenerhöhtwerden. Hier bedürftees aber keiner
weiteren Autorisation der Regierung.

«Schon in einem früherenAussage ist derselbeVorschlag gemacht
worden; allein es ist nicht verlautbart, ob derselbe irgendwie in Erwä-

gung gezogen sei» Nur zu oft ist es Uvch das Schicksalder Zeitungs-
aussähe, daß das Publikum sich mit einer ziemlich werthlosen Freude
über die freie Sprech- und Denkweisederselbenbegnügt,ohne die darin

mitgetheiltenAnsichtenund Vorschlägein ernstere Erwägung zu ziehen.
Ein trauriges Ueberbleibseljenes völligenJndifferentismus, dem wir uns

eben erst zu entwinden angefangen haben! Die hier ausgesproche-
nen Ansichten werden keineswegesals unfehlbar und undestreitbarauf-
gestellt, allein sie betreffen einen zu wichtigen Gegenstand, um mit

theilnahmlosemStillschweigen übergangen zu werden. Soll-

ten die Vertreter unserer Kommune diesen Ansichten nicht beistimmen,
so kann man doch mit Recht erwarten, daß sie die Gründe ihrer abwei--

chendenMeinungen frei und offen miethete-n werdet-, denn nur durch
einen freien und regen Anstausch der verschiedenendas öffentlicheLeben

betreffendenAnsichten kann das ·Wohl des Ganzen gefördertwerden. —

(KönigsbergerZeitung 1842. No. 108.)



Iv. -IlUsti-zverfaf'fnng.«
l. Kriminalprozeß. ,

Jst es billig« daß Gelehrte (Juristen) die Kriminalurtheilespre-
chegr Diese Frage muß meines Erachtens mit Nein beantwortet werden

Und zzwar selbstnach der peinlichenHalsgerichtsordnung. Denn so wie

es schon in der Vorrede heißt: »daß im heil. RbmischenReicheDeut-

,,scher Nation altem Brauch und Herkommen nach die meisten
»peinllchenGerichte mit Personen, die der kaiserlichenRechte nicht ge-

»1ehkt,erfahren oder Uebung haben, beseht wärenz«und daß es dieser-
wegen nöthiggewesen,die peinlicheHalsgerichtsordnungabzufassen,ba-

mit ,,alle und jede Reichsunterthanenein gerechtes Urtheil zu fin-

,,den im Stande sein möchten«.: —- also ist auch ferner sogleichim

ersten Artikel Vewtdned daß die peinlkchm Gkkschtebesetzt sein sollten
mit —.,,frommen, ehrbaren, Verständigenund ersahrenenPerson«-,
ohne die Rechtsgelehrsamkeit auch nur im mindesten zu

erfordern. —- — Der Kaiser nennt das Urtheilfinden ungelehrter
Personen einen alten Deutsch en Gebrauch; und da in England mch
jetzt-» ein gleiches üblich ist, so fragt sich billig, ob wir wohl und

, recht daran gethan haben, diesen Gebrauch zu verlassen? und dazu sage
ich nein. —-

«

Denn was kann unbilliger und grausamer sein, als einen Men-

schen zu verdammen, ohne versichertzu sein, daß er das Gesetz, dessen
Uebertretung ihm zur Last gelegt wird, begriffenund verstandenhabe,
oder begreifenund verstehen können? Die deutlichste Probe aber, daß
ein Verbrecher das Gesetz verstanden habe oder doch verstehen können

und sollen;»ist nnstreitig diese, wenn sieben oder zwölf ungelehrte
Männer ihn darnach ver-urtheilen und durch eben dieses Urtheil zu er-

kennen geben, wie der allgemeineBegriff des übertretenen Gesetzesgewe-

sen, und wie jeder mit bloßergesundenVernunft begabte Menschsolches
ausgelegt habe. Dies ist die einzige Probe Von der wahren Deutlich-
keit des Gesetzes,welcheder Gelehrte nie gebenkann, weil seineSinne

zu gescheit-ft, zu sein und über den gemeinen Begriff zu seht erhaben
sind. Der in der peinlichen Hals-GerichtsordnungvorgeschriebeneEid

erfordert von den Urtheilssindetn, daß sie nach ,,ihrem besten Verständ-
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«nisse«sprechensollen.«Das beste Verständnißeines Gelehrten ist aber
«

nothwendigvon dem bestenVerständnissedes Verbrechersser Unm-

schieden. Der Gelehrte ist ein Naturkundiger,-der durch ein Vergrö-
ßerung-Aashundert Dinge in einer Sache entdeckt,welcheeinem gemei-
nen Augeentwischenzund der feine Moralist,der das menschlicheHerz
lange studirt hat, entdeckt Falschheirenin den .-Tugenden,swelcheim ge-

wöhnlichenLeben gar nicht bemerkt werden« Wenn also ein Gelehr-
ter urtheilt, so ist er in beständigerGefahr, von seiner feinem Einsicht
entweder zum unzeitigen Mitleide oder zu einer üben-mäßigenStrenge
verführt zu werden, —- und er sollte sich um seines eigenen Ge-

wiss ens willen nie mit peinlichen Urtheilen abgeben. Haben doch
die Englischen Geseåedie Fleischer davon ausgeschlossen,weil sie ge-

glaubt haben- baß Ein solcher Mann, der alle Tage ein« sterbendes Vieh
unter seinem Messermit Vergnügenröchelnsähe, leicht zu hart gegen
einen armen Sänder sein könne. s- —— —

So schriebvor 74 Jahren Justus Möser, der rechtseifrige
advocaius patriae. fDer revidirte Entwurf zur Strafprozeßotdnung
für die PreußischenStaaten enthältüber den echt Deutschen Brauch der

Geschwornengerichtenich-ts. —

«

·

T
’

«

,

»

— (Kdnigsberger Zeitung 1842. No. 4s.) .-

2. ,Summarischer Prozeß.

Gegner der Verordnung vom 1. Juni 1833 über den Wandrers-,
summarischenund Bagatellprozeßhaben sich-bisher kaum hören lassen,
weniger, weil es deren nicht giebt, als weil nur Geschäfts(tabellen)män-
net darüber schrieben. .

Eine den Vorschriften der VerordnungVom l. Juni 1833 gemäß
geführteProzeßinstruktion,zumal eine mündlicheVerhandlung,zwischen
techtsunkundigenParteien aus dem gemeinen Bauer- und Bürgerstande
gewährt, in sofern dabei mit ernsthaftemGesichtean ungebildeteLeute

Forderungengestellt werden-, welchen aus den Gebildeten nur Rechts-

gelehrtegenügenkönnen, ein lächerliches,und in sofern dadurch materiel-

les Unrecht oft durch Form und Schein des Rechte- sanktionirt wird,
ein- betrübendesSchauspiel,im Ganzeneine Satpre auf die Gerechtigkeit
Sich-e ist die Zahl derjenigen, weichewie dem-schmerzlichenGefühl-se
ckttmen Unrechts die Audienzscileder mündlichenVerhandlungverlassen,

. 4I
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größerals derjenigen, welche bei dem alten Verfahren der Allgemeinen
Gerichts-Ordnung über Nachtheileaus Verfchleppungihrer Nechtshiindel
sich zu beklagen-hatten«—

· '

Auch die obigen Geschäftsmännersind von ihrer Freude über-die

Vortheile der Verordnung vorn l. Juni 1833 etwas zurückgekommen,

fühlen die Uebeldes neuen mathematisch berechnetenVerfahrens wol,

wollen ihnen aber, wie verlautet, nur wie Aerzte abhelfen, welche nicht

gegen dentGrund,sonderngegen einzelneSymptome der Krankheitoperiren.
Man will-nämlich die Parteien nöthigen, allgemein durch Justizkorn-
missariensich vertreten zu lassen, letztere gleichzeitigvon der richterlichen
Aufsichtentbinden, Und sie dadurch effektiv«zu der Bedeutendheitrömi-

scherOder-französischerAdvokaten verhelfen. Den römischenAdvokaten

schnittenidie alten Deutschennach der TeutoburgerSchlacht gutenTakts
die Zungen aus, und dass französischeAdvokatenthum ist kein —- Pflaster
über einem Krebsschadenz dieser aber besteht in der Unbrauchbarkeitdes

code. cis-n für den-Rechtsunkuvdigeno UnsereVerordnung vom I. Juni
1833 hat in mehrfacherHinsichtdie Rechnung ohne den Wirth gemacht,
eine Prozeßmaschineaus- mathematischen Größen ohne Berücksichtigung
des Materials konstruirt. RechtskundigeParteien und vorzüglichfähige
und ausgebildete, wie auch sehr gewissenhafteRichterwerden vorausgesetzt.
Die Mehrzahl der Parteien aber ist rechtsunkundigz der Nechtskundige
weiß vor Prozessensich möglichstzu hüten. Ueber Fähigkeit,Kenntnisse
und praktische Ausbildung haben wir noch keinen erträglichenPrüfsteinz

unsere Staatsprüfungenwerden dazu- täglichungeeigneter, und nähern

sich denr Wesen einer Lotterie. Daß Preußennicht einmal so viele Vor-

züglicheKöpfe-unterseinen Richtern zählt, nur alle Obergerichtedamit

vollständigzu besehen, lehrt Ein Blick in so mancheSession. Nament-

lich ist öfters gewißschon Verlegenheitentstanden, wenn die durch Tod

oder Versetzungerledigte Stelle eines Dirigenten und Vorsitzenden-der
Depiitationenfür den summarischewProzeßzu besehenwar; - Die Sorge
für gewissenhafteRichter ist die schwerste,und um so schwerer,je mehr
das Gesetz die Kontrolle erschwert. Jeder weiß, was es bisher kostete,
gegen einen «pflichtvergessenenRichter die Untersuchung zu begründen,
und«swie"viel mehr noch, durch ein verurtheilendes ErkenntnisseinerWirk-

samkeit-unZier zu- setzen Freilichnach dem VertffentiichtmOrertenJah-
resberichtedes Herrnanstizministers haben die Untersuchleen gegen

Justizbeamteabgenommenzdaraus wird ver freilich von keinem der Ju-
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stizbeamten bezweifelnSchluß-auf durchgängiggrößereAmtstteue ge- -

zogen. Jn,.10 Jahren wechseltdie Moralitiit einer so zahlreichenKlasse
nicht so merklich·z-Aber-die.genaueAufsichthat die Amtsveegehmver-

hindert? Wenigstens im Allgemeinenweisen die Kriminaltabellendesto
mehr Verbrechennach, jesorgfciltiger sPolizeiund Kriminaljustiz gehand-
habt wurden. Aus welchem Grunde-,dies statistischeGesetz in engem

Kreisen nicht gelte, muß noch erst dargethanwerdenk Bekanntlich ge-

währt der Prozeß, besonders die Instruktion, unter .allen richterlichen
Geschäftendie meiste-und. besteGelegenheitzu vorsätzlichenAmtsvergehem
zu Parteilichkeit und Bestechlichkeit.Nach der Verordnungvom l. Juni
1833 werden bei der eigentlichenInstruktion nur das Resultat der Ver-

handlung im Allgemeinen und die Zu gestöndnis se, deren Aufzeichnung
der Gegner verlangt, und diejenigen Erklärungen,welche das Gericht für
erheblichhält, niedergeschrieben;Wie viel kann da spurlos an den Wän-

den oerklingen, wenn der Richter nachläßigoder böswilligistl «Die Kon-

trolle über den Richter ist im· Vergleichgegen das alte Verfahren der ·

AllgemeinenGerichts-Ordnung zugleich mit demBeweise etwaiger:Par-

teilichkeitsehr erschwert Durch die vorgeschriebene;5uz·iehungeiner zweiten
Gerichtspersonwird diesemUebelgiichtskikngeneigsteneahgehokfewThng
hat man die Zahl dex eprotokollfiihrer nicht gleichzeitigvermehrt, was

nothwendig, theils sind- um einen Richter im Cioilprozeßkontrolliren zu

können, allermindesiensdie Kenntnisseund diepraktischeAusbildungeines

Reserendariuserforderlich, welcheweder die gewöhnlichenProtokollführer
noch die Auskultatorenbesihem Durchgängigin der Praxis genügtes

nun gar , wenn unter dem vom RichterselbstgeschriebenenProtokolle
eine zweite Gerichts-person bezeugt, daß siedet-Verhandlungbeigewohntz
Aber diese zweite Gerichtspersonsitzt entweder müßig-dabei ; hört zu, fund
wohnt dann in der-That der Verhandlung bei-; In diesem Falle be-

schäftigtEine Prozeßsachein der That zwei Gerichtspersonen.-Wollte
man die Zahl der Justizbeamtenoermehren,«dann würde auch hei der

Verhandlungsartder AllgemeinenGerichts-Ordnung den Prozessettein-.
schnellererGang gegebenwerden«können. Die Kontrolledes-OWNER
blieb möglich, die Berückung»der Parteien unmöglich«; Istka zweite

GerichtspsssdnOber auch ihrerseitsmit einer-weiten-MzeßlgcheBeschäf-
tigt, was MEM PraxiisÆHVtgslkanzunchmewdenn:ist,ktixZieh-That-
keine gegenseitigeKonxxouevorhanden, das obigeAttesteine bloße-Form
und eine Verhöhnungdes Amtseides. sWer irgend einmal jvmich-der-
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Verordnung vom l. Juni 1833 als Einzeckichterfungirt dat, kennt die

Unmöglichkeit,neben sder eigenen Verhandlung-gleichzeitigden Gang dek-

jenigen Vor einem andern, setbstan demselben-TischearbeitendenRichter,
zu beobachtet-. —

,

Die Verordnung vom l-. Juni 1833 kann zum Deckmantel für

dieParteilichkeitdes Richter-s dienen, und wenn seit der Verwaltungdes

Herrn Justizministers Mühler die Untersuchungengegen Justizbeainte
sich vermindert haben, so weiß man noch nicht, welchenEinflußdarauf
die Verordnung hat, und ob jene Erscheinung-mehr zu beglückwünschen
oder mehr zu bedauern sei.

s
—

«

—

-(Königsberger Zeitung 1842. No. 49.)

3. Erimirter Gerichtsstand..
- Die großenReformen, welcheneueroings in der preußischenJu-

stizverwaltungzur Erleichterung und Abkürzungdes« gerichtlichen Ver-,

fahrend- vorgenoninienworden —- wir meinen unter andern die Gesetze
über den Bagatell-, summarischen und-Mandatsprozeß— haben bis
jetzt einen Punkt außerAcht gelassen,der neben vielen nndern Uebelstiim
den unendliche Verschleppung und Verzijgerung der Prozesse herbeiführt

Es ist dies der erimirte Gerichtsstand. Derselbeberuht nach Tit. 2.

der Allgem. Gerichtsordnungauf der Nationalität, der Geburt nnd

dem Stande der damit beiiehenen Personen. Wenn auch bei Ent-

stehung des Gesetzesdas Festhalten gewisserPrivilegien für bestimmte
Stände in dem Zeitgeistebegründetwar, so ist doch unter den jetzig en

Verhältnisseneine solcheUngleichheitvor dem Gesetzekeineswegszu bil-

ligen. Es eristiren nur zwei Mbglichkeitenzentweder gewährtdas Jn-

stitutsden Etimirten einen Bot-theil, oder nicht. Geweihtt es einen Vor-

theil, so ist dieser ein den allgemeinenNechtsprinzipiendurchaus zuwider--

laufenderfrbeitror dem Gesetze-alleUnterthanen desZStaates gleichstehen
stillem-«Gewährtes aber keinen Vortheil,-so—fiilltjeder Grund, das Jst-»
stikut beizubehalten)fort." Die eriniirten Personen habenbekanntlichnur

von-den Oberste-richten ·il)rer»-ProvinzenRecht szu nehmen. Bei M

oft-großenEntfernung von deinSitze derselbenwerden die Parteien SO-

niithigtzsReisen zu unternehmensoderHideitiiiusigesunddie mündlicheMit-

theilunginiemals ersetzende-Korrespondenzenzu unterhalten, durch Welche
die-Kostendes«Proz-essenins Ungeheure vermehrt werdet-. Wenn dieser
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Uebelstand durch das—Institut der Kreisjustizräthe, der beständigen

Kommissariender Obergerichte in den verschiedenenlandrärhtichmKreisen, «

auch für die Prozesseüber unbedeutendere GegenständeeinigermaßenVec-

kingekkist) so bleibt solchesdoch nurimmer eine palliativeHilfe, weiche

zwar dankenswerth ist, aber da, wo eine Radikalkur so leicht sausfühw
bar, nicht befriedigenkann.

«

.

Außerder längerenProzeßdauersprichtfür Aufhebungjenes pri-
vilegium odiosutn das natürlicheMißtrauen der-Nicht-Erimirten,
daß, wer einen andern Richter hat, auch nach andern Grundsätzenbe-

urtheilt werde. Denn das unabweisbare Verlangen nach allgemeiner

Rechtsgleichheitkann erst dann in dem Bewußtseinedes Volkesseine
Befriedigung sinden, wenn Alle ohne Ausnahme nicht nur demselben
Gesetze, sondern auch demselben Richter unterworfen sein werden.

",,Bei diesenbedeutenden Uebelständen,denen-Lauch.n·i’cht"ein einziger
Vortheil das Gegengewichthält, ist es schwerzu erklären;warum das

Institut des erimirten Gerichtsstandesnicht längstschon durch Protesta-
tionen von Seitender damit Beliehenenaus der Reihe der Gesetzege-

schwunden ist. Wahr sagt Mephisto:
Es erben sich. Gesetz nnd Rechts

Wie eine ewige Krankheit fort. —-

,

Weh dir, daß du ein Enkel bist! —-

Mephisto findet seine Rechnung bei diesem Zustande der Dinge,
aber offenbarnicht.

«

Mit andern Ueberresteneiner vergangenen Zeit wäre vielleicht auch-
das hier gerügteMißverhältnißlängstbeseitigt, wenn nicht manchesEnket
so fest an den Zuständenihrer Vorfahrenhingen,daßsie selbst werth-
lese oder schädlichePrivilegienaufzugebensichnichtentschließenkönnen-

Läßt sich doch an das eine Erhaltenevielleichtmanches Verlorenewieder

anknüpfen,und sind die Ruinen der Vorzeit doch so schön,daß —- wfo
keine sind —- man selbstkünstliche zu schaffen-versucht.Hoffenwie

jedoch, daß»in unserm jedemvernünftigenFortschrittehuldigenden-Zeit-
alter auch dieser krankhasteRokoko-Geschmackbald dem wahren Volks-
bedürfnisseder Gleichheitvor dem Gesetzedas Feld räuinen werde —

«

. (KduigebergerZeitung 1842 No. 56.)

,-
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4. Provinzialgesetze.
«"

Im ganzen KünigreichePreußengelten das AllgemeineLandrecht,
die AllgemeineGerichts-ordnungund die Gesetzsammlung. Diese Gesetz--
büchermachen schon zusammen ungefähr40 Blinde aus, die Gesetz-
sammlung in Quartformat. Nach §. 12. der Einleitung zum Allge-
meinen Land-Nechte ist verordnet: »Es ist ein-jeder Einwohner des

Staats sich um die Gesetze, welche ihn oder sein Gewerbe und seine
Handlungen betreffen, genau zu erkundigen gehaltenz und es kann sich
Niemand mit der Unwissenheiteines gehörigpublizirten Gesetzes ent-

schuldigen.«Hiernach ist jeder preußischeStaatsbürgerverpflichtet, alle

Gesetzezu kennen, denn es kann nicht gut Jeder im Voraus ermessen,
welcheGesetzeden Horizontseiner Verhältnissedereinstberührenwerden-
welchenicht.

«

Wenn man aber zu den oben aufgezählten40 Banden die 55

Bände der Jahrbücherdes Herrn v. Kamptz und die mehreren Quart-

bände der Ministerialblütterzählt, die mehr oder minder Verordnungen
enthalten, welche nicht bkpßdie eigentlicheJustiz, sondern auch oft den

bürgerlichenGeschäftsverkehrbetreffen, so dürfte jedem ehrlichenManne,
der gerne ges etzlich leben möchte,der Angstschweißüber den Gedanken

ausbrechen,daß es rein unmü glich sei, alle dieseGesetzekennen zu lernen.

Hat er vollends noch Gelegenheit zu bemerken, wie die Rechts-

gelehrtenstundenlang über die Auslegung eines Gesetzes streiten, das

ihin ganz deutlich zu sein schien, nimmt er wahr, daßöfter in einer an-

scheinendeinfachen Rechtsangelegenheit durch drei Jnstanzen drei ganz

abweichendeErkenntnisseergehen,nimmt er ferner wahr, daß die könig-

liche Regierung selbst zu einem einfachenGesetzeoft eine solcheMasse
vonDeklarationen und Commentarien liefert, daß sie zu dicken

Bänden anschwellen,bemerkt er endlich, daß die Fassung der Gesetze
oft von der Art«ist,—- man vergleichedie Gesetzevom 4. März1834
und 6. April1839 —« daß selbst der klarste und geistvollsteKopf Mühe

hat, sicheinedeutlicheVorstellung von dem Resultat der eigent-
lichen Verordnung zu machen; so muß er völligverzweifeln, von un-

serer Gesetzgebungsich ein klares umfassendesBild zu schaffen.
"

fAn diesem Meer von Gesetzenoder besseran diesen Bergen Von

Gesetzenhaben wir gesetzsiichtigenPreußennoch nicht genug,wir müssen
in dieses Meer noch einige Ströme leiten, wir müssenzu diesen Bergen
von Gesetzbüchernnoch einige Hügel von Provinzialgesetzen fügen.
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Nach unserm unmaßgeblichenDafürhalten wäre dieserProvinziak
Gesetz-Jammergänzlichüberflüßig.— Leute, welche die äußerstenEnt-

fernungengenommen nicht mehr als 6 Breiten- und 17 Längengrade
von einander entfernt wohnen, können sich mit einem und demselben
Gesetze begnügen,und nichts berechtigt die Provinzen des preußischen
Staates auf besondereProvinzialgesetzeAnsprüchezu machen.

Ein Gott, ein König, ein Gesetz, eine Sprache ist unser

Wahlspruch Es hat allerdings Gott und der durch ihn wiekenden Na-

tur nicht gefallen, den Menschen in Unisorm zur Welt zu bringen, dar-

um hat sie einem Theil der Menschen eine weiße, dem zweiten eine

schwarze, dem dritten eine kupferfarbige, dem vierten eine gelbe Haut
gegeben. So thiiricht es. nun wäre, durch physikalischeundchemische
Operationen einen Versuch zu machen, allenMenschen eine gleichfarbige
Haut zu bereiten, so thörichtes wäre, eine Universalspracheersinden zu

wollen, in der alle Menschensichmit einander verständigenkönnten, so
thörichtes wäre,alle Menschenzwingen zu wollen, ihren Gott in der-

selben Weise anzubetenz so- thiiricht würde es auch sein, zu verlangen,
daß alle Menschen des-ErdbodenS-einemBürgerlichenGesetzunterwor-

fen sein sollen. . .

.

Klima, der Zustand der Nationalbildung und des Nationalwohk
standes werden hier mancherleiAbweichungennicht allein wünschenswerth,
sondern sogar nothwendigmachen, obgleichauch selbstauf diesemFelde
die Gesetze, nach welchen die Verträge des Kauses, der Miethe, des

Tausches, des Darlehns, des Pfandes und ähnlicherregulirt werden,

so ziemlichbei allen civilisirten Nationen des Erdbodens dieselben sein
werden. .

— -

«

Aber eben so unzweckmäßigund unausführbares sein würde,
alle Nationen der Erde unter ein Gesetzstellen zu wollen, so destruktiv
und gefahrbringendfür das Wohl zumal kleiner Staaten dürfte es sein,
jeder Provinz, jeder Stadt oder endlichgar jeder Gemeine ihr bes o n-

deres Gesetzzu verwilligen. Abgesehenvon den Mühseligkeiten,die

dadurch dem Gesetzstudiumaufgebürdetwerden, und welche, wie Wir

eben gezeigt haben, schon groß genug bei dem Studium der Landesge-
setzesind, so wird dadurch auch offenbar dem Gemeinsinn Eintrag ge-

than. Daß die Verschiedenheitder Sprache, der Gesetze und übrigen
Staatseinrichtungen es hauptsächlichsind, welcheVolk von Volk tren-

nen, wird Niemand bestreiten;denn «es dürfte schwerlichein Krieg zwi-
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schen Frankreich und Deutschlandin unsern Zeiten noch denkbar und

anssührbarsein, wenn von den Phrenäewbis an die Memel nur deutsch
oder nur französischgesprochen-würde,oder nur der Cocie Napcieoa
oder nur das GesetzbuchFriedrichs des GroßenGeltung hätte·

Es wird sich daraus ungezwungen ergeben, daß es zur«Einig-
keit und zur Kraft eines Volkeswesentlichbeitragen muß, nur eine

Sprache und ein Gesetzzu haben. Es wird Niemand bezweifeln,daß
die österreichischeMonarchie mit ihren 30 Millionen Einwohnern mor-

gen die Kraft von 60 Millionen haben würde, wenn es möglichwäre,
die 30 Millionen alle in Oesterreicher oder alle in Ungarn, oder alle in

Lombarden umzuwandelw
«

Preußen ist ein kleiner Staat, er zählt kaum 15·Millionen
Einwohner und Centraiisationthut uns vor allen Dingen noth.

Das Wesentlichstebei der Centralisation ist aber Einheit in

der Gesehgebungz denn durchZerrissenheit in ihr wird der Ostpreuße
dem Pommern, dem MZMIJDMI Schlesitk Und dem Rheinländer ent-

fremdet, wie esse-r Mähre dem Oesterreicher,dem Ungarn,«demGat-

1izier, dem Lombarden ist. Aber noch ein schrecklicheresBeispielhaben
wir vor unsern Augen in Spanien. Warum floß so viel edles Bür-

gerblut in dem hochherzigenSpanien? Wahrlich viel wenige-.- des eng-

herzigen Karlos- wegen, als wegen- der Fueros der Basken und Navar-

resen. Was sind diese anderes als— Provinzialgesetzel —-

Miigen HerrsciLüchtigeund Schwache immerhin ihr Heil-In dem

MachiavellistischenDivido er impekusindem mögen sie deshalb die

Provinzial-Jnteressenund Einrichtungen der einzelnen Provinzen so viel

als möglichtrennen, wir leben Gott sei Dank unter einem Herrscher,
der die- Nothwendigkeiteinsieht, das physischkleine Preußenmoralisch

groß zu machen. Dieses kann aber nur durch Einheit geschehen.—

Hat die Weisheit unserer Herrscher schon vermochtj uns durch den

Zollverband tausende von Herzen unserer deutschenMitdrüder zuzu-«

wenden, hat das Genie unseres Ministers Mühler es vermocht, durch

Erschaffung«desfummarischen Prozessesden ersten Schritt der Annähe--

rnng des prozessualischenVerfahrens in den alten Provinzen zu dem

in den Rheinlanden szu thun, wird es—vielleichtmöglichwerden, in

dcmrzuferwartende-I nenrevidirten preußischen Landrechte

ein Gesetzbuchhinzustellen, welchem die Rheinliinder vor deni auslän-

dischen codes Nskoieon den Vorzug geben.
«
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JM AllgemeinenLandrechte finden wir für alle Geschäftedes

bürgerlichenLebens hinteichende Bestimmungen, und die Bestimmun-
gen fük einzelne-»Provinzen, größtentheilseiner finstern, liingst unt-hink-
ten Vorzeit angehörig,sind nicht allein übermäßigsondern für das Jn-

teressealler Provinzen schädlich.
-

.

«

So sehr es zu wünschenwäre, daß es für alle Städte der preu-

ßischenMonarchie nur eine Städteordnungund nicht zwei gäbe, so

sehr ist von allen Provinzen und deren Vertretern darauf hinzuarbeiten,
daß alle Provinzialgesetzeallmähligverschwindenund es künftigvom Rhein
die an den Riemen nur ein Landrecht und eine Prozeßotdnunggebe.

Ganz Deutschland redet eine Sprache und es würde der mäch-
-

iigste Staat Europcks sein, wenn vom adriatischen Meer bis zum bal-

tischen Meer auch ein Gesetz herrschte...
s

Jst die Erfüllungdieses frommen Wunsches aber auch fernen

Jahrhunderten vorbehalten, so wird es vielleichtfrühermöglichsein, den

15 Millionen Preußen, welche trotz ihrer geringen Anzahl schon seit

Friedrich dem Großen den Ruhm einer großen Macht für sich gewon-
nen haben, die«Wohlthaten der Einheit des-Gesetzes zu Vindizikm

Wir« 15 Millionen Preußen sind sAlle Brüder, wir reden ein-

Sprache, wir haben einen König. Wir wollen keine Vorrechte
Einer vor-dem«21ndern, wir wollen Alle vor einem Gesetze
gleich s ein. — Und sind denn diese ProvinzialgeseheVorrechte? —

Mit nichten! Sie sind veraltete Bestimmungen, die der allgemeinen

Verbrüderungdes Volks, der Nationalwohlfahrt, der Einheit, der Größe,
der Macht der Nation Eintrag thun. Jst es.uns endlich gelungen,
die gukm Groschen, die Drachen die Böhmeimd die Kreuzer in«Sit-

bergroschenund Pfennige umzuprcigen,so wird es uns auch wahrschein-
lich gelingen, die danziger Willkür, die westpreußischenund ostpreußischen

Provinzialrechtein ein Landrecht umzuformen. Jst es der Zeit»ge-

lungen, es dahin zu bringen, daß wir nicht mehr den Koffer zur Revi-

sion dem Zollbeamten öffnendürfen, wenn wir von Königsdergnach

Elding reisen, so werden angestrengteGesammtdemühungen es auch

endlichdahin dringen, daß wir nicht mehr in jeder Provinz ein· beson-
deres kavlvzialsGesetzbuchwerden aufschlagendürfen,wenn wir kaufen
tauschen oder miethen wollen.

concokäin rcs patvne Ernst-ums
(Königsberger Zeitung 1842. No. its-)
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5. Kriminalstrafetr.
Die gerechtesteVergeltung einer That bestehtin ihren natür lichen

Folgen. Eine allgemeine natürlicheFolge der Uebelthatist das-Urtheil
des Mißfallen6,welches übersie in dem Kreise ergeht, vin dem sie be-

kannt geworden. Einen symbolischenAusdruck diesesVolksurtheiis will

und soll die positiveStrafe abgeben) welche der Gesetzgeberverordnet

und der Richter verhängt«Auch von dieserSeite empfehlen sich die

Geschwornen-Gerichte. Als symbolischerAusdruck des Volks-

urtheils muß ihm die positive Strafe in Gattung und«Höheentsprechen-
damit die öffentlicheMeinung weder das Staatsverbrechender eigenmäch-

tigen Selbsthilfe zu entfchuldkgen- Uvch sich gegen das Straf-
ges eh, anstatt gegen dessenUebertretungzu kehren Veranlassungfinde.
Das Letztere geschiehtjetzt bei der Strafe des Rades allgemein, bei der

Todesstrafe hin und wieder, und hoffentlich bald bei der körperlichen

ZüchtigungErwachsenen (Der »Verf»ist nicht eben nervenschwach,aber

als er aus dem Hörsaaleaufs-das Forum. trat,. und zum ersten Male

einer Erekution dieser Art beiwohnte,schämteer sich des- Gesetzes ebenso
sehr, als der Delinquentseiner That.)

Wo dagegen eigenmächtigeSelbsthilfe von der öffentlichenMei-

nung entschuldigtwird, oder gar zur Sitte geworden ist, lastet die

Schuld meistens auf mangelhafier Gesetzgebungoder mangelhafterRechts-
pflege in Ansehung des eigenmächtigVersolgtenRechtes.- -Denn es wider-

spricht denGesetzen dersNatue, daß der Mensch im Allgemeinenoder

die Mehrzahl eines Volkes dauernd die Gefahr eigenmächtigerSelbsthilfe
verziehensollte der Sicherheit obrigkeitlichenRechtsschutzes. Natürlich

aber ist es, daßBedürfnissen,welchevon der Gesetzgebungoder von der

Rechtspflegeübersehenworden, von der Sitte abgeholfenwird.

Die härtestenStrafen gegen das Duell vermochten diesemUebel

so wenig zu sieuern, daß sie im Gegentheilegenöthigtwurden, ihm zu

weichen. Gleiches Loos soll, wie deutsche Blätter verkünden, auchdie

preußischeGesetzgebungin diesemPunkte haben. Aber das angekündigte
neueDuellgesebkerklärt das Duell fiir den guten Sitten nicht entspre-
chend, und belegt es mit dem Verluste der politischenund Standesrechtb

gewissermaßenmit dem bürgerlichenTode, mit einer Art von Jnfamie.
Herr v. Savignp möchtenicht Unrechthaben, wenn er der Gegenwart
den Beruf für Gesetzgebungabspricht. Das Duell, eine Handlung-
welche, wo sie-auf milde BetktheilungAnspruch hat, also in der Regel
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aus dem regstenEhrgefühleentspringt, und eben dahin von der öffent-
lichen Meinung aller Völker und aller Zeiten, die sie kennen, gedeutet
worden ist und stets gedeutet wird, mit Ehrenstrafen zu belegen .-

wekcheJdeel Wann wird man endlich hinreichenderkennen, daß das

Recht nicht ein Werk von Menschenhcindenist, sondern daß es aus dem

Boden des Volksthumeswächst, wie die Sprache, und daß der Ge-

setzgeber nur zum Gärtner berufen ist. So lange Herr V. Sa- »

vigny Justizministerist, sollten wir ein solchesDuellgesetz,wie das an-

gekündigte,nicht befürchtendürfen.

Wenn wir nicht irren, übersiehtman wiederum, wie schonhäufig
den Grund des Uebels, und operirt gegen dessenSymptome. Das Duell

ist eine Art der eigenmächtigenSelbsthilfe. Das Gesetzgebedem öffent-

lichenUnwillen, der sich gegen den Beleidiger erhebt, einen angemessenen
fymbolischenAusdruck, und dem Beleidigten eine wirkliche Genugthuung
durch passendere Jnjurienstrafen, und das Duell wird, wenn

nicht verschwinden, doch sich auf solcheFälle beschränken,wo die Be-

leidigung in einem Vorwurfe der Feigheit besteht, den der Beleidigtean-

derweitig zu widerlegen nicht Gelegenheitgehabt hat, oder wo die mit

dem Rechtswege nothwendig verbundene Veröffentlichungder Beleidigung
— den Beleidigten kompromittirenwürde. Geldbußengenügennur, wo die

Ehre verkauflich ist.v BürgerlicherArrest drückt die öffentlicheMeinung
ebenso unvollständigaus, wie wenn der Beleidigerin Folge seiner
That durch Krankheit genöthigtwürde, sein Zimmer zu hüten. Bei-

derlei Strafen erleidet der Beleidiger häufig mit Vergnügen, wenn-er

um solchenPreis seinMüthchen kühlendarf. Wenigstens bei Injurien,
welche von Personen mittleren Bürgerstanded oder höherenStandes mit

Vorsatz und UeberlegungVerübt werden und welche den Beleidigerin
der öffentlichenMeinung gewissermaßenanrüchigmachen, sollte man die

Geldbußenganz aufheben, und mit der Freiheitsstrafe gewiss-
Ehrenstrafen Verbinden. Nach dem AllgemeinenLand-rechtegreift
die Jnjurienstrafenur bei besondern, unter den Parteien obwaltenden

Verhältnissendie Ehre des Beleidigers an, wie bei thätlichenBeleidigun-

gen der Kinder gegen ihre Aeltern, oder wenn ein Edelmann dem an-

dern auflauert, um ihn thiitlich zu beschimpfen.Die Circularverordnung
vom 30. Dezbr. 1798 hat den richtigen Gesichtspunktso sehr verkannt,
daß sie die Jnjurienstrafen des AllgemeinenLandrechtes im Allgemeinen
für zu streng erklärt und die Substitution von Geldbußenan Stelle der
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Gefängnißstraseerleichtert; auch sie hat aber anerkannt, daß die land-

rechtlichenJnjuriensttasenunpassend sind. Auch fdieBeweisführungin

Jnjuriensachen ist seit 1811 dadurch unniiberweiseerschwert, daß der

Eid für ein unzuläßigesBeweismittel erklärt wurde. Die empfindlichstm
Jnjurien werden gerade unter vier Augen zugefügt. Wie wohlthcitig,
belebend und förderndentehrende, oder wenigstensehrenkiihrigeStrafen
gegen vorsätzlicheJnjurianten auf die moralisch-ästhetischeBildung des

Volkecharaktere wirken müssen, liegt zu Tage. Umgekehrtmußes zur

Demoralisation führen, wenn die öffentlicheMeinung gezwungen wird,
mit einem andern oder schwächerenAusdrucke der Mißbilligungsich zu

begnügen, als dem natürlichen. Den Griechenund Römern war das

Duell zwischenMitbürgernunbekannt. Ob wir Veranlassunghaben,
diesen Umstand zum Theil wenigstens passenderenJnjuriengesetzenzuzu-

schreiben,wäre der Untersuchungwerth. s

CKdnigeberaer Zeitung 1842. No. 76.)

6. Oeffentlichkeit und Mündlichkeit des gerichtlichen
Verfahrens.

Eine der wichtigstenFragen, mit denen deutsche Gesetzgebersich
in neuester Zeit beschäftigthaben, ist die Umänderungdes Kritninalvek-

fahrens. Oeffentlichet mündlicher Anklageprozeß oder ge-

heimes schriftliches anuisitionsverfahreni so lauter das

Feldgeschreidei: HeidengroßenParteien unter den deutschen Juristen.
Eine aussiihrliche Vergleichungder beiden Prozeßartenkann hier nicht

beabsichtigt werdens eine kurze Darstellung der Hauptverschiedenheiten
dürfte aber für unsere Leser um so·mehr von Interesse sein, da die im

August zusammentretenden Ausschusse der Provinzialstiinde
über diesen Gegenstand zu berathen haben werden. —-

« » .

Der Anklageprozeßwar bis zum 16ten Jahrhundert in Deutsch-
land herrschend, er beruhte aus alter, ächt deutscherEigenthümlichkeit
und wurde nur durch unzweckmäßigeAnwendung kanonischerBestim-
mungen verdrängt. Selbst das kanonischeRecht huldigte nicht allgemein
dem geheimen anuisitioneverfahrenz man fand hauptsächlichnur in den

Verordnungenüber Ketzergerichte das Fundament, auf welchem man

unsern heutigenKriminalprozeßerbaut hat. Dieser Ursprung hätte wol

schon den anuisitionsprozeßverdächtigensollen; allein es fanden·sich
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im GegentheilzahlreicheStimmen, welche behaupteten,das Verlangen
nach Oeffentlichkeitund Mündlichkeitsei nur ein leeres Geschmätzunpa-
libekakekJournalistew Oeffentlichkeitund Mündlichkeitsei nur durch die

franzijsischeRevolution verbreitet und müsse,wie alles Franzos-Whyvon

jedem deutschen Patrioten verabscheut werden! Derartige Redensarten
werden freilichNiemand überzeugenzder übertriebene Franzosenhaßwird

heutiges Tages allgemein belächelt. Eben so suchte man Viele dadurch
gegen Mündlichkeitund Oeffentlichkeiteinzunehmen, daß man sie als

untrenndar von dem Institute der Geschwornengerichte darstelltez
aber auch bei unseren mit gelehrten Juristen besetztenGerichten läßt

sich ein mündlichesöffentlichesVerfahren sehr wohl einführen.
Betrachten wir beidelProzeßartengesondert! Jm J nquisitions-

prozes se, derbei uns bis seht n0ch’herrscht,tritt ein anuirent auf-
zieht denVerdächtigenzur Verantwortung, und soll gleichmäßigdie Be-

weise flir Schuld und für Unschulddesselbensammeln. Er vertritt An-

fangs den Ankliigerwie den Vertheidigerdes Jnkulpaten, und gewißliegt

schon in der unparteiischen Ausgleichung dieser beiden Richtungen der

Amksthäkigkeltkeine kleine Schwierigkeit-für den anuirenten. Auch
auf den stärkstenCharakter muß die fortwährende Beschäftigungmik

Verbrechern, deren Ausfliichte der anuirent zu entkriisten hat, allmäh-

lig einige Wirkung ausüben; und so wird derselbeallmähligimmer ge-

neigter werden, wo nicht die schlagendstenBeweise ihm entgegentreten,

eher an Schuld als an Unschuldzu glauben. Erz ist zu natürlich,daß
der anuirent gewissermaßeneinen Ehrenpunkt darin setzt, den Jn-

kulpaten zu übel-führen,da es leicht einenSchatten auf seine«Geschick-

lichkeir werfen kann, wenn ihm diese Ueberführunghäufig mißlingt.

Durch Zeugen oder eigenes Geständnißsoll nun der Beweis der Schuld
oder Unschuldhauptsächlichgeführtwerden. Die Auesagen des Ange-
schuldigtenund der Zeugen diktirt der anuirent zu Protokoll. Natür-

lich kann hiebei die oft Verwirrte und ungrammatische Ausdrucksweise
der Vernommenen Nicht beibehaltenwerden, auch wird Dasienige, was

der anuirent für unerheblich halt, nur auf ausdrückliches"Verlangen

nachgetragenz so kann man diese Protokolle in der That vstitmr für

eine Art von Uebersetzung der eigentlichenAussagen erklären. Die

Macht aber, die beidiesen Uebersetzungendem anuirenten gegebenist, .

erscheint um so größer,wenn man bedenkt, daß bei den Ver-hörenmei-

stens nur noch ein Protokollführerzugegen, und dieserweder durch theo-
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retifche Kenntnissenoch.durch Erfahrung befähigtist, nöthigenfallsdas

Interesse des Angeschuldigtengegen den geübterenanuirenten zu ver-

treten. — Außerdem hat bei diesem geheimen Verfahren der Jn-
quirent selbst durchaus nicht die Mittel in Händen,auf das Gefühl der

Zeugen zur Aussage der Wahrheit in dem Maße zu wirken wie bei

einer öffentlichen Prozedur. Der Eid wird oft Mehren zugleich
stückweisevom anuirenten vorgesagt, und dann von ihnen nachgespro-
chenz diese Ceremonie hat so wenig Ergreifendes,daß gewiß sehr selten
Jemand, der nicht auch ohne sie die Wahrheit gesagthätte, sich dadurch
zur Aussage derselben wird bewegen lassen. So führt der anuirent
die Untersuchung fort, bis alle erheblichenUmständederselben möglichst
klar beleuchtet sind, und nun gehen die Akten zum Spruche an das be-

treffende Gericht.
Dieses kennt den Angeschuldigtennur aus den vom anuirenten

aufgenommenenAkten? aus eigener Anschauungweiß es eben so wenig
vom Jnkulpaten als von den Zeugen. Abgesehendavon, daß der Jn-

quirent bei Abfassung undMiederschreibungder Aussagen von der Spruch-
behbrde gar nicht kontrollirt werden kann, bleibt dieserbesondersjede

genauere Erwägungder Individualität des Angeschuldigten total un-

möglich. Daß aber bei genauerer Kenntnißdieser Individualität das

Urtheil über die moralische Schuld sich oft vielleichtanders gestalten
würde, als ohne dieselbe,ist kaum zu bezweifeln. Von der ganzen

Persönlichkeitdes Jnkulpaten und« der Zeugen, von ihrem Benehmen,
ihrer Sprache, ihrer Bildung, kann der anuirent selbst beim besten
Willen in den Akten kein klares Bild entwerfen, das Gericht also keine

deutlicheVorstellung haben: muß nicht ohne dieseKenntniBdas Urtheil
des Richters oft ein mangelhaftes bleiben? Das Landrechthat bei Be-

stimmung des Strafmaßes dem Richter oft einen Spielraum von

6l Monaten bis zu 2 Jahren, von 4 bis zu 8 Jahren, von einem bis

zu 6 Jahren Gefängniß gelassenz scheint es nicht unumgänglichnoth-

wendig, daß der Richter die kleinsten Abstufungen der Bildung, der

Verstandeskräfte,decGemiäthsart und danach der moralischen Schuld
des Verbrechers aus eigener Wahrnehmung kenne, um das passende
Maß der Strafe finden zu können? Von diesem Allen weiß er aber

aus eigener Ueberzeugunggar nichts; er hat den Verbrechernicht gefe-

hM, Nicht sprechengehört, er hat keine andere Richtschnur als die Ak-

ten, welche der anuirent dem Protokollführerin die Feder diktirtel —

.

.
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S o wird der Verbrecher im anuisitionsprozesse verurtheixtz erleidet ek

eine öffentlicheStrafe, so fühlt die Menge eher Mitleid als Abscheu,
denn eine kurze Anzeigedes begangenenVerbrechens reicht nicht hin-
den nothwendigen Zusammenhangdes verübten Unrechts und der ek-

kannten Strafe dem Volke zur klaren Erkenntnißzu bringen.
Der Anklageprozeßist schon bei seiner Einleitung von dem

anuisitionsverfahren völlig verschieden. Hier tritt nicht der Unter-

suchungsrichter, sondern eine eigene hiezu eingesehte öffentlicheBehörde
als Anklage-eauf. Dieser öffentlicheAnklager sucht zu erweisen, daß
und von wem ein Verbrechenbegangensei. Der Untersuchungsrichter
befindet sich hier also nicht in der schwierigen Lage, zugleich Anklager
und Vertheidiger des Inkulpaten sein zu sollen. Aus diesen Verhand-
lungen erkennt nun ein Civilgericht, ob überhaupthinreichendeGründe

vorhanden seien, die Untersuchung sortzusührenzund erst wenn dies ent-

schieden ist, wird ein weiteres Kriminalverfahrenbetrieben. So ist jede

möglicheGarantie gegeben, daß kein offenbar Unschuldigereiner Krum-

naluntersuchung ausgesetzt werde. — Nun werden Zeugen und Beweise
fük Schurd und Unschuld dem Richter vor-geführtund in Gegenwart
des Jnkulpaten und seines Vertheidigers vernommen. Hier kann der

Richter aus eigener Ueberzeugung urtheilen, hier kann er auf die

kleinsten Verschiedenheitenim«Benehmen, Charakter und Fähigkeiten

Rücksichtnehmen! hier darf er die Zeugen nicht zählen, sondern kann

die verschiedenenAussagen auf Grund ihrer Glaubwürdigkeitgegen ein-
ander abwiigem Hier denke man sich nun noch den mächtigenHe-

«

bel der Oeffentlichkeiti Jn ihr liegt die stärkste Bärgschaft fiik

Pflichttreue, Unparteilichkeit und Humanitiit des Richters.
Hundertevon Zuschauernbeobachten ihn mit gespannterAufmerksamkeit,
und Hunderte würden bei der geringstenWillkür oder Härte von seiner
Seite Unwillen und Geringschätzungin allen Kreisen gegen ihn verbrei-

ten. So sieht der Richter nicht mehr bloßePapiere und Zahlen vor

sich, aus denen er wie durch eine Art von RechnemErempelsein Ur-

theil bildet, sondern er sieht Mitmenschen, deren Wohl und Wehe in

seiner Hand liegt, und theilnehmendeZuschauer,welchenach allgemeinen

moralischenPrinzipien sein Verfahren zu beurtheilen wissen. —

Welch«ein mächtigerSporn für die Thätigkektdes Vertheidi-
gere liegt nicht auch in der OeffentlichkeitlEr weiß,daßer als eifrigee
Kämpferfiir die Sache der Unschulddie AchtungseinerMitblirger sich

5
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erwerben muß, währenddas geheime Verfahren noch oft genug die

Menge zu den härtestenund unverdientesten Urtheilenüber die Adve-
katen veranlaßt: Die Oeffentlichkeit wirkt aber auch unwiderstehliclkauf
die Zeugen. Eine eiserne Stirn gehörtdazu, einen Meineid zu schwö-

ren, währendhundert Augen aus den Schwörendengerichtet sind. . Der

Zeugeneid wird hier eine Feierlithkeit,die auch auf das VerstocktesteGe-

müth noch wirken kann. So sieht das Publikum den Gang der Ver-

handlungen, es weißalso auch die darauf erkannten Strafen sich hin-

länglichzu erklären. Dieser Umstand muß gewißaus das Rechtsgefiihl
der Menge die heilsamsten Wirkungen ausüben. Man hat jun-eilen

behauptet, es fei«zu hart, den Jnkulpaten den Blicken des ganzen

Publikums auszusetzenz allein gerade die öffentlicheAnerkennung der

Unschuld, die Gegenwarttheilnehmender Mitbiirger können allein einem

unschuldig Angeklagte-Jvolle Genugthuung für die kranker-den Zweifel
an seiner Unschuld gewähren- übscheuptOeffentlichkeit— sei es

durch unmittelbare Anschauung-sei es durch freie der-Presse —-

alleinim Stande ist, dem Volke die lebendigeUeberzeugnngzu geben,
daß die Behördennur zu seinem Besten thcitig sind, so vermag auch

sie allein, demselben volles Vertrauen zu der Justiz einzuslößenz
Diese Kraft der Oeffentlichkeit ist ein Vorzug, der schonallein manchen
möglichenoder wirklichen Fehler aufwiegen würde; denn Mißtraaenin

die Rechtssprechung machtwahre Liebe zu den Gesetzen unmöglich.
Dies haben auch die Völker- üderall richtig erkannt, denn wo nur ein-

mal Mündlichkeitund Oeffentlichkeiteingeführtist, da hat man später

niemals gefragt, woher dieseswohlthätigeInstitut stamme, sondern man

hatliebevoll an ihm gehalten, wie an: einer Grundfeste bürgerlicherOrd-

nung und Freiheit. England, Nordamerika, Frankreich, die Schweiz,
die Rheinlande, ja selbst die italienischenStaaten haben sich sär Münd-

lichkeitund Oeffentlichkeiterklärt, nie ist von dorther eine seindselige
Stimme aus dem Volke gegen sie laut geworden-, der geheime anui-
sitioneprozeßwird dagegen fast äberall angefochten, wo er noch besteht,
und seine Vertheidigerverlieren täglichmehr an Terrain.

-Großes läßt fich-in nächsterZukunft fiir die Gesetzgebungunseres
Vaterlandes hoffen. Unser erhabener Monarch selbst soll sich wiederho-
lenelichzßhk günstig für Mündiichreitund Oeffentliche-itgeäußertha-
bclli zwei Sterne erster Größe strahlen jelzt am juristischebHimmel
Preußen- Dbeoris und Praxis sind bei uns auf-e Würdigstevertreten
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Wo solcheKräftein Thritigkeitsind, darf man mit Recht sichdek Hoff-
Mmg hingeben,recht bald Veränderungenin der Rechtspflegezu ekiebm,
die vom ganzen Volke mit dem dankbarstenEnthusiasmus werden auf-
genommen werdens — —

(KönigedergekZeitung 1842 No. nd. n. 100.)

7. Der Advokaeenstand.

Die häufig besprocheneFrage über Mündiichkeit und Oef-
fentlichkeit des Prozeßverfahrenshat es meistentheilsmit den For-
men zu- thun gehabt, und wrrmgteich nicht in Abrede zu stellen ist, daß
eben in den festgestelltenNormen des Rechtsgangesein Theil der Bürg-
schaft für die Sicherheit der Personen und des Eigenthums liegt, so
darf auf der anderen Seite nicht übersehenwerden, daß der sprech-mie-
mus des Verfahrens nur ein äußerlich-erists Deßhalbkann er leicht
ein geisttödtender werden, und ist es hin und wieder schongewor-

den. Die Lebeueföhigieitjeder Institution aber hängt von denen ab,
die vskziigrerhzn ihrer Ausbildung mitzuwirken berufen sind. In allm

Achtehändembewegensich die Interessen der Parteien unter den-Au-

gen und der Mitwirkung der richterlichen Beamten. Es ist nicht

zu loben, und hat sich häufig als-unzweckmäßigbewiesen, wenn der

Richter von seinem objektiven Standpunkte herabgezogen wird in das

Gedrängeder kollidirenden Interessen der streitenden Theile. Leider trifft
dieserVorwurf das von dem« besten Willen beseeite Prinzip unseres al-

ten Prozeßverfahrensin mehr ais einer Art. Statt über den Par-
teien zu stehen-versetzt der Wille des Gesetzgebersden Richter mitten

unter dieselben. Er soll überall das Rechte und Wahre finden-, und

größtentheilsselbst Mittel und Wege angeben, wie jenes zu finden.
Von dem Gesetze mit ziemlich unbeschränkrerVollmacht zu diesem fe-

denfalls lübtichenZweckeausgestattet, liegt es in der menschlichenNatur

daß er jede Einmischungeines Dritten zurückzuweisenbestrebtseinmuß

die seiner Absichtnach ihm Hemmnissein den einmal eingeschlageneli
«

Weg legen ann. Vdlligs konsequentging daher die fIschM Gesetzge-
bng davon aus, daß der Richter unmittelbar mit den Parteien und

nuk mit diesen-—zu verhandeln habe." Vorn-Staate angestellteVertreter
— Assistenzräthe —- sollten ihn in seinem edeln Streben unter-

stützen.Jndeß das Experimentverunglückte—wir sagennicht zu viel —

5ii
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fqst gänzlich.Nur selten konnte der Richter bei aller Pflichttreue und

Gewissenhaftigkeitsich das Vertrauen der Parteien in dem Maaßeek-

rverben, als es ihm zur vollen Erreichung seines Zweckesnöthig«rvar.

Noch weniger Zutrauen schenktendie Recht suchendenParteien den vorn

Staate bestelltenAssistenzriithen,da diese sich ihrer Angelegenheitennur

mit allgemeinem amtlichen, nicht mit dem speziellpersönlichenInteresse

annahmen. Man war deßhalbgezwungen, zu einer Institution zurück-

zukehren, die man gänzlichzu beseitigenbemühtgewesenwar. Das

Interesse der Parteien erforderte eine gründlichereVertretung derselben,
als durch sie selbst. Man bildete daher, obwol mit sichtbaremWider-

streben, von neuern den Advokatenstand, und beschränkteihn durch
alle nur möglicheKontrollen und Vorsichtsmaßregelngenügend,um die

Befürchtung,welchedie Entfernungdieses Standes veranlaßthatte, zu

beseitigen.
Je mehr man nun in neuerer Zeit erkannt hat ,« daß ohne fest

vorgeschriebeneNormen des Verfahrens der willkürlichenBehandlung des

Rechtsgangee nicht vorgebeugtwerden kann, um so bedeutend-r wird der

Einfluß der Advokatem Sie »sind,sofern ihre Stellung richtig festge-
halten wird, berufen, zur Fortbildung des Rechtes in eben dem

Maaße mitzuwirken, wie die Beamten, und befähigt,den todten For-

men ein- reges zur Fortbildung nöthigesLeben zu verleihen.
Deßhalb hat sich auch in neuerer Zeit die Gesetzgebungunter

anderen mit der Frage beschäftigt: -

.

wie ein tüchtiger das Wohl der Parteien befördernder
und das Interesse des Staates sichernder Ade-eratm-

stand zu bilden sei?,-- « .

Es sind hierüberhöherenOrtes die Gutachten der Gerichtshöse, und

von diesen die Ansichtender Interessenten selbsterfordert. .

Zu allen Zeiten hat man, besonders in unserem Vaterlande,die

Advokaten als den Stand der geborenen Opposition gegen die

Bethden betrachtet. Mißtrauenerzeugt mindestens kein Vertrauen.

Soll ersteresaufhören, und die künftigeStellung der Advokaten auch

nach außen eine befriedigendesein, so muß Alles entfernt werden, was

nur dazu geeignet ist, eine solcheOpposition, auch wo sie nicht ist- ins

Leben zu rufen. Es muß daher Alles vermieden werden, was der Er-

haltung und Fortbildung der inneren Moralität hemmend entgegentritt,

und diesesist nur zu erlangen, wenn detn Advokaten seine ost schwie-v

.-x.-.
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rige Berufsthlitigteitals eine ehrenvolle erfcheiur. Ek darf mithin

nicht zu dem Glaubenlveranlaßtwerden, daß der Staat ihn km

Betreff seiner-Ehre anderen Unterthanen nachfetze. Hier-
unkek verstehenwir aber nicht die äußerlich hervortretenden Ehrenbes
zeugxmgew mit denen der Landesherr Verdienste anerkennt und begna-
digt. Wir sprechenvielmehr von der Ehre, die aus dem Anerkennt-

nisseder gewissenhaftenErfüllung der-Berufspflichtenentspringt. Diese
aber ist unt-erträglichmit den gesetzlichenVorschriften,welchedie Abdo-

katen des Bei-trauend ihrer Mitbürger und der Regierunggleich un-

wükdigerscheinenlassen. — Dahin gehörtdie ausgesprocheneUnfähig-
keit, zu Landtagsdeputirten und zu Vorstehern und· Pro-

tokollführern der« Staidtverordnetien-Versammlung er-

wählt zu werden, selbst wenn«sie die sonstigen Bedingungen der

Wählbarkeitersiillen.·Zu dergleichenEhreniimternerwählt dass-Vertrauen

den Mitblirger. Es ist eine fchmerzhafteund nicht-zu rechtfertigendeEr-

niedrigung, wenn der Staat im Voraus, ohne-Unterschiedder Per-

son und ohne Prüfungder Qualifikation, bekundet, daß den Advokaten

in« Preußen eins-solchesVertrauen nicht gewährt werden« dürfe, obwol

mit dem Augenblickder Niederlegung ihres Amte- jedes Hindernis ge-

hoben ist. Eine solchesAchtserkliirung ermangelt aber ersichtlichjedes
haltbaren Grundes. Die Geschichtesprichtnicht für eine solcheAnn-

schließueig,vielmehr zeigt uns das BeispielderjenigenLänder,auf welche
wir nur zu oft hingewiesenwerden, daß mindestensdie Advokaten dort,

wo man ihnen die Bahn, in welchedas Vertrauen der Mitbürger be-.

ruft, nicht verschließt,ihren Beruf gewissenhafterfüllen, ohne der Re-

gierung nachtheiligee zu sein, als andere- Stände.
’

Wir zweifeln nicht, daß auch in unserm Vaterlande das ehren-
volle Vertrauen der Mitbürger manchen Advokaten zum Vertreter der

öffentlichenInteressen erwählenwürde- Der Wunsch, jenes gesetzliche-
Hindernißder Unfähigkeitaufgehoben zu sehen, erscheint deßhalbwffem
bar den Forderungen der Gerechtigkeitentfprechendxund man darf deß-

halb mit Vertrauen feiner Gewährungentgegensehen.
’

(KönigsbergerZeitung 1842. No. 102.)«

s. Oeffentlichkeits und Mündiirhkeit im StrtafVUsfahrew

So hiiusig in diesen Blättern die Frage über die Oeffentlichkeit
und Mündlichkeitdes Verfahrens in Strafsachen schon angeregt worden«

. X
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so sehr es überflüßigscheinenkönnte,darauf wiederholtzurückzukommen,«
so kann dies Thema doch nicht oft genug berührt werden, vorzüglich
weil die Frage über die Einführungeines. in seinem Grundprinzipe von

dem früherenabweichendenRechtsgangeszu den Lebensf ra gen unserer

bürgerlichenExistenz gehört; sodann aber weil eine«vblligerschöpfende
Besprechungdieses Gegenstandesin Tagesschriftenniemals mbglichist.
Vielmehr muß hiebei eine nothwendige Beschränkungeintreten. Nur

einzelne Seiten dieser oder jener Einrichtung bleiben zu desprechen,"nur
einzelne Vortheileoder Nachtheile, Gebrechen oder Vorzügeanzudeuten.
Zu leugnen steht nicht, daß in Beziehungauf die Zweckmäßigkeiterhöhter

Oeffentlichkeitim Allgemeinen ein wesentlicher Fortschritt stattgefunden
hatz nicht nur in der öffentlichenMeinung, d. h. in dem mehr oder

minder motioirten Bewußtseinaller Gebildeten, sondern auch in der

wissenschaftlichbegründetenUeberzeugung derjenigen,deren Beruf sie.
vorzugsweise zur Prüfung jener Frage führt« Blicken wir einen Zeit-
raum von 20 Jahren zurück-.Damals hatte eine lbestimmteVeranlas-
sung, der Fonksche Prozeß, die Meinungen scharf einander gegenüber

gestellt. Sie hatten sich zu Parteien gestaltet, und der Oeffentlichkeie
und Mündlichkeitauch nur entfernt das Wort reden galt für einen Akt

unpatriotischerGesinnung. Dadurch gewann jener, überdies an sich be-

deutende Rechtsfall ein«erhöhtesInteresse. Man erwartete damals be-

stimmte Erklärungen der bei, der Gesetzgebungmitwirkenden Behörden
über die Aufhebung oder wes-macheModifikationdes chemischenStraf-·
verfahrene. Sie erfolgte nicht, und wenn man hin und wieder einzelne

Versuche machte, durch allmähligeEntziehungeinzelnerGegenständedie

Wirksamkeit der öffentlichenGerichtspflegezu schwächen,so sind diese
Anfechtungen durch neuere allerhüchsteBefehle auf das. entschiedenste
vernichtet worden. Durchaus verschiedenstellt sich die Sache gegen-

wärtig. Die berührte Frage hat aufgehörtein Kampf der Gesin-
nunges zu sein; sie ist fortan ein Streit der Ansichten. Jede
Stimme dafür oder dagegen kann sich nunmehr mit voller Offenheit
geltend machenz sie hat keine Verdachtigungmehr zu befürchtenund

ebenhierin liegt dasjenige, was wir als einen wesentlichenFortschritt
zu bezeichnenkeinen Anstand nehmen.

Häufig ist den Anhängern der Oeffentlichkeitder Vorwurf ge-

macht worden, daß ihr Hauptargument sich auf die vorgesaßteMeinung
gründe: die zur Ausübung des richterlichenAmtes berufenen Beamten

.-«:«
Jä«
Les-d
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verwalteten dasselbenicht mit der ererderlichenUnparteilichkeitund Ge-

wissenhaftigkeit.Wenn wir uns für die Oeffentlichkeieerklären, so

haben wjk diesen Vorwurf sofort zurückzuweisen.Daß das »geheime

schriftlicheVerfahren-«nicht schlimmereFrüchtegetragen hat, verdanken

wir »der vorwaltenden Bildung- und der hohen Rechtlichkeitder Beam-

ten, ein Geständniß,welches wir im Gefühle reinster Vaterlandsliede

gern und offen ablegen. Damit ist jedoch die Frage selbst, die nur

vom objektiven Standpunkte gehörig zu beantworten steht, nicht ent-

schieden. Man muß, wenn man die guten oder schlechtenEigenschaften
einer Einrichtung prüft, von Persönlichkeitendurchaus abstrahiren, und

die nicht wahrgenommene Gefahr liefert noch keine Bärgschaftdafür,

daß sie nicht in der That vorhanden sein könne!

Zunächst haben wir zwei Gegenstände,welche man leicht vermengt,
von einander zu sondern, nämlich: die Oeffentlichkeitund Mündlichreit
von der Institution der Geschwornengerichte.Erstere sind freilich die

Bedingungen des letzteren, aber letzteres noch nicht die nothwendigeFolge
der ersteren. Ohne Oeffentlichkeit und Mündlichkeitsind Geschwornen-

gerichte undenkdarz wol Aber bleibt die Mdglichkeitioffemdaßrichterliche
Beamte ——-- königlicheDiener — das Recht nach "lidrgängige«m-öffent-

lichen und mündlichenVerfahrenszu finden, angewiesenwerdem —- Wir

haben deßhalbflir den ferneren Verfolg und zum Verständnissedieses
- Artikels zwei entschiedeneErklärungenvdrauszuschickenzeinmal, daß wir

für die entgegengesetztenVerfahrungsweisen Richter von gleicher Fähig-
keit und Treue voraussehen, und zweitens, daß wir die Frage über

die Geschwornengerichtefür jetzt nicht berühren. «

,

»

Als einen der wesentlichsten Unterschiededer in's Streit defangenen

Ansichten heben wir zunächstden wichtigsten Akt, den der Anklage»

heraus. Die anuisitionsinarime legt auf dieselbewenig Gewicht. Von

Amtswegen einschreitendhat der Richter die gesetzlicheMacht, Von bloßen

Voruntersuchungen sofort zur Untersuchunggegen eine bestimmte Person

vorzuschreiten. Er kann den Angeklagtenin den Anklagezustandversetzen,
ohne daß dieser auch nur die entferntesteAhnung davon hat-. Es sind

Fälle vorgekommen und können aktenmäßignachgewiesenwerden« daß

Personen als Zeugen verhdrt und vereidige sich bald nachher als die

eigentlichSchuldigenin die Untersuchungselbstverwieteltfanden, ohne

daß dieser«Uedergangvon der Stellung-eines Zeugenzu der eines An-

geklagten zu ihrem Bewußtseingelangte. Dabei ist ausdrücklichzu be-«
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vorworten, daßder untersuchendeRichter mit VölligerGewissenhaftigkeit
und Amtstreue zu Werke gegangen und jene Umwandlung fast ohne
seine eigene klare Erkenntnißyeingetretenwar. Eine solcheMöglichkeit
aber kann sich nur aus dem Systeme des geheimen Verfahrens entwis-

keln und wurzelt tief in demselben. Anders der Anklageprozeß.Er

unterscheidetzwei wesentlicheTheile des Verfahrens und trennt die gene-

relle Nachforschung von der speziellenUntersuchung. Die auf den Ve-

schlußeines GerichtshofesgegründeteAnklage,die Anklageakte, ist
das spezifischeKennzeichendes Eintritts des gegen den Angeschuldigten
eröffnetenVerfahrens. Sie enthältdie einzelnen, dem Angeklagtenzur

Last gelegten Thatsachenz sie bezeichnetdas Verbrechen. Sie erkliirt ihm
im eigentlichen Sinne den Krieg und fordert ihn auf, sich in den Ver-

theidigungszustand zu sehen. Die preußischeKriminalordnung—- von

den humansten Gesinnungenausgehend, den Fortschritt gegen frühere
Sünden der Rechtspflegedarlegend — hat sich von der Nothwendigkeit
dieser bestimmten Stadien nicht Ebers-engenkönnen. Sie weiß von kei-

ner speziellenAnklage UND E ist keine Vorschrift ki- ihs enthalten, welche
den Richter nöthigte, dem Angefchuldigtenden Grund seiner Verneh-
mung oder gar feiner Verhaftung mitzutheilen. Wir glauben nicht,

daßdies mit dem Prinzipe der Gerechtigkeitim Einklangsteht. Wo
der Staat als Partei auftritt«als Ankliiger, sollte er seinInteresse nur

inmer bestimmter Grenzen wahrnehmen, nicht aber diese Grenzen
theils unbestimmt lassen, theils sie der bloßenAnsicht der Richter an-

heimgeben. Man wende nicht ein, daß die Erhebung einer besonderen

Anklage mit der Frage über die Oeffentlichkeitin keiner Verbindung
stehe, und sie —- sofern sie nothwendig oder wünschenswerthsei — sich
auch mit dem bisherigen Verfahren Vereinigen lasse. Dies würde ein

gänzlicherFehlgriff sein. Die Anklageaktekonstituirt einen Anklilger,
eine bestimmte Partei, welche dem Angeklagtengegenübertritt.Sie ver-

- langt ein Organ, welches die Anklageausspricht, und sich als den Be-

theiligten darstellt. Sie vernichtet einen Hauptgrundsalz der anuisi-
tionsmarime, mit dessenAufgebung der größteTheil der Vorschriften
der Kriminalordnungdahinsinkt. — Jst hienachdie bestimmte Festhal-
tung der Anklageeine-Forderung der Gerechtigkeitfür den Angeklagtem

. sv ist sie es auch ebenso für den Staat. Wir meinen, daß bei der

Willkür, mit welchermöglicherweiseein Richter einzelneHandlungen der

Untersuchungunterwerfen kann, es auch in feiner Macht steht, bei be-
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sonderen Motiven, verbrecherischeHandlungen zu ten-okin sofern die-

selben nur nicht zu großes Aufsehengemacht haben DieseMöglichkeit
ist ihm genommen, sobald eine andere, lediglichzum Zwecke der Anklage
konstitulrteBehörde ihn zur Verfolgungeiner bestimmtenAngelegenheit
ausserdert. Wer eine genaue Kenntniß vom Stande der Patrimonial-

gerichtsbarkeithat und nicht gerade mit Bülow-Cummerow für deren

Vortrefflichkeitschwärme,wer. es weiß,wie hin und wieder Gutsherren,
aus Furcht vor bedeutendem Kostenaufwande,Verbrechen zu verdecken

und zu verheimlichenstreben, wird gestehenmüssen,daß jene Möglich-
keiten, Gesetzesübertretungenungeahndet zu lassen, sich bisweilen auf
das Gebiet der Wirklichkeitverirrt haben.

Jm Interesse des Angeklagten wie des Staates ist offenbar die-

jenige Form des Verfahrens die wänschenswertheste,welche die meisten
Rechte gewährt, indem sie die meisten schlrmt, daher verdient die

Mündlichkeit und Oeffentlichkeit den Vorzug schon aus dem

einzigen Grunde, weil sie das Vertrauen der Bürger zur Staatsgewalt
wesentlichvermehrt, und eben dadurch zur öffentlichenWohlfahrt das

meiste beitröigt. Je gleichmäßig-Nje öffentlicherder Kampf zwischender

Staatsgewalt und dem Angeklagte-iausgefochten wird, um so sicherer
ist das allgemeine Urtheil über die Gerechtigkeitdes Urtelsspruches,um

so größerdie Beruhigung, die jeder Bürger in dem Verkehremit den

Gerichtshöfendes Landes findet. Oder sollte es eine unmotivirte eigen-
willige Hartnäckigkeitsein, welcheProvinzen des öffentlichenVerfahrens
an dasselbefesselt? Sollte nicht vielmehr von Seiten der Gesetzgebung
Alles aufgeboten werden, um die Bürger mit den Institutionen des

Staates bekannt zu machen und dadurch die Liebe zum Vaterlande zu

fördernund zu befestigen? Die offensteGewährungder Gerechtigkeit
aber gehörteben zu den Institutionen, welche diese Wirkung mit sich
führen. Je mehr sich die Uebetzeugungfestsetzt, daß jede Parteilichkeit
und Unregelmäßigkeitvon dem Verfahren der richterlichenBehörden
ausgeschlossenbleiben muß , um so geringer dQ Furcht, um so größer
die Liebe. Wir wissen, daß es nicht an Fehlernin dem von uns be-

vorzugten Verfahrenfehlt, wir sind auch davon überzeugt,daß die be-

sten Einrichtungen dem Mißbraucheunterliegen können; wir glauben an

die Unparteilichkeitund Gerechtigkeitunserer Gerichtshöfe—- aber wie«

glauben auch an die größere objektive Garantie, welchedie Oef-

sentlichkeitund Mündlichkeitdarbietet, und sinden dieseGarantie in



dein Umstande, baß bei dieser allen Theilen, dem Antliiger wie dem

Angeklagten, vil lli g gleichesGehör gegönntwird. — Diese Betrach-
tung führt uns auf einen zweiten, nicht minder wesentlichenPunkt,
welchermit der-Anklage auf das Genaueste zusammenhängt,auf d

der Vertheidigung.
-

.

Wer sich vertheidigensoll, muß den Eingriff kennen. Wem dieser

verborgen ist, der kann durch Ueberraschungbesiegt werden, aber nicht
sich vertheidigen. Die verdeckten heimlichen Angriffe gehören-demGe-

biete der Sicherheitspolizeian. Diese ist in ihrer Funktion, wenn sie
überrascht,aufhebt und keine Vertheidigung gestattet. Der Würde des

Richtersmuß jedes nicht gleichmäßige Verfahren fremd sein. Beide

Theile anzuhören ist die Grundlage seiner Pflicht. Sehen wir von

dem erkennenden Richter ab und nur auf den Untersuchungsrichterund

fragen uns: ob er beide Theile anhört, so sind-wir um die Antwort

verlegen- Er hört den Anklager nicht, denn er ist es selbst, oder er

hört ihn nur, sofern »sich-selbst thd Ebenso hört er den Ange-
klagten bald als Nichter, bald als Anklager. In letzt-e- Beziehung steht
er ihm als Partei gegenüber-,und es ist natürlich, daß er sichsträubt,
eine einmal gefaßteUeberzengungfahren zu lassen. So weit er also

»

den Angeklagtenals Ankliigerhört, so weit ist er ihm ungünstig; so
weit als Richter —- ist er unbetheiligt. Wir glauben nicht, daß«irgend
ein Mensch mit dem redlichstenWillen und den ausgezeichnetstenFähig-
keiten im Stande sei, beide Funktionen dergestaltvon einander zu tren-

nen, daß nicht eine der anderen unbewußtEintrag thiite, wir können

uan nicht überzeugen,daßdie Vorschrift unserer Kriminalordnung, welche

dem Richter gleicheSorgfalt fiir die Schuld und für die Unschulddes

Angeklagten auferlegt, menschlich aussähe-barsei·— Der Angeklagte
sieht in dem Untersuchungsrichter seinen Feind, und kein Gesetz wird

ihn je eines bessernbelehren. Er setzt mithin voraus, daß seine Anga-
ben nur durch die Vermittelung seines Feindes zur Kenntniß des er-

kennenden Richter-s — Onn dieser ein anderer ist —-—« gelangenz er ist
in vielen Fällen unfähig, die von dem Untersuchnngsrichterausgesetzten
Protokolle zu kontrolliren,oft zu verstehen. Er ist ohne Beistand, ohne

Berathungz denn die Gegenwart des Vertheidigere bei den Zeugenden
hörenund den Vernehmungen des Angeschuldigten, wie die Kein-knal-

ordnung sie gestattet, kann nach den Umständennicht mehr als eine

tödtende Form sein. Zuletzt konzentrirt sich also das ganze Moment

.«e.zse.---s—«.-
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der Vertheidiguugauf die Einreichungeiner Schrift.«—- Gesetztnun,

diese Schrift entspeächein der That allen denkbaren Erfordernissemso

entstehtwiederum die Frage, ob und wie-weit—der erkennende Richter
davon Kenntnißerhält. Von den«Mitgliedern eines Richterkollegiums
liest Eines-,lesen mitunter Zwei die oft voluminösenAtten. Durch sie
erfährstdas Kollegiumden Inhalt derselben. Nur sie kennen den der

Vertheidkgungsschrift.Wieviel sie davon dem Kollegiummittheilen wol-

len, liegt —- denn Vorschriftenkann es darüber nicht geben-—in ihrem
Ermessen,und nur zu häufigerscheintder subjektivenMeinung des Re-

ferenten ein«Defensionsmoment so verwerflich, daß et mit dessenVor-

trage die übrigen Richter nicht einmalxbeliistigenmag. Die Sicherheit,
«

daß die«Vertheidigungiibeehaupt gelesen werde, liegt nur in der amt-

lichen Treue des Referenten; und-· letztere gewährt mindestens dem An-

geklagten, weil er sich mit dem Staate im Kriegszustande besindet, keine

faktische Gewißheit.— Wir könnten dieses—Bild weiter ausmalenz je-

doch beschränkenloir uns auf diesewenigen Züge, Um darzustellslhdaß

die Sicherheit der Rechtspflege inStrafsachen durch Oef-
fentlichkeir und Mündlichkeit nur gewinnen kann, und ge-
ben uns mit Freuden der festen Ueberzeugunghin, baß die stets bewie-

sene FürsorgeSr. Majestiit für die Handhabung der Gerechtigkeitden

Behördendie sorgfältigstePrüfung der Frage: wie weit wir uns jener

Institution zu erfreuen haben werden, zur unabweislichstenPflicht
machen wird.

·

cKönigsbergerZeitung 1842. No. 104. u. 105.)
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V. PerntifchtesL·
I. Staatsverwaltun .

In den letzten zwei Jahren hat Preußenspolitische Volksbil-

dung grdßereFortschritte gemacht, als in den zwei vorhergehendenJahr-

zehnten. Bedarf es hiefür noch eines Beleges, so erwäge man die

Aufnahme, welche der Bülow-CummerowschenSchrift: Preußen, seine

Verfassung ec. zu«Theilgeworden. »Ein die Staatsverwaltung so frei-

mtithig beleuchtendesBuch wie das vorliegende, wäre noch vor wenigen

Jahren non der Censur unterdrückt oder — wenn einausländischerVer-

leger sich des verbannten Manuskripts «angenomrnenhätte -—— von den

preußischenBehörden verboten, von demPublikurn wenig gelesen,noch -

kagsk beachte-t,und der Verfasser selbst ohnfehlbar wegen frechen un-

ehrerbietigenTadels der bestehendenRegierung vor Gericht gestellt wor-

den. Wie anders jetzt! Unter Berliner Censur erschienenist die erste

Anklagedieser Schrift in Jqu Zeit Vskgtlsstnå alle preußischenZeitun-

gen
— sogar die sonst so vorsichtigeStaatszeitung —- hahen sich be-

eilt, sie ausführlichzu besprechen,»und der Autor darf in inländischen
— Blättern ungestraftseiner Gegnerspotten. Mag immerhin das Buch

bittern Tadel gegen die Staatsverwaltung enthalten, sein Erscheinen

selbst ist das beste Lob der Regierung. Ehre der Obrigkeit, die —-

weit entfernt sich selber.fiir unfehlbar zu halten — auch der außer-

beamtlichen Intelligenz ihr volles Recht widerfahren läßt. Als ein fak-

tischer Beweis dafür, daß das Censur-Reskript Horn 24. Dezbr. V. J.

nicht nur scheinbar eine freiere Bewegung der Presse bezweckt-,wie

Viele noch immer glauben, dürfte die Existenz der Schrift für uns

wichtiger sein als ihr Jnhalt..
Indem wir auf die Ansichten, welcheBälow-Cummerow über

Volksvertretung und ständische Verfassung äußert,späterzu-

rlickzukommengedenken, begnügenwir uns hier zwei Stellen der er-

WZTHMMSchrift, die Verwaltung betreffend, zur Bestätigung un-

seres Urtheils anzuführen. .

»So heilsam— heißt es S. 108 der genannten Schrift —- eine

gute Verwaltung jedem Reiche wird, so bedarf doch Preußenderselben
ganz besonders; nicht, weil«dieNation unruhig und schwer zu regieren

ist (si«zeigt sich sehr geduldig),sondern weil Preußen eine Stellung in

Europa eingenommen hat und erhalten muß, die es nur durch die Kon- -

sentrirung aller seiner Kräfte zu behaupten im Stande ist. Wenn man
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nun ehrlichsrägt, habenwir eine solche, so würde die Antwort leide-

sein —- neinl und ja! Ja, weil wir alles Material haben, eine solche
zu konstruiren, und noch einmal Ia! weil nicht nur die unteren, son-
dern auch manche hohe Verwaltungszweigesehr gut organisirt sind und

eben-so gut gehandhabt werden. Nein, weil wir uns dieses Materials

nicht so bedienen,wie es sein könnte, und weil eine große Lücke ent-

standen ist, die den Zusammenhang stört, und eine Verwirrung veran-

laßt, die sehr nachtheiiig auf den Gang der Geschäfteeinwirkt. Unter

Hardenbekg’s Verwaltung waren diejenigen organischen Gesetze gege-

ben, welcheohne alle Frage einen so bedeutenden und wohlthätigenEin-

fluß aus den Zustand Preußens gehabt habenr Mit seinem Abtreten

ist nichtnur ein Stillstandeingetreten- sondern ein Rückschritt Die-

jenigen, die«H«ardenberg,und was während seiner Verwaltung ge-

schehenist ,
am heftigstengetadelt haben, sind es, welche, als sie ans

Ruder kamen, durch den Kleinigkeitsgeist,den sie entwickelten,und durch
die Verwirrung, welchesie in die Geschäftegebrachthaben, das Anden-

ken an Hardenberg in M NCUM frisch schalten, sie sind es, die

dasjenige, wa- man früher an Hardenberg getadelr hatte,.der Nation

ganz vergessengemacht haben, und es giebt nur einen Ruf, der lauter

Reorganisationl«
—- —-

z,Die Ministerien sollen nach der Jdee der Central-Verwaltung
und der Bestimmung der früherenGeschäftsordnungund der Natur

der Sache den Vereinigungspunkt bilden, von welchemdie ganze Leitung
ausgeht. Sie sollen auf die Ausführungder«Gesetzeund Anordnungen
wachen, sie sollen sich in der Ueber-siehtdes Ganzen erhalten und über

die Reklamationen der Regierten, wenn diese sich durch die Verwal-

tungs-Behördenfür verletzt halten, entscheiden;sie sollen aber nie selbst
verwalten. Jth ist es zum Theil anders. Die Ministerien dehnenimmer

mehr ihren Verwaltungskreis aus und bewirken dadurch eine Störung
in dem regelmäßigenGang der Geschäfte,verlieren sich in der Masse
der Arbeiten, woraus oft Vekzsgerungenentstehen müssen; den admi-

nistrirendenBehördenwird hiedurch die zu ihrer Wirksamkeitso nöthige

Selbständigkeitmehr oder weniger entzogen. Die Regierung-n sind die

eigentlichen-Verwgktungs-Behbrden,und müssenes immer allein bleiben,
sie sind dazu- bestimmt, sie sind dazu am geeignetsten,da sie sichmitten

unter den Administrirtenbesinden,und sicham leichtesteneine Uebersicht
von der Lage der Dinge verschaffenkönnen. Die Störung, welche die

eben angeführtenVerhältnisseveranlassen,machen,daß eine gewisseUn-
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sicherheit.in den Maßregelnder Regierung eintritt, und vernichtenihr-n
Geschäftskreisoft so sehr, daß sie die wichtigen Sachen darüber zurück-

setzenmüssen,über welche diese direkt entscheiden wollen, ohne daß sie
zur eigentlichen höherenLeitung gehören. Wenn die Regierungens in

dem Kreise ihres Wirkens freiere Hand hätten, wie es in der Absicht
des Königs lag, so würden sie sich viel vollständigerausbilden, weil sie
dann sich nur an die gesetzlichenNormen zu halten hätten, und für

ihre Handlungen selbst verantwortlich warens jetzt wissensie oft weder

was sie thun sollen noch wollen. —- Nicht minder nachtheilig wirkt es

auf die würdigeStellung der Regieruugen, daß die Besetzungder un-

teren Stellen in ihren Regierungs-Bezirkennicht-mehr, wie es sonst
war, von ihnen, sondern in der Regel von Berlin erfolgt. Dies scha-
det offenbar dem Ansehen der Regierungelr. Jetzt läuft Alles nach-
Berlin, weil man glaubt, dort sei die einzige Quelle, wo Hilfe zu sin-
den sei, und VeranlaßrinrUniProMzm die-Meinung,daß es nur« dar--

auf ankomme, sich dort-M VZVOIWVVVUUSZU sichs-si- Vorhin ist auf-
merksam daraus gemacht worden, wie wichtig es sei, daßdee Verwar-

tung stark sei; dießkann sie nur sein, wenn sie die Macht hatlund
geachlet ist. Wenn nun aber das Volk wahrnimmt, wie gering der

Einfluß der Negierungen ist, wie oft die Behördenselbst in Konflikte
gerathen, so fällt der Nimbus fort, mit welchem die Verwaltung um-

geben sein sollte, und dießmuß vermieden werden«-« —
-.

—

,,Unleugb"ar erfreut- sich Preußen eines durch Fleiß und Intelli-

genz ausgezeichnetenBeamten-Personals; allein da ihre Hauptbesshnsk«

tigung im Lesen dicker Aktenstückebesteht,da sich unter hundert Gegen-
ständender nichtssagendstenArt kaum einer findet, der mit Geist be-

handelt zu werden braucht, so gehendie tüchtigstenBeamten in den-

Geschiiften unter, verlieren ihre Gesundheit, verzehren ihre Geistesgaben
und beides ohne Nutzen für den Dienst. Noch ein anderer Nachtheil
beruht darin, daß.die höchstensVerwaltungsspitzenso von den kurrenten

Geschäftenerdrückt werden-,daß«keineZeit zur Beobachtung, zum Fort-
schreiten in der Zeit übrig bleibt; daher klimmt es, daß an keine Ver-

besserunggedachtwird und werden kann, wenn sie auch noch so drin-

gend im Bedürfnisseliegen. Nur hierin liegt der Grund, daß so—Man-

ches nicht geschieht, was geschehenmüßte, und was längst beabsichtigt
ist; es fehlt zu Allem an Zeit. Wir glauben nun, hieraus den Schluß
ziehen zu müssen, daß nichts wichtiger sei, als solchesEinrichtungen zu

treffen,«durchwelche die Verwaltung wieder Herr über ihre Zeit werde,
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und in die Lagexomme, sie sruchtbringenderzu verwenden, als es ih-
jth oft mijgcskh«lst.Vielleichttritt in naher Zukunft insdiesekBezie-

«

hung eine Krisis ein- Sind wir gut unterrichtet, «sosteht auf mchkm
bedeutenden Punkten ein Geschäftsstillstand nahe bevor, und

mit Freuden wird man eine Unmöglichkeits-Erklärungverneh-

·mgn, weil in selbigereine Bürgschast der Reform liegt.«
- ·

cKiinigsberger Zeitung 1842. No. 72.)
»H»

2. Finanze«n.«,

Die vielbesprocheneSchrift von BülomCummerow hat be-

keixs mehre ihr widersprechendeMittheilungen in der Staatszeitung
hervorgerufen. Der Artikel in M 73. derselben ,,zur Beurtheilung
Von PreußensVerfassung und Verwaltung«enthält zwar-, wie schon

seine Ueberschriftandeutet, keinerollstiindigeKritik, allein erbesttebt sich

wenigstensHen. v; Bülows Angriffe gegen die preuß.Finanz-Veewal-

tung in den Augen des Publikums ausführlichzu widerlegen. —

Herr v. Bülow befin- deMsAbschnittO ,«,Ministeriumder Finanzen«

nachgewiesen, daß die Vermögensverhiiltnissedes preuß. -Smmz sich
nicht, wie man aus der Schuldentilgnng von 35,678,953 Thus.

schließenkönnte, seit 1821 um so viel Verbessert,sondern daß im Ge-.

gentheilihr iehiger Zustand sich um 50,621,050 Thlr. ungünstigerge-

staltet habe, als es bei einer zweckmäßigerenVerwendungder Staats-

kriifte hätte geschehenmüssen.Diese Behauptung nun sucht der Arti-

kel der Staatszeitung —zuentkräften. Herr v. Bülow soll »das that-

sächlichFeststehende, amtlich Anerkennte mit der eigenen Zuthat so

geschicktuntermischt haben, daß mancher Lebt das Eine vom Anderen

kaum nochunterscheiden kann.« Und nun werden die einzelnenAngaben
desselbennäherbeleuchtetz bald als völlig falsch,bald als übertriebendar-

gestellt.
um wie viel des Herrn v.«Biilow Angaben von der Wahrheit ab-

wichen, wird nirgend geliefert; obwol ein solchesVon dem Verfasser des

besprochene-IArtikeleyder dem- Publikum, wie wir spätersehen werden,
eben keine große Neigung zutraut, aus einer Mengeeinzelner Positionen

sich eine Hauptsumwe selbstherauszurechnen, wol mit Recht erwartet

werden konnte — Wer ist nun der Wahrheit näher gekommen,Hm-
v. Büxow oder der Verfasser des besprochenenArtikelse Wem ist es

gelungen, das Publikum von der Richtigkeitseiner Angaben zu über-

zeugene Wahrscheinlichkeinem von Beidenz eine gegründeteUeber-

Ein entscheidendesEndresultat, in welchemangegeben mäc»
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zeugung, eine mathematischeGewißheithierüberrann sichselbstder gebil-
detste Theil des Publikums bei der jetzigen beschrä·nktmVeröf-
fentl ichun g unserer finanziellenVerhältnisseunmöglichverschaffen.Dies

ist der Punkt, den wir unseren Leserndeutlicher vor Augen führenwollen.

Vor nicht langer Zeit ist in öffentlichenBlättern behauptet, driß
nur völlig authentische, wirklich amtliche Artikel der Staatszeitung als-

offiziellangesehen werden könnenz der betreffendeArtikel ist ganz kurz
« L. K. unterzeichnet, steht also in dieser Hinsicht gegen die Bülowsche

Schrift, die wenigstens den vollen Namen ihres Verfassers auf der

Stirn trägt, sogar in einem gewissen Nachtheile. Jst es nicht
aber ein wahrhaft ernster Uebelstand,daß selbst bei Fragen, wo es sich
um Millionen handelt, das Publikum sich nicht völligeUeberzeugung
verschaffen kann? Zum Theil sindet dieser Uebelstand selbst in dem

Artikel des Herrn L. K. Anerkennung«»Für die Regierungs-, sagt er,

,,wird sich vielleicht die Lehreentwickeln,. daß sicheine halbe Oeffent-
cichkeit—- halb,.nicht·somet- auf das Mitgetheitte selbst, als in Bezug
auf den Kreis, in welchemund für welchenes mitgetheilrwird — nicht
ferneraufrecht erhalten lasse: und lernen sollen und hoffentlichkönnen
wir ja Alle.« Die wenn auch nur theilweiseAnerkennungdieserWahr-

"

heit gerade in der Staatszeitung hat uns mit lebhaftem Vergnügen
erfüllt. Ader leider ist es nur eine theilweise. Herr L. K. will al-

lerdings den Kreisderjenigew welche authentische Mittheilungen vom

Staate empfangen, aber nicht diese Mittheilungen selbst erweitert

wissen. Daß unser StaatshaushaltskEtat auf zwei Quartseiten, und

nicht ausführlicherveröffentlichtwird, ,,wie Herr v. Bülow und der

Verfasser der bekannten vier Fragen es verlangen«, hält er für zweck-

mäßig. Und hierin weicht unsere Meinung von der seinigen völligab.

Der Zweck solcher Mittheilungen ist die Belehrung aller Staats-Ein-

wohner über Das, was zu Erhaltung des Ganzen jährlichaufzubrin-
gen und zu verwenden ist. Das Edikt vom 17. Januar 1820 ordnet

die Veröffentlichungdes Haupt-Finanz-Etats an, ,,damit Jeder-
mann von dem wahren Zustande der Finanzen vollständig unter-

richtet werde und sich überzeuge, daß nicht mehr an Abgabengeka-
dert werde, als das dringende Bedürfnißfür die innere und äußere

Sicherheit, so wie zur Erfüllung der zum wahren Vortheile und zur

Erhaltung des Staats eingegangenen Verpflichtungenunumgävglich
nöthig Macht«« Neicht das bisher Gebotene zu diesem Zwecke hin-

« Wird daraus ersichtlich, ob und in wie weit die Haupt-Finanz-Etats,

.

;..-x
»Da-k.
-
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biet bloßeVoranfchlälle füt« die-Zukunft sind- in der Wirklichkeit
haben befolgt werden’kd"nnen?Ueberall ver-mißtman das nähereDetail.

Jn;«uufekemzwei Seiten langen Budget können in der Regel mir die

Netto-Ueberschüssenach Abzugder eigentlichenRegie-- und Erhebunng-
kpsikenaufgeführtwerden. Hierüber findfIwir einig, Nur mischten wir

·

gern wissen, wie es möglichist, an's einerlsolchenNetto-Angabe zu

«ersehen,wie viel das Land und demgemäßdurchschnittlichder Einzelne
an Abgaben aufzubringen hats Müssen denn sdiesKosten der Regie und

Erhebungnichtsauchsvom Lande aufgebracht werdens Und wird sich
nicht, »wenn auch diese «im-Budgetaufgeführtwerden, die Summe,
welcheals Steuer .an dem Lande sie-stets- gainz anders ergeben als

jetzt? Diese einfache Betrachtung wirdtmw lehren, was wir von den

häufigenVergleichenzu xhalten haben-wie-viel-der Bewohner-Preußens,
wie Joielsder Franzose,derEngliindersu. s-. w.- an Steuerndurchschnitt-
lich aufzubringen habe. —-

’
"

.

«- -

Herr L. K. meint: »wenn von den dazu Berufenen ein

solcherWunsch ausgeht-schen Würde-: fo—skilnne einer näherenSpeziali-
sirung der-Einname und der Ausgaben-Te ioiederINachwenuiigder

hie-seht aus dem Budget nicht «—ersichtlichenVerswaltungskostenkein

wesentlichesHindert-ißim- Wege stehen« Wir glauben, daßJeder,"der
an den Staatslasten mittragenmuß,"auch ohne großeUnbescheidenheit
sichdazu ,,berufen«fühlenkann, eine einigermaßenersprießlicheAuskunft
über Grüße und Verwendung dieser Staatslasten sich zu erbitten.

Sollten Andere hierüberanderer Ansicht fein,f so hegen wir« das-feste
Vertrauen zu unsern Stände-D 1die man doch wol für ,,berufen«’«halten
wird, daß sie bei nächsterGelegenheitdiesem Wunsche aller Derjenigen,
die sichüberhauptfür vaterländischeAngelegenheiteninteressiren,Stimme

geben werden. —-
-

-

« Herr L. K. fürchtet ferner, ein spez·ielleree,etwa einen-Folio-
Band starkes But-get könne füriMinderuntekkichrete(der Böswilligen

zu geschweigen)zu Mißdeutungenüber die Höhe der Saatslast Anlaß .

geben. Haben wir denn noch immer nicht die Zeiten der Demagvgens
Niechereiüberstanden?Wir wissennicht, daß in Preußenin neuester
Zeit irgend:Anzeichenvon Büewilligkeitvorgekommen sindz im Gegen-
theil glaubenwir unser Volk berechtigt,die entschiedensteAnerkennung
seines treuen, loyalen Sinnes zu fordern. Allein selbstwenn solche
Böswilligesichfind-U-UUV absichtlichaus einem voluminiifenofsiziellen
Budget eine falscheDarstellungerzerpirenwollten, so würde es für die

6
«
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gut gesinnten Blätter der- Momrehie eins Leichnassein, solcheböswillige
Vorstellungen aufs schlagendstezu widerlegenx.Wbihrendjetzt gesetzMan-

cher durch »dieBülowscheScheineneinsunekfkeunchesStaunen, in eküben

Zweifei versetzt ist; sunv sichseiestdurch-die Wie-engerendes-Herrn L-.ze.

nicht-völligberuhigt gefühlthat ; würde bei speziellesecBeröjfentiichungdes

Staat»shaushaltesdurch ein unwidexregrichesRechenepempefdiebeeuhigende
Wahrheitzut allgemeinsten-Uederzeugungxgebmchtwenden-können, -—-—’

Zuletzt meint HetrzzLeK» Niemand swürde ein .vohnnwdses
Budget lesen. Allerdings würde gewiß Mancher eine deraktige trockene

Lekttire scheuenz"nlle-indiespseitungmiwürdensxdemgroßenPublikum ge-

wiß gern einen passenden Auszug liefern-, des fzwischenallzugwßem

Volumenxundsder jetzigenübertriebenenEinfchränkungdie richtige Mitte

hielte«— Die Staatszeitnng·gabedei.Etscheimngsdes CeusnråEdiiztesczn

bedenken,daß-es wol-balds·anfStoan interessanten Amssiitzen
über inländische Zustände schlm dürfte; ,man gönne doch also
uns Miit-feiges ZewgssSkeibentm dies-usw Sei-ff ein-e

sueth glichen Bud get H. -·—Jedenfallwürde ein solchesfür die-pok-
litischeBildungsder Landmgs-Depntirten,dersZeitungs- Redakteure »und

Journalisten und wol auch,noch,manches andern-lambegjerigenPatrioten

hthn Grade fördeelichseinL:Wie Deutschen besitzeneine saußetore

denklicheBescheidenheitz»F eine-«Befcheidenheit,s-die vvon fremden Nirw-

MU festen-lebend-aneekatzntpxznweikm Ziemlichspöttisch-belächel-wiedc

MEP?hat-EIN soft«sisp Pol-EtschMkäf unsere Bescheidenheit
verbietet uns, dieseunsere politischeUnveifezjznbezweiifelmsxskanuman-Eis

nns abeespwol verargen, wenn wir—den bescheidenenWunsch-hegen,«uns
die Mittel nicht vorenthaldeuzxzu.sehen,.Seellmäijgreif zu werden? —

,

.

—

"«(Kdnigsbergec-Zeitung··1»842.No« set-f

s. Ueber das Verkälsxznißzdess·»sianischsenElemente-T in

sp« , »

«

Peenßenszum deutschen.
"·

·

- DeutscheJournale haben in den neuestenMaßnahmenRnßlands
die Jdee ausgedrücktspfindenlwollen, alle slavischen Stämme z-

einem großen Slavzenreiche allmälig zu vereinigen «SOI

diesesptllnsichtgegründetloder nngeseündey socviel ist klar, daß das sus-

sischs mit erstaunenswertherKonsequenzund Energiedacan hin-

arbeitet—,»zkp»enigstensdiezahlreichenperschiedenenStämme, W bereits
dem russischmScedter Unterwegs-ensind-. its-möglichstkmsz Zeit Zu
einein- einigenGanzen umwiner jedeSpuk einer nationalenStmmni
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verschiedenheitmäglichstzschnellxzu.vernichten,; wie denn Rußlandüber-

haupt das Hund«-nichtist« in welchem man. sichiibertrieben Zeit läßt.
Und diese konsequente Richtung enthält eine. dringende Wen-mag an

alle germanischenStaaten, deren Bevölkerungmit slavischenEtemenken

gemischtist- das Verhältnißdieses Elementes zum germanischenniiher
meet-Auge zu fassen. ;

« :.
- s-

. .

Pausen hats-von den drei Großmöichten,welche zur Theilung
Polens mitwirkten«,« Dauer den geringsten Gewinn aus diesem

traurigen Ereignissegesogen. Zwar muß -es den deutschenBewohnern
unseres Baterlandes bei ihrem lebhaften Gefühlefür Gerechtigkeit,der

edelsten Eigenthismlichkeitder deutschenNation, einerseits -erfretilich·sein,

daß swir nur einen oerhiiltnißmcißiggeringen-Theil der Länder, die-jetzt
unter dem milden- Scepter-;derHohenzollernvereinigt sind,- unserer Theil-
nahme an Ereignissen«zu verdanken haben, die sich nach Begriffen des

aatüolichenVölkerrechtesschwerlichrechtfertigenlassen;andererseits-Müssen
wir es aber gerade jetzt lebhaft bedauern, daß nicht ein größererTheil
des ehemaligenPobensunstwws Weis-wund giitigenMonarchenunter-

worfen ist,»det7:dem-kflavssjhenElemente-so VieluSpielkgusz gewähren
scheint-»als die snothwendige Einheit der :Monakchie«irgend-erreiche

Schon hören wir, daß der reiche politischeAdel- des Großherzogthums«
Posen aus seiner sinstern Absperrung gegen die preußischeBeamtenweltj

allmäligheraustrittz in sozialer wie in literarischerHinsicht scheintPosen
der Mittelpunkt eines freudigenskavischenNationallebens werden zu wollen-
und dieseMöglichkeitnationaier Entwickelungist auch allein im Stande-
den polnischenBewohnern des Großherzogthumsdas Gefühl des Ithh
feins unter dem Schutzedesmcichtigen schwarzen Adlers-, das Gefühl
treuer Anhänglichkeitan ihren Monarchen und herzlicherVerbrüderung

rnit ihren deutschenMitbüsrgemeiUszkößemDie Hoffnung, unter der

AegidePreußens einerEntwickelung polnischenLebens Raum gegebenzu

sehen, fängt schon an sich unter den intelligenteren Polen zu Ver-breiten

und ihre LIMIan Post-U Und UUsMUerhabenenMonat-thenhinzuleitenz
aus diesemGesichtspunktebetrachtet, war die Bitte der Polen in Eng-
land an unsern König sein WkchkkgesZeichen der Zeit.. Doch das Ver-

halten der preußischenRegierung bei diesenBestrebungenkann immer

nur ein negatives sein; sie kann wot frühereBeschränkungenund

Hemmnissewegräumen,allein politischeRäcksichtenfür die andern Staa-

ten, welcheauch Theile des unglücklichenPolens sichangeeignet haben,
werden es ihr schwerlichgestatten, geradezu befördern;

und .-anregend
I
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bei solchenBestrebungenmitzuwirken »Hierhängtalso Vieles ad von

dem Benehmen derdeutscheanevölkerungder preußischenMonaechieden

ihr verbundenen-Polengegenüber.—
'

-

z- .

Es lassen sich hauptsächlichzwei verschiedeneWege in derse-

schichtenachweisen, auf denen erobernde Völker-. die ihnen einverleibten
Nationen mit sich zu einem Ganzen zu amalgamiren suchten. Man

strebte entweder die Unterworfenen durch mehr oder minder. gewaltfarne
Maßregelnihrer eigenen Nationalität zu berauben und· die- fremde der

Eroberer ihnen aufzuzwingenz oder-man ließ dem einverleibten Volke

Sprache, Gesetze,Sitten möglichst-unverändert,suchtedurchAnknüpfung
von Familienbanden, durch-wilde Schonung der Unterworfenen eine dau-

ernde Vereinigung zu einem neuen-, organischenGanzen hervorzurufen,
und hoffte von der Zeit, was sichnicht augenblicklicherreichenließ. Es
kann uns nicht wundern, wenn wir Stimmen laut werden hören, die

alles Heil für Preußenin einer zwar allmäligen, aber doch absichtlichen,
systematischenUnterdrückung der«"pvlnkschstationalitätin seinen Pro-
anzm ekwakkem Es kann uns nicht wundern,

·

in gewissendeutschen
Zeitungen solche Stimmen zu vernehmen, welchealle nationalen Bestre-
bungen der preußischenSlaven mit gehässigemHohne bespöttelnzdies

kann uns nicht wundern —,wenn· wir es nemlich über uns vermocht
haben, die ganze Richtung solcher Blätter einigermaßenzu beobachten.
Betrachten wir aber die beiden angedeuteten Wege der Verschmelzung
verschiedenartiger Nationalität-en etwas genauer in einigen Veispielen,
welche die Geschichteuns darbietetz sehen wir, zu welchen verschiedenen

Zielen dieseverschiedenenWege gewöhnlichgeführthaben, und überlegen

wir, welcher von diesen Wegen der Eigenthümlichkeitder deutschenNa-

tion am angemessenstensei.
»

Die Römer, diese konsequentenWelteroberer, ließenden unter-

worfenen Völkern wenigstens in geringsügigerenWirkungskreisenmeistens
eine freiOBewegungnach ihren nationalen Einrichtungen Freilich mach-
ten sie von dieser weisen Politik zuweilen Ausnahmen. So suchten sie
z. B. Deutschland durch EinführungrömischerSprache und rbmischer
Gesetze, durch Erziehungvornehmer junger Deutschen in Rom gewalt-
sam zu romanisirenz der Erfolg dieser Bestrebungen war des Varus

Niederlageim Teutoburger Walde und mit ihr die Vernichtung römi-

scher Herrschaft in Deutschland. Die Araber ließenden West-Gothen
auch eine gewisse Freiheit, allein sie unterwarfen sie einer Kopfsieuer,
und behandeltensie als Unglaubige mit Verachtung. Die natürliche

«
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Wirkung dieser Politik war- »daß-der kräftigereTheil des Garben-Bol-
kegsnsichin unzugänglicheBerggegendjnszurückzog,und-won- hier-aus
allmäligdie-fremden Eindringlingewieder aus dem. schönenISpanien
verdrängtei-«Nochbarbarischer-»ve,efuhrendie Türken mit den«unterwor-

fenen Griechen; allein Trotz jahrhundertelangerBedrückung-chabensiedie

griechischeNationalitätweder anszurottenwch Mit der ihrigen zu ver-

schmelzenvermocht,·zundsd ist .fast»gierhundertJahre nach Eroberung
Konstantiuopeleein«-neues«griechiichesReichswieder erstanden

Wir könnten noch mannigfaltigeBeispieleaus der Geschichteanf-
fiihren, welchesWirkungen systematische Vernichtungsversuche
gegen die Nationalität eines unterworfenen Volkes ge-«

withnlich gehabt haben, allein die angeführten mögengenügen»Ein

solches Streben kann nur dann zu einer-wirklichen Vereinigung beider

Nationen sühren,· wenn das unterworfene Volk so völlig-entart«ist,

daß es kupngchsslir materielle Interessen lebt. Jn diesem Falle wird

aber die völligeVereinigungdesseroberndenmit dem ganz entwlirdigten
unterworfenenBolke«d»ie;entschiedmsteVerderbnisdes neuen dadurch em-

«

stehenden Misch-val.keS zUk UthWMdksM Folge haben. In jedem gn-

dem Falle wird bei einer solchenRichtung der Herrschenden keine Ver-

söhnungder verschiedenenNationalitätenehermöglichsein, als bis ent-

weder die Unterworfenen durch blutige Kriege völligausgerottet, oder

die Eroberer wieder vertrieben sind. Kann man aber wol behaupten,
die polnische Nation wäre bereits so entwiirdigtund in krassemMa-
terialismus untergegangen, daß man erwarten dürfte, sie würde auf
ihre Nationalität ohne den verzweifeltestenWiderstand verzichten? Die

Geschichte der Polen seitden irr-glücklichenTheilungen ihres Baterlandes

giebt die klarste Antwort auf diese,Fr·age.— Wir haben schongesehen,
wie gefährlicheine absichtlicheVernichtung der Nationalität einverleibter

Nationen ist; die heutigen Zustände im benachbarten König-sichs
Polen belehrenuns noch deutlichen-,wie wenig eine Regierung, die eine

solcheRichtung einschlagt, aus den-Erfolgdieser Bestrebungenvertrauen

kann. Die dort neu angelegten Festungen, die zahlreichenkufsischew
Armeekorps sind ein schlagenderBeweis, wie wenig man des Erfolges
gewißist bei jenen konsequentenAnstrengungen,Polen durchEinführung
russischerSprache, Münze,’ Verwaltung, ja selbst durch Verbreitung
der russisch-griechischenKirche zu russisiziren.

Betrachten wir jetzt den andern möglichenWeg, den ein Volk

einschlagenkann, um ein fremdes, einverleibtes zu einem einigen Gan-



.—- sci-

zenkigijtsaichczuverbinden-«-sCIststdes Weg, welchenunseeejgexmanischen
Wen verfolgt habet-Is-nlsssieidufkspdenTrümmern dessirämischm

Weltheörschast«enterMnge-neuee:9ieichegetiiweten,aus deren alles-singe-
Entwsicbeiungdies shemspgsiGestnltungsbeesieiitospäischenStaaten siegebildet

hats sSo - rdhxxiundlbaebaeischsene altenTGermanenTauch sein mochten,
viewed-ihren wilden UnväldeisnsäberIFrankreichkItalien-, Spanien-, Bri-

mnnimshereitsbtachenz sie Lhatiencein·-cniendigee,genindesGefühl des

Billigen und«Vernlinstigen-ins"fich,welchesde Mangel IhdheterPoliti-
scher WeisheitglücklichbeidihneneesetzteFranken; Gdkhwi Sachsen-
Langobnrdenließen-den«-nntecwoefenensRämernden geößtenTheil ihres

Grundeigenthums,«chreSprache, Religionund Gase-gezsie wußtendurch

zahlreichesMrhewnthmigenmit ihnen und dadurch, daß sie ihnen oft die

hbchsbewStaatsamterdübeetisugenzim Laufe der Zeit jede Abneigung
der Besiegtenglücklichzuszküberivindenzund auf diese Art sind die mei-

sten neueren,-·eiiropiiischenNachkmnåentsiandonz'!Spanier, Italiener,

Franzosen, -Btit-ten,-Iden«" ÆkifsksAkWosscherOnnd Historiker
kaum urßvrnng aus einer«"allmäligen,friedlichenkszchmelzung
ursprünglichseindseligerElemente anzusehenvermag. Dies ist als-) das

Verfahren,
«

welches die Lehren der Geschichtegegen unsere polnischen
Brüder uns anweisen; dies-Verfahren ist Von unserngermanischenVor-

eltern fast immer- befolgt worden, und es ist-deutscherEigenthämlichkeit

völlig angemessen. Denn-kein Volk ist so toleiant« gegen feemde Na-

tionalität-a als das deutsche; keinem-wissen Weich« »sich-mitden-

selbenzu befreunden.- T -« -
-—

-

'

-
-

Man fürchtenicht, daß dieserWeg zu einer Absonderung s la-

vischer Nationalität von der deutschen im preußischenStaate

führen werde; eine solche liegt durchaus nicht in unsern Wünschen, und

eine solche hat leider bis jetzt mehr oder minder Statt gehabt. Wir

wünschensogar aufrichtig, daßPreußenmehr und mehr zit- einem rein

deuts chen Staate sich entwickelez allein je mehr freier Spielraum den

Polen im gemeinsamen preußischenVaterlande gelassenbleibt, desto in-

niger wird ihre Annäherungan die Deutschen, desto«lebhcifterihre An-

hänglichkeitan unser erhabenen Herrscherhaus sein. Das SlaveM

thum erwächst von Tage zu Tage für Deutschland zu ein«

größern Wichtigkeit; die Zeit steht vielleicht nicht so fern, in Wel-

cher es auf Deutschlands Geschickeinen ebenso gewichtigenEinfluß Aus-

üben wird, als Frankreich ihn svom dreißigjährigenKriegebis zUm Pa-

riser Frieden ausgeübt, und seitdem wol für die Ewigkeit in dieser

Unk»
.«-...
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Stärke verloren hat« Angesehene deutsche-Gelehrtehab-enAnsichten-ge-
zußkkx, in mtchens für eine vielleichtnochsftwssZAkUUfEves- den-Sta-

vm eine ähnliche, mächtigeRegenekation Europas erwartet vom-;- als

einst die Waden sie hervorriesenj37und-wenn lvirsdieseAnsichtqnch

nicht -seheilen, so sind doch-die flavischen’-.-Stämwbesondersfür uns,

.k«ie«östlichstenGrenzwächterdeutscher';Nationalität,molk-so- entfchiedener

-Wichtigk.eit,--dnß-.wixnicht Oft genug auf siNvtfmerksam machen kön-

nen. Ein innige-z Verhältnisder Deutschm widerf- polnischenPreußen

im Großherzog-W gehört gewißneu sdm sebhasteststWüttichmiedes

einsichtsvollenspatriotenkEin. solches«Verhältnifnnußraberhauptsckchiich
von atnseterxSeite angeregt werden, denn wenn Widknärtmbefangmem

Ayge aus. die Gefchfchte zurückkle; so könne-ErnsteUns eben nicht

wundern-, beiden-. Polen vielleichtknvthshimund wiede- sinige Abneigung
gegen die-Deutschen vorzusinden Unsere-«periodischeppkessekönntesich

hiebei gewik ein -wesentliches Verdienst um das Väterland ver-werben

Sollten sichnicht Männer auffinden lassen, die uns« von Zeit zu Zeit

in diesen BlätternximeresscsnszüchrschtmsMee.pvlnischeZustände,na-

mentlich qgsz,dest,GI-·.eßheez"ogthnme-MittheilepWundenwssimtso würde

Sz. gewißAnerkennung finden, wenn-unsersLiteratnedztdttsune nun-

sühkcichmit der Entwickelnngder jetzt so mächtigernpiirsitehendenpok
nischen Literatur bekannt machen, wenn, es aus«-zuweilenProben ans

den gelungenstenWerken politischerSchriftsteller mittheilen wolltef Denn

von welcherStadt könnte das preußische«Vaterland whl eher und mit

mehr Recht interessanteAusschlüssejäher das.Slavenihum-erwaeten, ais

von unserm KönigsbergYv »· EKMUHWWMW 1·84L.-No.68.-)s·

4.
"

Deutsche N.atisonalssachen.
«

«s

r· sa-

Vielleicht zu keiner Zeit ist inDeutschland so viel wn Natio-«

nalinteressen, —-Nationstelbodiirsnissen,nNntidnalsnchenIgek
sprechen worden, nls inders uns eigen-«

-

ein unleugdaræZeichen-; daß

Deutschland seine schwacheund haltkoseStellung dem Auslande-gegen-
über sehr»wohl fühlt-,nnd seiner innern Zerrissenheitvor sich selbersich

zu schämen-anseingk Die Deutschensind jetzt offen-hoczu einer Art

von Nationalbewnßtsein erwacht, aber sie wissen’nschnicht, wie

sie es äußernund in: die Erscheinungswelteinführenfvllem Der abstrakte
Jdenlismus der deutschte Philosophie, der mehr oder minder die fein-
sten Fasern deutscherGesammtheitdurchdrungen hat, läßt-es mich bei

dieserGelegenheitnicht zu wahrhaft praktischenThatsachenkommen, da
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er unser Volk Zu sehr von allem Realen entwöhnt, es zu sehr darin

Wrt hat- libeszdas Neale erhaben zu sein. Die Bemåhungender

Deutschen unt allgemeine und nationale Interessen mischteman daher
nicht-.unpassendmit den ersten Versuchen eines Kindes zum Lesenlernen
und seinem spaßhaftenBenehmen dabei vergleichen, da es bald seine

Fibel von hinten aufschliigt, bald sie verkehrt in der Hand hält. Denn

wer kann sich wol eines Lächelnserwehren, wenn erdie Erbauung eines

Dampkschiffes zu Hamburg," um««den wohlfeilenFrachten einer Huller
Dampfschissfahrtvgesellschaftnicht noch wohlseilere,neinl theurere Fracht
entgegen zu stellen;rsals«·eine":wichtigedeutsche Nationalsache anpreisen
hört? swenn die Gründung einer deutschen Kolonie auf einem Jnselchen
von wenigen Quadratmeilen in der Südsee, tausende von Meilen von

Deutschland entfernt,- als-eine? deutscheNationalsache dargestellt wird,
von der alles Heil und aller Segen für unser Vaterland zu erwarten

sei? wenn einexBildsäuleim Teutoliurger Walde irgend einem halbfabel-
haften Heldender-Vorzeit MkchM wie MS Nstidnaksachevon der.grb’ß-
ten Bedeutung-. betrieben wird? wenn ein Lied vom steten deutschen s
Rhein verbreitet und als heiligeNationalsachebehandelt wird, während -.

jeder Deutscheweiß, daß wir eher solcherWeichsel- und Pregellieder als

Rheinlieder bedürfen,daß nicht von Westen, sondernden Osten her
uns Gefahr droht, von wo aus schon einmal Hunnen und Mongolen
die Freiheit Undk Civilisation Europa’s gefährdetens Daß dieß Alles, «·,-

zu dem sich leicht Iwchmanches andere Beispiel fügen ließe,nicht Na- -

tionalsachend. h. Dinge sind,·die-"-da8-tiefsteInteresse des Volkes be-

rühren, beweist am bestendie gleichgiltigeKälte, mit der sie im All-

gemeinenaufgenommen, die Schnelligkeit, mit der sie in Vergessenheit
,

gerathen sind. Was wirklich Nationalsachen sind, darauf braucht ein

Volk nie erst aufmerksam gemacht zu werdens fast instinktartig fühlt J -·

ve-
q

.,-k-
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es die-von selberheraus, und hiilt sie mit ängstlicherBeforgnißwie

ein heiliges Palladium fest." Der Zollverein ist in Deutschland eine
«

solcheNationalsachez in England und Frankreichsind es die Repräsen-
tatikaerfassungen mit ihren Wahlen,Vihren Kammern und Parlamen-
ten, ihren verantwortlichenMinistern, ihrem öffentlichenGerichtet-erfahren z-,

:

und ihrer freien Presse. Jm ruhigen Besitzedieserwahrhaften National- ·

;

güterhört man dort nie von Nationalsachenund derenNothwendigkeit
sprechen. (KönigebergerZeitung 1842. No. 63.)
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li. Umgestaltung d« bürgerlichen«Verhältnisse der Juden.
Schon vor einigen Wochen verbreitete sich in den Zeitungendas

Gerücht, daß man« die Juden in unserm Staate von der allgemeinen
Militaikpflicht lossprechen,ihnen jedoch den freiwilligenEintritt in das

Heer anheimstellenwolle. Währenddie Meisten nicht wußten, wie sie
dieseSache aufnehmen sollten, glaubten schärferBlickende darin das Be-

strebenzu erkennen, die JudexIlästigekPflichten zu entbinden, um ih-
nen auch einzelne Rechte zu entziehen. Diese Befürchtungenscheinen
jetzt in Erfüllung gehen zu sollen. Eine eben in Breslau unter dem

Titel: »Die gegenwärtigbeabsichtigteUmgestaltungder bürgerlichen
Verhältnisseder Juden in Preußen,« erschieneneSchrift giebt den Haupt-
inhalt des neuen Gesesentwurfes in folgender Art an: Damit die jä-

discheReligion und Nationalität ferner ungeschmälertbewahrt wür-

den, soll von Seiten der Gesetzgebungdas Werk der Einverleibungder

Juden in das Staatsganze nicht weiter fortgesetzt werden. Es

sollen vielmehr von nun an die Juden im preußischenStaate politisch
gesonderteund mit besser-beutRechten Und Pflichten verseheneKorpo-
rationen bitter-, die ganz getrennt vom Staate ihre besondere hi-

storische Entwickelung fortsetzen. Es sollen diese Korporationenin
Betreff ihrer Angelegenheitendurch Deputirte aus ihrer Mitte bei den«

Ortsbehijrden vertreten werden. Es sollen jüdischeSchiedsrichterzur

Schlichtung Von Streitigkeiten, welcheJuden unter einander haben, ge-

wählt werden« Es soll das Recht des Besitzesvon Grundstückennach
lokalen Verhältnissenbeschränktwerden. Es sollen, sum religiöseGrund-

sätze zu schonen, die Juden statt des Militairdienstes ein Ablösungs-
oder sogenanntes Rekrutengeld zahlenz wer jedochfreiwilligin den Kriegs-
dienst tritt, soll von diesemRekrutengelde frei sein und auf Avancement
dienen können. —

——,

Wenn wir nicht irren, sehen»wirhier denselbenGeist, der uns die

vPhantomeeiner Adels-Neunion, der Erneuerungvon Zünsten und Jn-

nungen und mancher andern Dinge aus einer längstbegrabenenZeit

vorführte. Auch das Judenthnm soll in seiner-friihern häßlichen

Gestalt wiederhergestellt,es soll auf die Satzungen des Talmud und in

die düstern,engen, schmutzigenJudengäßchenverwiesen werden- Das

Band, das den Christen und den Juden jetzt schon zusammenhält,soll
zerrissen,die aufkeimendeBruderliebein den Haß der Feindschaftver-

wandelt werden« Jst das christlich gehandelt? Jst das Liebe,wenn

wir den von uns stoßen,der in Gemeinschaftmit uns treten möchte?
7
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Jst»das die ernste, vorurtheilfreie Gesinnung, die dem Gesetzgeprsein«
Aussprüchevorschreibensollte? Liegt Bildung besondererKorporationen
der Juden, historischeEntwickelung derselben abgesondertVom Staate,
Beschränkungihrer.-Besilzfähigkeitund ihrer Militairpfiicht im Inter-

esse der unter und mit uns lebenden Juden? Das Festhalten veral-

teter unzureichender Formen in ihrer feindlichen Absonderung — heißt

dies die historischeEntwickelungfortsetzen? Jst denn das Entziehenschon

gewährterRechte der Weg, auf densman das Judenthum dem Chri-

stenthume und der Gesammtbildung unserer Zeit zuzuführengedenkt?
— Gewißauch würde die praktischeUnausführbar keit dieserGrund-·

fätzesehr bald von ihrer Un tichti gkeit überzeugenz es würde in tau-

send Fällen zu der unangenehmstenKollision mit den bestehendenGe-

setzen des Staates und mit der öffentlichenMeinung kommen» die ge-

rechter als manche Theorieen des Vorurtheils schon lange die Juden
als brave Und tüchtigeBürger unseres Staates achten-und lieben ge-

lernt hat. Endlich wo bliebe der Geistdermechrigkeitzdiese einzig

sichereGrundlage bürgerlicherVerhältnisse-,wenn ein Theil der Staats-

bürgerzu den Ausgaben und Abgabendes Staates gezwungen würde-

ohne ihm das volle Aequivalent dafür zu bieten?

Wenn daher die Ausführung der oben erwähntenGrundsätzean

diesen Schwierigkeiten scheiternwürde, so beruhen auf der andern Seite

die Prinzipien, aus denen sie hervorgegangen sind, auf falschen
Voraussetzungen Man will die jüdischeNationalität in ihrer Abge-

sondertheitbewahrenzaber die Juden selbst wissen weder etwas von die-

ser Nationalität, noch wollen sie etwas davon wissen. Der deutsche

Jude will nichts anders als ein Deutscher sein, und ist es seiner

Sprache, Gesinnung und Bildung nacht er kennt kein anderes Vater-

land als das deutsche; was gehstes uns daher an, ob seine Vorfahren
einst in Jerusalem wohnten? Leben doch genug Abkiimmlinge von

— Franzosen,Engländernund Polen unter uns , die wir ohne solcheängst-

liche Controle ihrer Stammbäume mitRecht für unsere Landsleute hal-
ten. Wir Preußendürften uns dann aber vor Allen nicht als Einse-

borene ansehn, da wir wissen, daß unsere Voreltern ebenfalls Einge-

wanderte sind. Spricht man ferner von Bewahrung der jüdischmRe-

ligion, so werden die Juden dies zwar als Zeichenedler Duldsamkeit

dem Staate hoch anrechnen,- aber doch sich nicht des Lächelns MVSWU
können, daß der Staat gerade die Sache ihnen ungeschmälertbewahren

. will, um derentwillen er sie absondern, ia vielleichtaussondernzu müssen
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glaubt. Sind die Juden in Folge ihrer religiösenAnsichtenwirklich

schlechteStaatebürger, so hebe man jede bürgerlicheGemeinschaftmltk
ihnen aufz dieses Recht hat der Staat. Allein die Erfahrung lehrt
uns das Gegentheilz Niemand kann den Juden sittlichenErnst und

was man bürgerlicheTugenden nennt, absprechen,und wir hörtennoch

nicht, daß Frankreich, Belgien, Holland und Hessenes jemals bereut

haben, ihnen alle Rechte des Staatsbiirgerthums eingeräumt

zu haben. Wenn überdies der Staat nichts anderes als die höchstmbg-
liche Entwicklungder sittlichen und intellektuellen Kräfte der Menschen
bezweckt, so ist nicht einzusehen, warum der Jnde nicht ebenso wie

der Chkist seinen Anforderungen genügen, feinen Zwecken entsprechen

soll· Der Staat in seiner Abstraktion kennt-keinen Unterschied der

·Religion,und der Ausdruck: christlicher Staat, wenn er etwas

anderes als Vollkommner Staat sagen soll, ist eine leere Formel.

Daß daher auch die preufischen Juden keine besondern Rechte und

damit versehene Korporationen Verlangen, versteht sich von selbst.
Sie erkennen das in- unseren Staate neltende Gesetzbuch in allen

seinen Theilen an, nnd nnterwerfen sich ihm willig-T »ja »Hehalten die

Beobachtung unserer Gesehefiir ein ihnen gewährtes, sihre ganze bür-

gerlicheStellung bedingendes Recht« Wenn christlicheGegner der Ju-

den noch von einem besondern talmudischen Gewohnheitsrechtesprechen,
das, einem besangenenPartikularismus huldigend, sie unfähig mache,
den Gesetzendes Staates vollständigzu genügen;so zeigen sie, daß sie
keine Kenntniß Von den innern Verhältnissendes Judenthumsshabem
und nicht wissen,daß solche.Ueberb1eibseldesjiidischen Mittelalrers längst

den innerhalb des Judenthnms vol-gegangenen Revolutionen als Opfer

gefallen sind. Will man endlich, um das Gewissender Juden zu scho-

nen, ihnen den Militairdienst erlassen,·so warte man doch, bis sie sel-

ber im Namen ihres Gewissens darum bitten. Unseres Wissens.:hcit
weder ihre religiöseUeberzeugungUvchsihr Ritual sie verhindert-,tapfer-i
Anrheii an den Schlachten des lebten Krieges zu nehmen. .

.

In jeder Hinsichtmiissen wir dem Votum beistimmt-, welches

schon im Jahre 1812 bei-Berathung des Edikts vom UksMiirz des-

selbenJahres Hardenberg abgab: Ich kann, sagt er, kein Gesetzüber

Juden billigen, das niehralsvier Worte enthält: ,,-Gleiche Rechte,
gleiche Pflichtenl« Sollte, was wir kaum glauben können;der

Staat trotz aller dieser gewichtigenGründeaugenblicklichenengherzigin
Ansichtenfolgen, und die Juden in besondereKorporationenabliisend
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von nns trennen wollen, so wird uns das doch nie abhalten,-waswir

ihnen in Wissenschaft,Kunst und industriellerThiitigkeitverdanken,freu-
dig anzuerkennen,und ihnen zum Bunde für die größtenund heiligsten
Interessen der Menschheit die Bruderhand zu reichen-

. . . (KönigsdergerZeitung 1842. No; 69.)

6. Das Bisthum zu Jerusalem.
F Als St. Jean d’Acr-e, das ehemalige Ptolemais, in einigen

Stunden der brittischenFlotte.erlag, schienselbst manchem Protestanten
die dnrchzweihundertjcihrigeKreuzzügevergeblicherstrebteEtoberung des

heiligen Grabes leicht und —- gerecht. Hatten doch Protestanten

siir die- Legitimitiit des Sultans, — um ihm den Besitz Mekkas zu
sichern, — Schatzeund Blut geopfertl Allein dieselbeIdee, welchefrü-
her alle Christen in der Begeisterungfür einen heiligen Jrrthum Ver-

einte, würde gegenwärtigEuropa blutig entzweien. Dieß sah die

Politik wol ein, und so erfong Die Ekkkchmtkssivespreußisch-englischen
Bisthumes Jerusalem als unverscinglichfrommes Austunftsmitteb
Man hielt dasselbefür das Resultat einer zwischenden beiderseitigen
RegierungenjgepflogenenUnterhandlung, bis die Jndiskretion des Erz-
bischofs von Eanterbury alle Welt belehrte, daß nicht mit England, .son-

derntlmitihm verhandelt worden. sPreußen trägt den größerenTheil ,

der Kostenfür dieses Bisthum, wogegen der Primas von England den

Bischof zu konsekrirenund Geistliche, die vorerst die 39 Artikel beschwo-
ren, hinzuschickenhat. Zwar kann Preußen Kandidaten vorschlagen,
dem anglikanischenPrälaten steht jedochdas unbedingteVeto zu. Allei-

niger Zweck des Bisthumsistr Bekehrung der zu Jerusalem wohnenden
Juden. Jst aber —

muß man fragen —- diese Aufgabe in Europa
schon zur Genügegelöst?oder steht etwa die Bilanz der englischenMis-
sionärefso"glinstig,daß man Ursachehat, das Geschäftso großartigaus-

zudehnen?·«Nach-derStadt, wo Christus gelehrt, gelitten und auferstan-

den, von wo zwölf arme Handwerkerbaarfuß«(Matth.10, V. 9. 10.)
zur Eroberungxeines geistigenReiches auszogen, wird jetzt ein reich be-

foldeterzBischofgeschickt,um zu vollbringen, was selbst damals nicht ge-

lung. 'Die Juden Jerusalems sollen bekehrt werden, welche zum großen
"

Theile, nicht die Gefahren des Meeres, nicht die Unsicherheitder Wege
.scheuend; aus fernen Landen hingekommen sind, um dereinst in heiliger
Erde izu ruhen-. ? Jedes-Stein predigt den dortigen Juden ihre Geschichte,
jeder Fleckdes Landes ist mit dem Blute ihrer Vorfahren getränktim
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Kampfe für Gesetz und Freiheirl Und sie sollten sicun Angesichtsder

Ruinen des Tempels ihrem uralten Gesetzeabtrünnigwerden? abtrünnig

für einen Glauben, der sie den schrecklichstenVerfolgungen eines vier-

fachenFanatismus preisgebenwürdet Es bewähreder neue evangelische
BischofseinenMuth und Feuereiservorerst dem Jslam gegenüber;

«

denn die Muhamedaner bedürfenebenso der Bekehrung wie die Juden.
Wit können ihm aber leider auch«hierin keinen guten Erfolg prophezeien.
Statt seinen Zweck zu erreichen,dürfte vielmehr das neue Bisthum den

kaum erzwungenen Religionsfrieden in Jerusalem stören. Schon berich-
teten die Zeitungenüber Protestation der Pforte und über Mißhand-

langen, die der Bischof in Jerusalem erlitten. Und nicht nur die Tür-

kengwirder, gegen sich heb-M aus Fanatismus und Interesse werden

auch die beiden«christ-katholischenKirchen sich gegen die gleichfalls mit

Ansprüchenauf Allgemeinheithinzugekommenevereinigen. Griechen und

Lateiner«werden über das Vertheilen der Bibel in Aufruhr gerathen;
denn seit drei Jahrhunderten haben gedruckte Evangeliennicht sowol
die Grenzen des Reiches MERMIS-MÄ- cils vielmehrReformatio·
nen befördert-««—Y

-

«

«

Allein noch ein anderer Zweck als die Bekehrung asiatischer
Juden wird von fremden Zeitungen und selbst von einheimischenPoli-
tikern dem neuerrichtetenBisthume untergelegt. Man sieht darin einen

Versuch oder entfernten Anknüpfungspunktzur Einführung der

anglikanischen Episkopalkirche in Preußen, und bringt
damit die Nachricht in Verbindung, welche die Berliner Allgemeine

Kirchenzeitung aus englischen sund französischen Blättern mittheilt,
»dem Könige von Preußen sei bei- seinem Aufenthalte in London

von der Geistlichkeitder Vorschlag gemacht, in Köln ein anglikani-
sches Bisthum zu errichten, welchesüber die-vielen am Rhein, in

Baden u. s. w. wohnendenEngländerdie Jurisdiktion habe; und dieser
Plan sei gnädig-aufgenommenworden. Die Zeitungen knüpfendaran

die Vermuthung, daß die Ausführungauf denselbenGrundlagen, wie

bei dem Bisthunie in Jerusalem, bevorstehe.«—- Es bedarf jedochuuk

weniger Worte, um die Unwahrscheinlichkeitdieser Gerüchte und die

historischeUnmöglichkeiteines solchenUnternehmensdarzuthun. —-

Die deutsche Reformation ist ihrem Geiste und Ursprungenach
demokratisch; das Volk hat sie gemacht. Ein Mann des Volkes

griff aus religiöserUeberzeugungdie Mißbriiucheder römischenKirche
muthig an, und wie diese sielen, sank auch der Papismus. Erst später
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traten die Fürstenheran, zum großenTheile gelockt durch Säkularisas
tion der geistlichenGüterz die leichte Beute ward ihnen überlassenfür
das schöner-eKleinod der Gewissensfreiheit. Volksthümlichist die

Resormation geblieben, weil der Adel, mit dem Aufhören der hohen
geistlichenWürden und-reichen Pfründen, mit der Wiedereinsetzungdes

demüthigenPfarramtes in sein bloßevangelischesAnsehen«sichvon der

Kirche zurückzogund die Theologie den Bürgerlichen überließ.
Die englische Reformation ist dagegen vom Throne ausge-

gangen, siebegann mit dem, was bei uns Folge war. HeinreichVllL

hob— die Ursache ist bekannt-in seinem Reiche die päpstlicheAutorität

auf, eignete sich die Suprematie über die Geistlichkeitan und zog zu

Gunsten seiner Großen viele Klostergüterein, ohne darum an der katho-
lischen Religiondas Geringste zu ändern. Erst unter Eduard vi. wur-

den durch den ReichsverweserSommerset und den Erzbischof Cranmer

die Kirchenverfassungund Liturgie eingeführt, an denen die 39 Glau-

bensartikel der Königin Elisabeth Wenig-V geändert-als sie unwiderruflich
festgestellt haben. Die Mißbräuche in der katholischenReligion wur-

den stufenweise durch Parlamentsbeschlüsse,sie selbst aber niemals

abgeschafft. Da in England von vornherein die Suprematie des Kö-

nigs einen Hauptgrundsatzder Reformation wie des Staates aus-machte,
ward Alles beibehalten, um sie stationäre zu machen, so die ununter-

brochene Nachfolge der Bischöse, die Unantastbarkeit ihrer«Güter, die

Zehnten und dann eine zum Theil der alten Lehre entnommene Limrgie,
durch deren Gepninge die Zeit des Kanzelvoktrags beschränktund die

Phantasie des Volkes genugsambeschäftigtwird. .

Um die anglikanischeEpiskopalkirchein Preußen einzuführen,

müßte
— was in sich einen Widerspruch enthält —- die ununter-

brochene Nachfolge der Bischbse selbst dem alten Namen nach wieder

hergestellt, das Kirchengut ihnen zurückerstattetund die königlicheSu-

prematie proklamirt werden. Dieses wäre ein Restitutions-Edikt,s geeig-

net, unsre Finanzen zu verwirren»die Domcinen, worauf das Staats-

Fideikomniißsundirt ist, zu schwächenund die —- durch den weih-heili-
schenFrieden außer Frage gestelltenAnsprüchedes Papstes aufs Neue

hervorzurusen. Die Restitution würde der Papst gern anerkennen, nicht

leicht aber eine Suprematie, welche seiner Macht über die katholischen
Bifch3f2«diegrößteGefahr brächte.

- Auch möchtendieseLetzteren, durch
das Schicksal ihrer irländischenAmtsbriider gewarnt, hierin ihrem geist-

lichen Oberhaupte beistimmen.—Nüchstdemmüßtedie Union, selbstdie
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Reformation Luthers aufgehobenwerden, da die ununterbrocheneNach-

folge unserer Bischiife ohne Hilfe des englischen Primas nicht

zu errang-n wäre und dieser sichweigern würde,sie zu konsekriren,bevor

sie nicht die 39 Artikel (die sich bekanntlichauf die GenferLehre stützen)
beschworenhätten. Alles indessenzugegeben, auch daß man den Ge-

meinden das kostbare Recht der Wahl ihrer Pfarrer nähme,.würden

doch dieseBischösevöllig isolirt ohne untere anglikanischeGeistlichkeit

dastehen, indem unsere jetzigen Prediger sich einer zweiten Ordination

nicht siiglichunterziehen dürften. Wäre endlich selbst diese Schwierig-
keit überwunden, so könnten doch die ausgedehntesten Rechte nicht hin-

reichen, einer Episkopalkircheohne Bischofsbank in einem Ober-

hause das Ansehn der anglikanischmzu geben, weil zur politischenSta-

bilität einer Staatskirche nothwendig die Garantie gehiirtz daßohne die ge-

setzgebendeGewalt nichts an ihren Gebrauchen und ohne Zustimmung der

Kirche (nemlich ihrer Repräsentanten)nichts im Staate abgeändertwer-

den könne Sollte einstens aus freier königlicherEntschließungein edles

wohlverdientesVermächtniß vollzvsmwekdem so wird diesesnicht gesche-
hen für die-Ehre; Preußen zu einer englischenFilialkirche zu machen.

Nicht geringerem Bedenken ist die Annahme der angliranischen

Liturgie unterworfen. Der erste Schritt hiezu müßte die Aufhebung
der neuen, nicht ohne Widersprucheingeführten,Agende sein. Es bleibt

aber ein für das religiöseVolksgefühlhöchstgesährlichesExperiment,
den Gottesdienst, welchen es doch für eine innere Nothwendigkeitseiner
Kirche ansehen soll, häufig umzubilden. Die angliianische Liturgie ist
aus einer Transaktion mit dem Kathoiizismus entstanden, sie hat mit

ihrer Kirche, der sie wesentlich inhiirirt, gleichenUrsprung, und wird von

deren Grenzen und Disciplin umschlossen.Sollte diese Liturgie ohne
weiteres Schutzmittel bloß um ihres Geprängeswillen bei uns eingeführt

werden, so wäre nicht abzusehen-WAIUM das Volk Nichtnoch konsequen-
ter sein und sich dem so nahe liegenden, viel feierlicherenkatholischen
Gottesdienste zuwendendürfte; wenigstens wäre es alsdann gegen zu-

fällige Erweiterungensichergestellt.
Ohne Luthers Namen aus der Geschichteund aus dein Volks-

«bewußtseinzu tilgen, ließesich selbst die englischeLiturgie bei uns nicht
einführen.Wir vertrauen der Weisheit unserer Regierung und halten
daher jede Furcht vor etwaigen Uebergrisfender anglikanisrhenKirchefür
eine völligleere, grundloseBesorgniß.

chaigsberger Zeitung weg No. 75.)
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7. Deutschland und der Bundestag. -

Deutschlandstrebt ietzt eifriger, denn je zuvor, nach Einheit
und nationalpolitischer Bedeutung. Keine der vielen Binnen-

souveriinitätenhat mehr die Macht, —- gleich den ehemaligenHierfür-
sten — die Stämme gegen einander zu führen oder gar der Fremd-
herrschaft zu fröhnen.- Als vor Kurzem der Rhein bedrohtward, rüstere
sich die ostpreußischeJugend, und gleicheHilfe würde uns vom Rheine
zustriimen,hätten wir irgend einen Andrang feindlicherNachbaren ab-

zuwehren. Möge die Gegenwartsich immerhin solcherThatsachenfreuen,
nur lasse sie sich dadurch nicht zu einer sorglosenUnthätigkeitverleitenz

·- man täuschesich nicht über die mannigfachen Hindernisse,die dem Stre-

ben nach nationaler Kraft Und Einheit noch im Wege stehen. —

Vor Allem haben wir hierbei die Stellung, welche die deutschen Staa-

ten einerseits dem Auslande und andererseitsdem hohen Bundes-

tage gegenübereinnehmen, inis Auge zu fassen. Nur mit Unbehagen
können die Deutschen es anschauen, daß sie in ihren auswärtigenBe-

ziehungen nicht ace«G-sammtheit repräsentirtwerden, daß-zwarfür
und über sie, dochimmer ohne sie verhandelt wird. Großer und

mächtigerals irgend ein europäischerStaat, verschwindetDeutschland
an politischerBedeutsamkeit selbst gegen Holland, und doch wird eine

Nation erst nach Maaßgabe des Ansehens, welches sie dem Auslande

gegenübersich zu verschaffenweiß,geehrt und gefürchtet. Das heilige
römischeReich, obgleichim Innern gespalten und oftmals Von seinen
großenVasallen verrathen, übte doch nach außen einen mächtigenZau-
ber aus. Ein sichtbaresOberhaupt war vorhanden,und die —- unter

einem kräftigenKaiser wenigstens mögliche Einheit verbreitete eine

Scheu, gleichder vor einem schlafendenRiesen. Dadurch allein ist es

erklärlich,wie das schonseit Jahrhunderten morscheGebäude sich so lange
erhalten konnte und erst vor dem Manne zersieh der — wo es seinerHerr-
schaftgalt — von keinem hohen Scheine sich blenden ließ. An die Stelle
jenes sichtbaren Oberhauptes,welchesvordem die Einheit Deutschlands
repräsentirte,ist gegenwärtigder hohe Bundestag getreten. Allein

dieses — dem konstitutionellen Volksleben entnommene und auf einen

Monarchenbundangewandre Institut vermagschon deßhalbnicht Glei-

ches zu leisten, weil es, —- lediglichnach innen gekehrt, —- zum Aus-

lankielin keiner direkten Beziehungsteht; sondern bei den fremdenHö-

fen nur durch die Gesandtschaftender beiden zum Bunde gehörigen
Großmächtemit vertreten wird. Es gleichthierin unser Vaterland dem

.«v
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osmanischenReiche, welches lange Zeit fremde Gesandten ohne Rezipro-
zitiit duldete und eben darum gelegentlichgefürchtet,niemals geathtet
wurde, —- Je geringer die Wirksamkeit des Bundes nach außen er-

scheint, desto entschiedenerthut sie sich den einzelnen Bundesstaaten ge-

genüberkund. Nächstder Aufhebung der in Würtembergverfassungs-
mäßigenPreßfreiheit sind es besondersRdie Beschlüsse vom

28. Juni 1832, deren hier Erwähnunggeschehenmuß. Zufolge
des ersten Artikels derselbensoll," da die ges ammte Staatsgewalt in

dem Oberhanpte des Staates vereinigt bleiben muß, jeder deutscheSou-

verän zur Verwerfung einer hiermit ins Widerspruch stehendenPetition
der Stände berechtigt und verpflichtet seinz »— der.zweite Artikel"

bestimmt, daß die Landstcindedie zur Füh rungder Regierung er-

forderlichenSteuern weder aus eine mittelbare-" noch unmittelbare ·Weise

Verweigem dükfenz
— der Vierte Artikel setzt fest: »um die Wurde

und Gerechtsame des- Bandes und der den Bund repräsentirendenVer-

sammlung gegen Eingriffe aller Art sicher-zustellen, zugleich
aber in den einzelnen Bundessta-.ate-nxdi-e Handhabung der

zwischensden Regierungen und ihre-n Stände-n bestehenden

verfassungsmäßigen Verhältnisse -zu- -erleichte"rn,",soll am

Bundestage eine mit diesem Geschäftebesonders beauftragte Kommis-

sion ernannt werden, deren Bestimmungsein wird, insbesondere auch
von den- ständischenVerhandlungen in den deutschenBundesstaatenfort-
dauernd Kenntniß zu nehmen, die mit den Verpflichtungengegen den

Bund oder mit den durch die Bundesvertriige garantirten

Regierungs-rechten in Widerspruch steh-endenAnträge-und Be-

schlüssezum« Gegenstande ihrer Aufmerksamkeit zu—machen, und der

Bundesversammlung davon Anzeigezu thun, welchedemnächst,wenn

sie die Sache zu weitern Erörterungen geeignet findet, solchemit

den dabei betheiligten Regierungen zu veranlassenhat z« — nach dem

6ten Artikel endlich ist »Ja einer Auslegung der Bundes- und der

Schlußaktemit rechtlicherWirkung nur allein und ausschließlich
der deutsche Bund durch das Organ der Bundesversammlungberech-
tigt-«

.-
—- Erwägt man diese Beschlussenäher, so ist offenbar, daß

durch dieselben dem hohen Bundesthe eine große— die deutschenKam-

mem bevormundende nnd überwachende-Macht ertheilt und diesenKam-

·mem selbst bei Ausübung der Staatsgewalt nur eine berathende
Mitwirkungzugestandenwird. Den Blick ängstlichnach Frankfurt ge-"

richtet, ohne jene Erhebung, die das Gefühleinem großenmächtigen
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Sonate anzugehlireueinhaucht, sinds die deutschenKam-seendein Ge-
—

«sninnitvatertande gegen-über als-bloße Provinzialstcinde
zu betrachten, die nur über Sonderinteressen befragt werdet-.- Wage-
irgend ein Mitglied über die. engen Grenzen seines Staates hinauszu-
gehen und das Wohl des gesammten Deutschlands in den Kreis halb-

ilffentlicherBecathung zu ziehen, so wird ihm solchesals ein Eingriff
in fremde Rechte verwiesen oder die Ständeversammlung,wenn sie ihm

beistunrnt, entlassen. Vorgänge, wie wir sie neuerdings in Baden,

Hessenund Hannover erlebt haben, dürfen nicht übersehenwerden, wenn-

man über die zeitherigen Erfolge ständischerBemühungenein gerech-
tes Urtheil fällen will. —- ———

,

L

Aber das Streben-der deutschen Stämme nach nationaler Kraft
und Einheit wird trotz aller Hemmnisfe·nichtohne Erfolg sein; denn

der Stern des Heils ist bereits von Osten her aufgegangen. Preußens
König fühlt, daß sein Staat von einer Grenze bis zur andern in Ge-

sinnung und Bildung, in Schmerz UND Hosianna durch und durch

deutsch ist, daß Preußen und Deutschland einander nothwendig ekgsinzm

müssen. Wie durch Verabredung —- ein reuiges Gefühl hat dabei ge-

leitet — ist das bebenkliche Wort ,,Preußenthum« aus unserer

Sprache geschwunden. TäglichgeschehenSchritte, Andeutungen, die zu

den schönstenHoffnungen berechtigen. Die Presse darf von ihrem lang-

jährigenZwange aufathmen, öffentlicheGerichtsbarkeit wird erwogen und

.- mie lees bewahrt noch die königlicheWeisheit, um gelegentlich sein

Volk zu beglücken.Das neue Censurcircular hat uns nicht bloß die

wohlgemeinte Besprechungpreußischer Zuständesteigegeben, es hat
uns zugleichdas gesammte deutsche Vaterland erschlossen;was durch
den Zollverband für dessenmaterielle Interessen geschehen,wird durch

das Censurcircular für die geistigen wenigstens vorbereitet.

Sobald Preußens,Verfassung durch steisinnigeInstitutionen voll-

-endet ist, werden alle deutscheBrüderstäknmeder Gesinnung nach in

Eins verwachsen, wird das freie Deutschland auch mächtig sein. —-

-

lKönigsberget Zeitung 1842. No. 96.)
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